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Die Pläne für Johann Sebastian Bachs 
339. Geburtstag am 21. März stehen, 2024
begleitet von einer tollen Idee: Bach-Fans
sollen eine Torte zu Ehren des Komponisten 
kreieren und das Foto vom Backwerk bis zum
18. März beim Bach-Museum unter torte@
bach-leipzig.de einsenden. Am Geburts-
tag selbst kürt das Museumsteam die drei
außergewöhnlichsten Motive und prä-
sentiert sie auf Facebook und Instagram.
Die besten Bäckerinnen und Bäcker wer-
den mit Preisen aus dem Museumsshop
belohnt. Das Haus am Thomaskirchhof
verspricht außerdem für den 21. März
10 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür und 
Führungen (11/15 Uhr) durch die Jubelaus-
stellung. In der Thomaskirche konzertieren 
ab 11 Uhr Schülerinnen und Schüler mit ih-
rem Bach-Geburtstagsprogramm und 12 Uhr 
geht es zum Anschnitt der klassischen Ge-
burtstagstorten. 19 Uhr öffnet die Kir-
che dann für das Geburtstagskonzert. Ne-
ben einer Kantate und Auszügen aus „Die
Kunst der Fuge“ erklingt das Brandenbur-
gische Konzert, Tickets (25 /15 Euro) gibt es 
u. a. bei Musik-Oelsner und im Thomasshop. 
Am 23. März steigt außerdem ein großes Fa-
milienfest im Bach-Museum mit Live-Musik, 
Kreativ-Angeboten, Führungen und dem
Abschied von der Sonderschau „Bühne frei 
für Johann Sebastian Bach“. ■

Backen für Bach!

Rührschüsseln raus und um die schönste 
Torte wetteifern. 

Grafik: Bach-Museum/accolade pr

„Die Revolution nicht auf einen Sockel stellen“
Künstlerischer Wettbewerb für Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal: Sieger aus 36 Entwürfen gesucht

Nächster Schritt auf dem Weg zum Denkmal: Gesine Oltmanns, Burkhard Jung und Benjamin 
Hossbach (v. l.) stellten den Wettbewerb vor, der im Juni startet. Foto: abl/sf

Die nächste Etappe auf dem 
Weg zum Leipziger Freiheits- 
und Einheitsdenkmal (LFED) 
hat begonnen: die Ausschrei-
bung des künstlerischen 
Gestaltungswettbewerbs. 
Leipzigs Oberbürgermeister 
Burkhard Jung betont, dass 
der Wettbewerb so frei wie 
nur möglich sein soll. Daher 
wolle er auch nicht mit per-
sönlichen Wünschen eingrei-
fen. Jedoch weiß er genau, was 
er nicht will: „Wir wollen die 
Revolution nicht auf einen 
Sockel stellen. Wir wollen 
keinen Ort schaffen, an dem 
wir nur Kränze ablegen. Wir 
wollen einen Ort, mit dem wir 
uns vergewissern, wofür wir 
einstehen“, sagt er eingangs 
der Medienrunde, bei der das 
Verfahren vorgestellt wurde. 

Dieses ist klar geregelt:  
36 Gestaltungsteams – Archi-
tekten, Künstler, Landschafts-
gestalter – sollen sich finden, 
die einen Entwurf einreichen. 
Zwölf davon mit in der Szene 
bekannten Namen sind vor-
ab bereits ausgewählt, die 
wiederum 24 weitere dazu 
animieren sollen, sich um die 
Teilnahme am Wettbewerb 
zu bewerben. Dieser beginnt 
im Juni. Zum Start werden 
alle Teilnehmer zu einem 

Kolloquium nach Leipzig 
eingeladen, um anschließend 
dadurch inspiriert mit der 
Kreativarbeit zu beginnen. 
Der Rahmen steht ebenfalls: 
Fünf Millionen Euro dürfen 
verbaut werden. 3500 Quad-
ratmeter Fläche auf dem Wil-
helm-Leuschner-Platz stehen 
zur Verfügung. Der seit dem 
gestrigen Freitag beendete 
Flächengestaltungswettbe-

werb gibt die Umgebung des 
künftigen Denkmals vor.

Eine Jury aus Vertretern 
der Geldgeber (Bund, Frei-
staat, Kommune), Architek-
ten, Künstlern und Histori-
kern tritt am 30. September 
und 1. Oktober zusammen, 
um dann den Siegerentwurf 
bekannt zu geben, der mit 
der Grundsteinlegung 2025 
realisiert werden soll.

Benjamin Hossbach vom 
Berliner Wettbewerbsbüro 
Phase 1 begleitet den Pro-
zess mit großer Zuversicht. 
„Wettbewerbe sind seit der 
Antike Bestandteil der De-
mokratie. Wir wollen unter 
36 den einen Entwurf finden, 
der inspiriert“, sagt er. Eine 
Vorgabe für die Teilnehmer 
gibt es aber doch noch: Das 
Denkmal soll kein Informa-

tionsort ähnlich dem Ho-
locaust-Denkmal in Berlin 
werden. Eher Ausgangsort 
für andere Geschichtsorte in 
der Stadt. 

Informieren will dagegen 
die mit dem Denkmalspro-
zess beauftragte Stiftung 
Friedliche Revolution, die im 
Mai mit der schon in Leipzig 
gesehenen Raumerweite-
rungshalle auf Westdeutsch-
landtour geht – Frankfurt, 
Karlsruhe, Nürnberg, Han-
nover, Bonn. „Wir wollen den 
ostdeutschen Anteil an der 
Demokratieentwicklung in 
Deutschland verdeutlichen“, 
sagt Stiftungsvorstand Gesine 
Oltmanns. Das Denkmal habe 
nationale Bedeutung und soll 
ähnlich bekannt werden wie 
die Wippe in Berlin.

In Leipzig wirbt die Stif-
tung in Projekten mit dem 
Theater der Jungen Welt 
(Familienrundgänge zu Ori-
ginalschauplätzen) und dem 
Verein Buchkinder (Nach-
mittagskurse an Schulen und 
Stand auf der Leipziger Buch-
messe, s. S. 2) für das Denkmal 
und die Geschichte dahinter. 
Am Ende soll ein Denkmal 
stehen, das polarisiert und zu 
Gesprächen anregt, wünscht 
sich OBM Jung. ■

Pläne fürs Stadionumfeld überarbeitet

Mit diesem neuen Entwurf will Leipzig weiter planen: Hier ist das Sportmuseum kleiner dimensioniert, eine verkleinerte Park-
palette mit 600 Plätzen schafft Platz für eine Grundschule mit einer Fläche von 9800 Quadratmetern. Statt dem ursprünglich 
geplanten großen Parkhaus neben der Arena entsteht eine große Ballsporthalle. Eine weitere Parkpalette soll die Nutzungs-
konflikte am Cottaweg entschärfen.  Grafik: Stadt Leipzig

Neue Lösung sieht Grundschule und Ballsporthalle sowie zwei Parkhäuser vor / Arena soll erweitert und saniert werden

Die Flächen rings um Leip-
zigs Stadion sind heiß 
begehrt. Auch die Stadt hat 
ihre Pläne vom Sommer 2023 
für die letzten Brachen revi-
diert und dem Stadtrat am  
28. Februar ihre neuen
Überlegungen vorgestellt.

Zu einem lebendigen Ort 
von Sport und Bildung 
soll die Fläche zwischen 
der Friedrich-Ebert-Straße 
und „Am Sportforum“jetzt 
entwickelt werden. Eine 
neue Schule soll in den 
kommenden zehn Jahren 
hier entstehen sowie eine 
weitere Sporthalle. Außer-
dem möchte die Stadt die 
Quarterback Immobilien 
Arena, die größte wett-
kampftaugliche Sporthalle 
Ostdeutschlands, sanieren 
und erweitern. Neue Park-
möglichkeiten sieht die Stadt 
in Leichtbauweise aktuell 
am Areal des ehemaligen 
Schwimmstadions vor und 
voraussichtlich am Cotta-
weg. Bis zum Frühjahr will 
Leipzig seine Pläne in eine 
Vorlage für den Stadtrat 
gießen, der dann über den 
finalen Entwurf entscheidet. 

Für die Realisierung der 
Pläne ist das Thema Parken 
entscheidend. Parkpaletten 
(rückbaufähige Parkhäuser) 

Leipzig steht 
bei Touristen 
hoch im Kurs

Spurensuche zum Thema Tod und Be-
stattungskultur in Leipzig: Das Stadt-
geschichtliche Museum begibt sich ab 
20. März mit der Ausstellung „R.I.P. – Die
letzte Adresse“ auf eine Reise zu Ritualen
und Erinnerungsformen der Bestattungs-
kultur früher und heute in Leipzig. Wie
sich unsere Vorfahren auf den Tod vorbe-
reitet haben, welche Rolle Kirche und Staat
zukam und wie sich Trauer und Abschied
heute abspielen, erzählt die Exposition, zu
der Vorträge, Exkursionen und Kurzführun-
gen gehören. ■

Letzte Adresse: Vom 
Umgang mit dem Tod

2023 war das beste touristi-
sche Jahr in der Geschichte 
Leipzigs. Rund 3,8 Millio-
nen Übernachtungen regis- 
triert das Statistische Lan-
desamt für dieses Jahr und 
verzeichnete damit ein Plus 
von 13,6 Prozent gegenüber 
2022. Auch die Zahl der An-
künfte ist deutlich gestiegen: 
Etwa 1,98 Millionen Gäste 
und damit 16,2 Prozent mehr 
gegenüber dem Vorjahr sind 
für Leipzig gezählt worden. 
Damit hat die Stadt die Er-
gebnisse des Rekordjahres 
2019 deutlich übertroffen 
(3,6 Mio. Übernachtungen 
/1,9 Mio. Ankünfte). Rechnet 
man die gewerblichen Über-
nachtungen hinzu, liegt die 
Region Leipzig insgesamt bei 
5,8 Millionen und bleibt damit 
die nachgefragteste Region 
in Sachsen. Leipzig platziert 
sich damit im Städtevergleich 
nach Düsseldorf auf Platz 
zwei und noch vor Ham-
burg und München. Bei der 
Zahl ausländischer Besucher 
zeigen besonders Touristen 
aus Polen Interesse an der 
Stadt, Österreich und Schweiz 
folgen. 2023 verfügte Leipzig 
über 140 Beherbergungsbe-
triebe mit 22 202 Betten. ■

Buchmessezeit Bürgerhaushalt Bäume versetzt
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Vom 21. bis 24. März feiert  
Leipzig das Buch mit großem 
Lesefest und Manga-Comic-Con

Mitbestimmen, was  
die Stadt im Doppelhaushalt 
2025/26 realisiert

Kastanie und Ahorn ziehen für 
Bau in der Gorkistraße mittels 
Rundspatenmaschine um
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Allgemeinverfügung zum Schutz 
von Rohrweihe und Kiebitz

Bis zum 23. April Ideen und Vorschläge 
für den Bürgerhaushalt abliefern
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Tagesordnung der  
Ratsversammlung am 13. März 

müssen angeschafft werden, 
um das Gebiet zu entwickeln. 
Aktuell stehen Parkflächen an 
der Arena und am Cottaweg 
zur Verfügung, die aber, ebe-
nerdig angelegt, zu viel Ent-
wicklungsfläche blockieren.

Parkhäuser können das 
Problem beheben. Deshalb 

plant Leipzig nun auf der 
Ostseite eine Parkpalette 
mit 600 Stellplätzen. Die 
derzeitigen Parkflächen 
neben der Arena verschwin-
den zugunsten einer neuen 
Ballsporthalle. Eine neue 
Parkpalette am Cottaweg 
kann den Weg frei machen 

für eine dauerhafte Nutzung 
des Areals für Kleinmesse 
und Winterzirkus; gleichzei-
tig werden die Parkplatzvor-
gaben für das Stadion von 
RB Leipzig erfüllt.

Damit der Verkehr rings 
um das Stadion nicht ausu-
fert, arbeitet Baubürgermeis-

ter Thomas Dienberg mit al-
len Beteiligten an Lösungen, 
um die Zahl der notwendi-
gen Parkplätze weiter zu 
reduzieren. „Damit soll die 
Verkehrsbelastung durch 
den Autoverkehr rund ums 
Stadion gering gehalten wer-
den und alle Besucherinnen 

und Besucher können weiter 
stress- und staufrei anreisen. 
Von der begrenzten Fläche 
soll so viel wie möglich für 
Sport und Veranstaltungen 
reserviert bleiben“, erklärt 
Dienberg. 

Damit Leipzig künf-
tig bei nationalen Groß- 
sportereignissen, Konzerten 
und Kulturveranstaltungen 
im Rennen bleibt, will die 
Stadt die 2002 eröffnete 
Arena sanieren. Auch die 
Kapazität der Halle wird 
hochgefahren: Bis zu 15 000 
Plätze soll sie nach dem Um-
bau anbieten können.

Außerdem will Leipzig 
eine neue Ballsporthalle auf 
dem derzeitigen Parkplatz 
der Arena bauen. Sie wird 
maximal 5000 Besucher-
plätze integrieren und kann 
während der Arena-Sanie-
rung als Ausweichhalle 
dienen. Durch ihre direkte 
Anbindung an die Grund-
schule soll sie sowohl für den 
Schul- als auch für den Ver-
eins- und Wettkampfsport 
genutzt werden können. 

150 Millionen Euro kal-
kuliert Leipzig momentan 
für die Entwicklung des 
gesamten Areals. Grundvo-
raussetzung für die Realisie-
rung sind dabei Fördermittel 
vom Freistaat. ■

Wo sollen neue  
Trinkbrunnen stehen?
Leipzigerinnen und Leipziger können wie-
der entscheiden: Wo sollen die zwei neu-
en Trinkbrunnen stehen, die die Leipzi-
ger Wasserwerke 2023 aufstellen werden? 
Diese möglichen sechs Standorte stehen 
zur Wahl: Auensee/Gustav-Esche-Straße, 
Goethe-Platz/Alt-West, Nordplatz/Höhe 
Michaeliskirche, Rabet/Ende Konradstraße, 
Volkshain Stünz/Theodor-Neubauer-Stra-
ße und Alexis-Schumann-Platz/Karl-Lieb-
knecht-Straße. Bis zum 21. März läuft die 
Online-Abstimmung unter www.L.de/mein-
Brunnen. Am Tag des Wassers, 22. März, wer-
den die Sieger veröffentlicht. ■
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Auf die Bücher, fertig, los!
Leipziger Buchmesse wieder Ende März / Alles außer flach: Gastländer Niederlande & Flandern

Die Vorfreude ist groß: Maskottchen Macoco verabschiedete die Gäste der Leipziger Buchmesse 
2023 schon mit Blick auf den traditionellen Termin in diesem Jahr. Foto: Jens Schlüter

Kultur 
Leipziger Amtsblatt
9. März 2024 · Nr. 52

Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen an fol-
gende Jubilare: Martha Ruth 
Friedrich feierte am 5. März 
ihren 104. Geburtstag. Hans 
Günther Karl Glas wurde am 
3. März 102 Jahre alt. 101. Ge-
burtstag feierten Gertrud Ilse 
Gronemann am 1. März und 
Elfriede Margarete Schiller 
am 8. März. Allen viel Glück 
und Gesundheit! ■

Die Stadt  
gratuliert 

Festival fürs 
Fotobuch

An diesem Wochenende, 
9. und 10. März, laden das 
Grassi Museum für An-
gewandte Kunst und der 
Verein Die Nacht e. V. zum 
dritten Leipzig Photobook 
Festival. In den weiträumigen 
Foyers des Grassimuseums 
präsentieren mehr als 30 
Verlage, Kunsthochschulen, 
Künstlerinnen und Künst-
ler, Fotografinnen und Fo-
tografen aus Deutschland 
und Europa ihre Arbeiten. 
Thema diesmal: Protest. Mit 
historischen und zeitgenössi-
schen Büchern, einer Panel- 
Diskussion und Kurzpräsen-
tationen wird das Thema aus 
verschiedenen Perspektiven 
betrachtet. Außerdem wer-
den Podiumsdiskussionen, 
Präsentationen, Workshops, 
Portfolio-Reviews sowie ein 
Speed-Dating angeboten. Das 
Festival ist an beiden Tagen 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt ist frei. ■

Brecht-Professor
Der Schweizer Regisseur 
Stefan Kaegi übernimmt 
im anstehenden Som-
mersemester die Bertolt 
Brecht Gastprofessur an 
der Universität Leipzig. 
Das von der Stadt Leipzig 
geförderte Engagement 
im universitären Centre 
of Competence for Theatre 
beginnt am 18. April. ■

TDJW-Premiere
Am heutigen 9. März um 18 
Uhr feiert am Theater der 
Jungen Welt (TDJW) das 
Stück „Wir Zwei“ Premie-
re. In dem Stück um einen 
alleinerziehenden homo-
sexuellen Vater und seine 
zwölfjährige Tochter, die 
sich mit dem neuen Freund 
des Papas und der neuen 
Situation, die daraus ent-
steht, anfreunden muss, 
wird am 11. und 12. März 
um 10 Uhr wiederholt. ■

Kostbarer Trödel
Am 13. März von 16 bis 19 
Uhr lädt das Grassi Muse-
um für Angewandte Kunst 
zur Veranstaltung „Trödel 
oder Kostbarkeit?“ ein. 
Fachleute des Museums 
und zwei externe Gut-
achter begutachten in der 
Pfeilerhalle mitgebrachte 
Kunstgegenstände und 
Musikinstrumente. Eintritt 
3 Euro; eine vorherige 
Anmeldung ist nicht not-
wendig. ■

School‘s out!?
D e r  V i d e o p o d c a s t 
„School‘s out!?“ des Natur-
kundemuseum ist in seine 
vierte Staffel gestartet. Ge-
meinsam mit dem Landes-
tauchsportverband Sach-
sen und der Sächsischen 
Landesstiftung Natur und 
Umwelt geht es in acht 
Folgen in die Gewässer in 
und um Leipzig – zu sehen 
auf www.naturkundemu-
seum.leipzig.de. ■

■ Glückwünsche

■ Auf einen Blick

 

Neue Hotel-Serie: Leipziger 
Gemetzel im Prusse

Messegäste, Fürsten und 
Könige, berühmte Wissen-
schaftler, Geschäftsleute, 
Prominente und Touristen 
– sie alle zog und zieht es 
in die weithin bekannte 
Messestadt. Mit rund 3,8 
Millionen Übernachtungen 
stellte Leipzig 2023 einen 
neuen Rekord auf. Zeit für 
das Stadtarchiv Leipzig, in 
einer neuen Serie einen Blick 
in die Geschichte der Leip-
ziger Beherbergungsstätten 
zu werfen.

Am 12. August 1845 gastierte 
der sächsische Kronprinz 
Johann von Sachsen in dem 
1717 erbauten Hotel am Ros-
splatz, das seit 1805 als „Hotel 
de Prusse“ bezeichnet wurde. 
Während Johann im Hotel zu 
Abend aß und Gäste empfing, 
versammelten sich vor dem 
Hotel immer mehr Menschen, 
um dem angekündigten Zap-
fenstreich zu Ehren Johanns 
beizuwohnen. 

Unter den Versammelten 
war auch der 13-jährige Paul 
Arnold Höpfner, der mit Er-
laubnis seines Vaters und un-
ter Aufsicht des Dieners dem 
Zapfenstreich beiwohnen 
durfte. Als sie am Rossplatz 
ankamen, konnten sie vom 
Zapfenstreich nicht viel hören, 
wie Paul später in einer Un-
tersuchung zu Protokoll gab. 
Stattdessen schloss sich der 
Junge der pfeifenden Menge 
an und warf ebenfalls Steine, 
weshalb er später mit weiteren 

■ Blickpunkt Stadtarchiv

Steinewerfern festgenommen 
wurde. 

Als schließlich Soldaten 
aus der Pleißenburg hinzuge-
zogen wurden und wohl ohne 
eindeutig wahrnehmbare 
Vorwarnung das Feuer auf die 
Menge eröffneten, eskalierte 
die Situation. Sieben zumeist 
unbeteiligte Menschen star-
ben, fünf weitere wurden 
verletzt. Die Stimmung in der 
Stadt blieb auch am nächsten 
Tag angespannt. Erstes An-
liegen der Behörden war es, 
weitere Tumulte zu verhin-
dern, während sich einzelne 
Bürger um Robert Blum für 
ein würdiges Begräbnis der 
Erschossenen einsetzten.

Alle Zeitungen berichteten 
ausführlich über die Ereignis-
se, die unter der Bezeichnung 
„Leipziger Gemetzel“ Ein-
gang in die Geschichtsbücher 
fanden. Lange wurde ausgie-
big über das Geschehene und 
mögliche Konsequenzen dis-
kutiert. Insbesondere das Ver-
sagen der Stadt in ihrer Untä-
tigkeit und das Eingreifen des 
Militärs wurden umfassend 
kritisiert. Die Beteiligten am 
Tumult wurden verfolgt und 
zu teils drastischen Strafen 
verurteilt. Im Fall des Paul 
Arnold Höpfner fiel die Strafe 
durch Rechtshilfe milde aus. 

Das „Hotel de Prusse“ wur-
de 1882 komplett umgebaut, 
1916 in Hotel Preußischer Hof 
umbenannt und schließlich im 
Zweiten Weltkrieg vollkom-
men zerstört. ■

Kostenfrei ins Schillerhaus
Seit wenigen Tagen ist das 
Schillerhaus des Stadtge-
schichtlichen Museums wieder 
für Besucher geöffnet. Neben 
dem kostenfreien Besuch der 
Ausstellung und des Gartens 
lockt auch 2024 von März bis 
Oktober ein buntes Programm 
an Veranstaltungen – etwa am 
heutigen 9. März um 14 Uhr 
mit einem Dichterspaziergang 
durch Gohlis vom Schillerhaus 
zum Gohliser Schlösschen. Am 
morgigen Sonntag um 15 Uhr 
folgt eine Führung durch die 
neue „Götterfunken“-Aus-
stellung im Haus mit dem 
Titel „Die Reise des jungen 
Schillers nach Leipzig 1785“. 
Am 24. März ist um 17 Uhr die 

„Der Rosenkavalier“ als Ostergeschenk
Premiere an der Oper Leipzig am 30. März / Neu im Ensemble: Solen Mainguené

Das Ostergeschenk der Oper 
Leipzig ist in diesem Jahr 
die Premiere einer Neupro-
duktion von Richard Strauss‘ 
Opernkomödie „Der Rosenka-
valier“ am 30. März um 18 Uhr. 
Regie bei diesem Meisterwerk 
aus Hugo von Hofmannsthals 
Poetik und der Klangwelt des 
Komponisten führt Michael 
Schulz, der bereits an der Sem-
peroper Dresden, in Salzburg, 
Budapest oder Peking insze-
niert hat. Die musikalische 
Leitung seiner erklärten Lieb-
lingsoper übernimmt Chris-
toph Gedschold und dirigiert 
das Gewandhausorchester. 

Bei den über 20 Solopartien 
ist in der Rolle der Feldmar-
schallin das neue Ensemble-
mitglied der Oper Leipzig, 
Solen Mainguené zu erleben. 

„Der Rosenkavalier“ ist 

Lesung „Leipzig im Gedicht“ 
geplant (alle Termine unter 
www.stadtmuseum.de). 

Im Spannungsfeld von 
lebendiger Literaturgedenk-
stätte und nachbarschaftli-
chem Ruheort wünscht sich 
das Museum zudem, dass 
das idyllische Haus und sein 
Garten noch mehr als Oase der 
Entspannung im hektischen 
Großstadtalltag angenommen 
werden – gern auch mit Kind 
und Kegel zwischen Sandkas-
ten und Sonnendach. Zugleich 
pflegt das Schillerhaus mit 
Theaterspiel, Lesungen, Vor-
trägen und Workshops das 
bühnenmäßige und lyrische 
Erbe Schillers. ■

2023 neu eröffnet wurde die Ausstellung „Götterfunken“ im Schil-
lerhaus. Foto: Kai Bergmann

Neu im Ensemble: Solen Mainguené startet durch als Feldmar-
schallin in „Der Rosenkavalier“. Foto: Oper Leipzig

eine Literaturoper, eine Ver-
kleidungskomödie, ein Ver-
such über die Vergänglichkeit 
der Zeit, über das Fassen und 
das Loslassen. Die Zuschauer 

werden Zeugen einer leiden-
schaftlichen Affäre zwischen 
der Feldmarschallin und dem 
jungen Grafen Octavian. Die 
Welt der Feldmarschallin 

ist von Zeremoniell, Öffent-
lichkeit und Äußerlichkeiten 
bestimmt, und sie spürt trotz 
oder gerade wegen der Freude 
an ihrem jungen Liebhaber das 
Verrinnen der Zeit. 

Graf Octavian entpuppt sich 
als Komödiant und Störer der 
althergebrachten Ordnung. 
Sein Amt als Rosenkavalier 
führt ihn zu der jungen So-
phie, bislang von der Welt 
abgeschirmt, aber nun dazu 
benutzt, den Status ihres rei-
chen Vaters zu befördern. Ihr 
Zukünftiger: Baron Ochs auf 
Lerchenau, dessen Adel ihn 
zu nichts verpflichtet und der 
komödiantisch-derbe Töne ins 
Spiel bringt. Eine komplexe 
Intrige nimmt ihren Lauf.

Weitere Vorstellungen gibt 
es am 6. und 13. April sowie 
am 4. und 12. Mai. ■ 

Die Leipziger Buchmesse 
steht in den Startlöchern 
– nach dem erfolgreichen 
Corona-Comeback im April 
des vergangenen Jahres nun 
wieder zur gewohnten Zeit 
mit vollem Programm vom 
21. bis 24. März. Zugleich ist 
es die Premiere der neuen 
Direktorin Astrid Böhmisch. 
Die Gastländer Niederlande 
und Flandern stehen diesmal 
im Fokus, die beliebte Manga 
Comic Con feiert zehnten 
Geburtstag, und Leipzig 
liest macht seinem Namen 
als größtes Lesefest Europas 
alle Ehre. 

Mehr als 400 Aussteller aus 
aller Welt werden in diesem 
Jahr auf dem Neuen Messe-
gelände zu Gast sein und den 
Besuchern wieder reichlich 
Anlaufpunkte bieten. „Alles 
außer flach“ lautet das Motto 
der Gastländer Niederlande 
und Flandern, und mit dem 
gleichnamigen Essayband 
geben 29 Niederlande-Kenner 
aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz Einblicke 
in aktuelle deutsche Über-
setzungen niederländischer 
Literatur. Am Eröffnungstag 
der Messe um 12.30 Uhr wird 
das Buch vorgestellt – mit 
Unterstützung der Botschaft 
des Königreichs Niederlande.

Natürlich werden auch ei-
nige niederländische Autoren 
vor Ort sein, darunter Simone 
Atangana Bekono, Valentijn 
Hoogenkamp und Joke de 
Wolf, die am 24. März im 
Museum der bildenden Künste 
(MdbK) Texte zu dortigen 
Kunstwerken vorstellen. Das 
Rahmenprogramm umfasst 
außerdem Ausstellungen, 
Bühnenperformances und 
Filme.

Groß gefeiert werden soll 
der zehnte Geburtstag der 
Manga Comic Con (MCC) mit 
hunderten Ausstellern und 
mehr als 250 Veranstaltungen 
– von Cosplay-Wettbewerben 
und Lesungen über Signier-
stunden und Workshops bis 

zu Podiumsdiskussionen und 
Kunstperformances. Zudem 
reisen gleich drei beliebte 
Manga-Künstler aus Japan an: 
Gou Tanabe („Mr. Nobody“), 
Satoru Nii („Wind Breaker“) 
und Sora („Lieb mich noch, 
bevor du stirbst“).

Ähnlich erfolgreich wie die 
MCC entwickelt sich zuneh-
mend der Bereich Phantastik, 
der erst seit 2018 auf der Buch-
messe vertreten ist. In Halle 3 
sind 73 Aussteller zu Themen 
wie Magie und Mythen, Engel 
und Dämonen, Apokalypse 
und Raumfahrt zu finden – 
fast doppelt so viele wie zur 
Premiere.

Mit hochkarätigen Au-
toren verteilt auf die ganze 
Stadt präsentiert sich erneut 
das Lesefest Leipzig liest. An 
300 Orten sind mehr als 2500 
Veranstaltungen geplant. 
Auszug aus der Gästeliste: Mit 
dabei sind Christopher Clark, 
Bernhard Schlink, Wladimir 
Kaminer, Jessi Welmer, Uschi 
Glas oder Katja Riemann. ■

Das MdbK präsentiert ab so-
fort – weithin sichtbar an der 
äußeren Glasfassade sowie in 
der Dauerausstellung – die 
fünfteilige Serie „Tenseness“ 
(2023) der Fotografin Cihan 
Çakmak. Die Künstlerin, die 
vergangenes Jahr ihr Meister-
schülerinnenstudium an der 
Leipziger Hochschule für Grafik 
und Buchkunst abgeschlossen 
hat, zählt zu den markantesten 
Stimmen ihrer Generation.

Cihan Çakmak beschäftigt 
sich in ihren fotografischen 
Selbstporträts mit Fragen der 
Identität und bildlichen Reprä-
sentation. In ihrer Serie „Tense-
ness“, die im Auftrag des MdbK 
entstand, setzt sie sich subtil mit 
der Sammlungspräsentation 
des Hauses auseinander. Der 
Titel steht für eine Beklommen-
heit, die ihren Ausdruck in kör-
perlicher Anspannung findet.

Die Fotografien wirken wie 
Standbilder aus Performances. 
Durch die Haltung, den Einsatz 
von Requisiten und die Wahl 
des Bildausschnitts wird der 
Körper bis an die Grenze der 
Abstraktion verfremdet. In der 

Leipziger Fotografin  
groß an MdbK-Fassade

Stillstellung wird er gleichsam 
zur Skulptur. Im Vordergrund 
stehen Farbkontraste, grafische 
Strukturen und die Stofflichkeit 
der abgebildeten Materialien.

Cihan Çakmak wurde 1993 
in Osterholz-Scharmbeck gebo-
ren. Im Anschluss an ein Foto-
studium an der Fachhochschule 
Dortmund studierte sie an der 
Leipziger Hochschule für Gra-
fik und Buchkunst (HGB). Sie 
lebt und arbeitet in Leipzig. ■

www.leipziger- 
buchmesse.de

Dok Day am 17. März:  
„For the time Being“ in Passage Kinos

Mit „For the Time Being“ von 
Nele Dehnenkamp ist der 
zweite Dok Day, in diesem 
Jahr der Zuversicht und Zä-
higkeit im Kampf um Gerech-
tigkeit gewidmet. Anlässlich 
der Internationalen Wochen 
gegen Rassismus zeigt Dok 
Leipzig zusammen mit den 
Passage Kinos am 17. März 
einen Film über eine Frau, 
die seit Jahren versucht, die 

Unschuld ihres wegen eines 
Tötungsdeliktes inhaftierten 
Mannes zu beweisen.

Der Film, der im vergange-
nen Jahr bei Dok Leipzig lief, 
startet um 13 Uhr. Mit dem 
Dok Day bringt das Filmfes-
tival monatlich ausgewählte 
Filme auf die Leinwand, 
die bereits in vorherigen 
Dok-Ausgaben gezeigt wur-
den. ■

Mehr als vier Meter hoch sind 
die Bilder an der Fassade des 
Museums. Foto: MdbK 

In den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Über-
setzung wurden unter 486 eingereichten Buchtiteln 15 Werke 
ausgewählt. Der Preis wird am 21. März, dem ersten Messetag, 
um 16 Uhr in der Glashalle auf dem Messegelände verliehen.

Nominierte für Preis der  
Leipziger Buchmesse 2024

Belletristik
Anke Feuchtenberger: „Genos-
sin Kuckuck“
Wolf Haas: „Eigentum“
Inga Machel: „Auf den Gleisen“ 
Barbi Marković: „Minihorror“ 
Dana Vowinckel: „Gewässer 
im Ziplock“

Sachbuch/Essayistik
Jens Beckert: „Verkaufte Zu-
kunft. Warum der Kampf ge-
gen den Klimawandel zu schei-
tern droht“ 
Christina Clemm: „Gegen Frau-
enhass“
Tom Holert: „ca. 1972“ Gewalt – 
Umwelt – Identität – Methode“ 
Christina Morina: „Tausend 
Aufbrüche. Die Deutschen 
und ihre Demokratie seit den 
1980er-Jahren“ 
Christiane Collorio; Ines Geipel; 
Ulrich Herbert; Michael Krüger; 

Hans Sarkowicz (alle Hrsg.): 
„Jahrhundertstimmen 1945-
2000 – Deutsche Geschichte in 
über 400 Originalaufnahmen. 
Jahrhundertstimmen II“ 

Übersetzung
Ki-Hyang Lee aus dem Korea-
nischen: „Der Fluch des Hasen“ 
von Bora Chung
Klaus Detlef Olof aus dem Slo-
wenischen: „18 Kilometer bis 
Ljubljana“ von Goran Vojnović
Lisa Palmes aus dem Pol-
nischen: „Bitternis“ von Jo- 
anna Bator
Jennie Seitz aus dem Rus-
s ischen: „Nimm meinen 
Schmerz. Geschichten aus dem 
Krieg“ von Katerina Gordeeva
Ron Winkler aus dem Eng-
lischen: „Angefangen mit San 
Francisco. Gedichte“ von La-
wrence Ferlinghetti ■

http://www.naturkundemuseum.leipzig.de
http://www.naturkundemuseum.leipzig.de
http://www.stadtmuseum.de
http://www.leipziger-buchmesse.de
http://www.leipziger-buchmesse.de


Radverkehr: Leipzig bleibt dran
Stadt legt Radverkehrsentwicklungsplan vor mit Maßnahmenkatalog zur weiteren Förderung des Radverkehrs

Radverkehr in Leipzig soll weiter wachsen: Die dafür notwendigen Maßnahmen bündelt jetzt der Radverkehrsentwicklungsplan. Foto: Tom Thiele

Um die Verkehrswende vor-
anzubringen, will sich  Leip-
zig weiter als Fahrradstadt 
etablieren. Das bedeutet vor 
allem: Lücken im Radwege-
netz schließen, Hauptrouten 
verbessern, Anbindungen an 
den Umweltverbund schaf-
fen. Mit dem Radverkehrs- 
entwicklungsplan (RVEP) 
verabschiedet die Stadt jetzt 
entsprechende Bau- und In- 
frastrukturmaßnahmen.

„Leipzig ist wie geschaffen 
fürs Radfahren: Breite Straßen, 
keine Steigung, keine Berge, 
ganz selten mal starker Wind. 
Das Fahrrad ist in dieser Stadt 
wirklich das Verkehrsmittel der 
Wahl und da muss die Stadt 
aber noch ein bisschen besser 
werden“, erklärt Stadtspre-
cher Matthias Hasberg. Besser 
werden heißt: Leipzig muss 
den Ausbau des Radverkehrs-
netzes konsequenter fördern 
und betreiben. Radfahren soll 
für noch mehr Menschen eine 
echte Alternative zum Auto 
darstellen, weil es schnell und 
sicher möglich ist. Das gilt 
auch für Leipzigs Ortsteile, 
die besser eingebunden wer-
den sollen. Welche Aktionen 
und Beteiligungsformate, vor 
allem aber welche Bau- und 
Infrastrukturmaßnahmen dafür 
konkret nötig sind, führt jetzt 
der Radverkehrsentwicklungs-
plan (RVEP) auf.

Genannt werden hier bei-
spielsweise Lückenschlüsse im 
Radwegenetz – unter anderem 
in der Arthur-Hoffmann-Straße 
zwischen Bayerischem Bahn-

Bau / Wirtschaft 
Leipziger Amtsblatt
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2,2 Millionen Euro hat Leipzig 
2023 investiert, damit Einwoh-
ner sicher und bequem auch zu 
Fuß von A nach B kommen. Von 
der Schkorlopper Straße in Hart-
mannsdorf-Knautnaundorf 
bis zum Kleinen Poetenweg in 
Lützschena-Stahmeln – außer-
dem umfangreich in Grünau, 
– sanierte die Stadt Gehwege 
und stellte Verbindungen im 
Gehwegnetz her.

 Die Bilanz klingt gut, soll 
aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass viele Menschen in 
dieser Stadt weiterhin echte 
Probleme mit der Qualität der  
Bürgersteige haben. Das offen-
bart die kommunale Bürger- 
umfrage. „Durch einen hohen 
Investitionsstau im Bestands-
netz konnte leider vor allem 
in Anliegerstraßen noch kein 
Stand erreicht werden, der es 
erlaubt, die Hände in den Schoß 
zu legen“, sagt der Fußver-
kehrsbeauftragte Friedemann 
Goerl. Und: Die Stadt müsse 
das Instandsetzungstempo für 
eine echte Flanieroffensive in 
den nächsten Jahren erhöhen. 
Allerdings muss sich Leipzig 
um über 2000 Kilometer Geh-
wege kümmern, dazu um Wege 
in Parks oder Grünanlagen. Die 
Verwaltung verfolgt mit ihrem 
Instandsetzungsprogramm die 
Strategie der kleinen Schritte, 
denn schon ein Rollstuhl oder 
ein Kinderwagen, der nicht 
mehr hängenbleibt, ist ein 
Gewinn. Weitere Infos: www.
leipzig.de/fussverkehr.  ■

LVB: Neue Buslinie 71 für Anger-Crottendorf

Mehr und bessere Mobilität für 
Anger-Crottendorfer schafft 
seit Ende Februar eine neue 
Buslinie im Viertel. Die Leip-
ziger Verkehrsbetriebe (LVB) 
haben die Linie 71 in Betrieb ge-
nommen. Sie bedient im Wohn-
gebiet die neuen Haltestellen 
Theodor-Neubauer-Straße, 
Segestraße und Mascovstraße. 
Entlang der Route fährt der 
Bus 71 dann an drei weitere 
neue Haltestellen: Reudnitzer 
Park, Augustenstraße und 
Täubchenweg/Gerichtsweg.  
Die 71 fährt Montag bis Freitag 
von 5.30 Uhr bis 19 Uhr alle 
15 Minuten, bis 22 Uhr alle 30 
Minuten. Der Quartiersbus 
verbindet Anger-Crottendorf 
über den Täubchenweg und 
Dresdner Straße mit den Stra-

Landsberger 
Straße: Baustelle 
bis Jahresende 

Großbaustelle in Gohlis: Am 
11. März startet Leipzig hier 
die Generalsanierung zwischen 
Coppiplatz und Endhaltestelle 
Landsberger Straße. In zwei 
Bauabschnitten wollen die 
Bauherren Stadt Leipzig und 
Leipziger Gruppe die Trasse 
bis zum Jahresende sicherer, 
barrierefrei und ansehnlicher 
machen. Im Bereich zwischen 
Coppiplatz und Hans-Os-
ter-Straße werden unter ande-
rem Gleise, Fahrleitungen und 
Stromanlagen ausgebaut, das 
Gleisdreieck und die Halte-
stelle Viertelsweg erneuert. Die 
Fahrbahn soll komplett moder-
nisiert werden, Beleuchtung, 
Parkflächen, Gehwegnasen mit 
Blindenleitsystem werden ge-
baut. Die Wasserwerke sanieren  
Mischwasserkanäle und wech-
seln Trinkwasserleitungen.

Währen der Bauarbeiten 
bleiben Coppiplatz und Lands-
berger Straße gesperrt. Die 
Straßenbahnlinie 4 fährt eine 
veränderte Route, dafür ist 
Schienenersatzverkehr im Ein-
satz. Die Linie 10  verkehrt nur 
noch bis zum Hauptbahnhof, 
die Linien 11 und 12 fah-
ren ihre normale Strecke. Die 
Busse 85 und 90 fahren eine 
angepasste Umleitung. Der 
Autoverkehr wird über die 
Georg-Schumann-Straße und 
Slevogtstraße sowie Virchow- 
und Max-Liebermann-Straße 
umgeleitet. Alle Umleitungen 
unter www.L.de. ■

Mehr Schutz vor Diebstahl: 
Schließfächer für Fahrräder im Test

Spezielle Schließfächer an 
Bahnhöfen und den Haltestellen 
des Öffentlichen Nahverkehrs 
sollen Pendlern künftig helfen, 
ihre Räder sicher abzustellen. 
Gemeinsam mit dem Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Club 
e. V. testet die Stadt die Boxen 
derzeit am S-Bahnhof Nord 
sowie am Bayerischen Bahnhof. 
Dabei geht es um gute Bedien-

barkeit: Lassen sich Türen leicht 
öffnen, wie findet man ein freies 
Schließfach oder funktioniert 
das Bezahlen über die App kom-
fortabel und schnell? Ende März 
sollen die Abstellanlagen dann 
über die Leipzig-Move-App 
der Leipziger Verkehrsbetriebe 
buchbar sein. An zwölf Standor-
ten sind bereits 208 Boxen bzw. 
Garagen aufgestellt. ■

Moderne Grundschule für Rückmarsdorf

Bessere Wege: 
2,2 Millionen 

Euro geflossen

Damit Grundschulkinder 
in Rückmarsdorf gute Lern-
bedingungen in ihrem Ort 
vorfinden, will Leipzig die 
denkmalgeschützte Schule 
An der Friedenseiche 4 mo-
dernisieren und erweitern. 
Während der Bauzeit sollen 
die Schülerinnen und Schüler 
in einen 300 Meter entfernten 
Containerbau als Interims-
schule und Hort ziehen. 
Auf den entsprechenden 
Baubeschluss hat sich die 
Stadtspitze verständigt, im 
April soll der Stadtrat über 
das 25,8 Millionen Euro 
teure Vorhaben (4 Millionen 

Ohne Hindernisse unterwegs: Für 
gute Fußwege wie hier in der City 
muss Leipzig das Arbeitstempo 
noch erhöhen.   Foto: Tom Thiele

ßenbahnlinien in Richtung In-
nenstadt und bietet zahlreiche 
Umsteigemöglichkeiten zu den 
Linien 4, 7, 70, 72 und 73.

Mit dem neuen Angebot 
realisieren die LVB wieder ei-
nen kleinen Schritt in Richtung 
„Liniennetz der Zukunft“ – ein 
Baustein, um den Stadtratsauf-
trag Mobilitätsstrategie 2030 
umzusetzen. Mit dem neuen 
Angebot ergeben sich laut 
Baubürgermeister Thomas 
Dienberg weitere attraktive 
Alternativen zum eigenen 
Auto und die Umwelt werde 
geschützt. „Liniennetz der Zu-
kunft heißt vor allem: kürzere 
und direktere Verbindungen, 
bessere Verknüpfungen und 
insgesamt ein attraktives An-
gebot. Dafür verbinden wir 

Profitieren von der neuen Linie 71: die Anwohner in Anger-Crot-
tendorf, die jetzt über Täubchenweg und Dresdner Straße viele 
Straßenbahnen in Richtung City erreichen können. Karte: L-Gruppe

Euro Fördermittel steuert 
der Freistaat Sachsen bei) 
entscheiden.

„Das denkmalgeschützte 
Bestandsgebäude wird be-
hutsam saniert“, erläutert 
Baubürgermeister Thomas 
Dienberg. „Der Erweite-
rungsbau wird als Holz-Hy-
brid-Konstruktion errichtet 
und in die bestehende Sport-
halle integriert. Die geneigten 
Dachflächen erhalten Pho-
tovoltaik-Anlagen und ex-
tensive Dachbegrünungen.“ 
Sowohl der Erweiterungsbau 
als auch das denkmalge-
schützte Schulgebäude wer-

den zukünftig mittels Aufzug 
barrierefrei erschlossen.

Schulbürgermeisterin 
Vicki Felthaus gibt einen 
Ausblick: „Dieser zukunfts-
weisende Schulausbau un-
terstreicht die Haltung der 
Stadt Leipzig, auch an klei-
nen Schulstandorten in den 
Ortschaften moderne und 
barrierefreie Bildungsein-
richtungen für Schülerinnen 
und Schüler zu schaffen. Die 
Schule wird sich zukünftig 
wieder zu einem zentralen 
Ort verschiedener Aktivitä-
ten für Rückmarsdorf entwi-
ckeln können.“

Quartiersbus bedient neue Haltestellen im Wohngebiet und verbindet Viertel mit Straßenbahnlinien zur Innenstadt

hof und Hoher Straße – aber 
auch zusätzliche Radwege 
zwischen Merkwitz und Gott-
scheina oder die Ertüchtigung 
der Neuen Linie. 66 Straßen 
sollen auf eine Nutzung als 
Fahrradstraße geprüft werden, 
darunter die Nonnenstraße, 
die Berggartenstraße sowie 
der Abschnitt Elsterstraße bis 
Otto-Schill-Straße. An 39 Orten, 
wie etwa am Bayerischen Bahn-
hof und Johannisplatz, müssen 

Problemstellen zwischen Rad-
fahrern und Fußgängerinnen 
entschärft werden. 72 Maß-
nahmen betreffen Kreuzungen, 
wo mehr für die Sicherheit der 
Radfahrerinnen getan werden 
muss, etwa indem Autos und 
Radfahrer zu unterschiedlichen 
Zeiten ein Grün-Signal erhalten 
und Aufstellflächen erweitert 
werden. Als Pilotprojekt ist 
auch ein Fahrradparkhaus am 
Hauptbahnhof für das sichere 

Abstellen von Rädern aufge-
führt. Winterdienst und Reini-
gung für Fahrradstraßen sollen 
ebenfalls verbessert werden.

Der Plan zielt darauf ab, 
das Fahrradklima und die 
Sicherheit so zu verbessern, 
dass mehr und mehr Leute das 
Fahrrad nutzen. Die Stadt will 
den Anschluss der Randgebiete, 
aber auch eine bessere Fahrrad-
nutzung im Wirtschaftsverkehr 
erreichen. Hier sind sogenannte 

Micro-Hubs im Gespräch – klei-
ne Depots für Lastenrad-Kurie-
re und Zulieferer. 

Mit dem Radverkehrsent-
wicklungsplan wird die vom 
Stadtrat beschlossene Mobili-
tätsstrategie 2030 konkret. Über 
4000 Hinweise von Bürgerinnen 
und Bürgern hat die Stadt für 
dessen Erarbeitung eingesam-
melt, die in die Planungen auch 
eingeflossen sind. Weitere Infos: 
www.leipzig.de/radverkehr.■

Nachbarschaften und bringen 
das Angebot näher an die Men-
schen“, erklärt er. 

Für den Bus aktiv gewor-
den ist der Bürgerverein An-
ger-Crottendorf, der sich jetzt 
über die gute Anbindung 
freut. „Der neue Quartiersbus 
verbessert die Lebensqualität 
in unserem Viertel enorm, 
sodass alle Anwohner in nur 
wenigen hundert Metern die 
nächste Haltestelle erreichen. 
Nun gilt es, das Angebot zu 
nutzen und auszubauen“, so 
Vereinsvorsitzende Ulrike 
Gebhardt.

Die Linienführung der Bus-
linie 71 ist eine Vorstufe zur 
geplanten Verlängerung der 
Buslinie 89 von der Innenstadt 
bis Anger-Crottendorf. ■

Alte Seehausener Straße:  
Geh- und Radweg wird ab Sommer gebaut

Die Alte Seehausener Straße 
erhält ab Sommer einen Geh-
weg und einen Radweg, der die 
Ortsteile Industriepark Nord 
und Hohenheida verbindet. 
Kostenpunkt: 986 000 Euro – 
die Stadt trägt den größten 
Anteil von 535 5000 Euro. Wie 
in der Mobilitätsstrategie 2030 
festgelegt, wertet die Leipzig 
damit auch den Fuß- und Rad-

verkehr in den Ortsteilen auf. 
Parallel profitiert die Umwelt 
mit 18 neuen Bäumen entlang 
der Alten Seehausener Straße. 
Die Stadt lässt zudem nicht 
mehr benötigte Straßenflächen 
entsiegeln und auch einen La-
gerplatz in Leipzig-Thekla, der 
als Ersatzmaßnahme zusätzlich 
bepflanzt wird. Die Baustrecke 
beginnt nördlich des BMW-

Werks im Anschluss an die 
vorhandene Radverkehrsanla-
ge und endet in Hohenheida. 
Aktuell sind zwei Bauabschnit-
te geplant: Im ersten wird der 
Geh- und Radweg hergestellt. 
Im zweiten wird die Fahrbahn 
seitlich verlegt, der Gehweg in 
Hohenheida verlängert sowie 
der Geh- und Radweg ange-
bunden. ■

408 Leipzigerinnen und Leipziger haben am 29. Februar ihren 
„echten“ Geburtstag feiern können, denn an diesem Tag stand 
wieder ein Schalttag im Kalender. Nur alle vier Jahre kommen 
diese Geburtstagskinder in den Genuss. Tatsächlich sind am Jah-
resende 2023 „nur“ 408 Personen mit Geburtstag am 29. Febru-
ar in Leipzig gemeldet, davon 210 Frauen und 198 Männer. Ge-
boren sind die meisten Schalttagskinder (38 Personen) im Jahr 
1988, die älteste Person im Jahr 1932, meldet das Amt für Sta-
tistik und Wahlen. Der Schalttag betrifft aber auch Jubelpaa-
re: 93 Leipziger Hochzeitspaare hat das Amt ermittelt, die ih-
ren wirklichen Hochzeitstag am 29. Februar begehen konnten.

■ Zahl der Woche

408

Der Baubeginn ist für 
Anfang 2026 geplant, die Fer-
tigstellung für das Frühjahr 
2028. Der Baustart für das 
Interim ist bereits für Anfang 
2025 vorgesehen und soll 
pünktlich zum Jahresende 
zur Verfügung stehen.

Der Schulstandort Rück-
marsdorf existiert am jetzigen 
Ort etwa seit 1877,  damals 
zunächst mit einem einräu-
migen Schulhaus. Derzeit 
wird die Schule als 1,5-zügige 
Grundschule geführt und es 
lernen hier 141 Schülerinnen 
und Schüler (Stand: Schuljahr 
2023/24). ■

Abtnaundorfer 
Straße wird  

vor EM saniert
Noch pünktlich vor der Fuß-
ball-EM kann in Schöne-
feld der Straßenteil vor der 
Sportschule „Egidius Braun“ 
erneuert werden. Der Zu-
schlag kam Mitte Februar, ab  
22. März soll es losgehen. Sa-
nieren will das Verkehrs- und 
Tiefbauamt (VTA) für 790 000 
Euro den 470 Meter langen Ab-
schnitt zwischen Lazarusstraße 
und Sportschule. 

Die Stadt will hier Mängel  
der Verkehrs- und der Beleuch-
tungsanlage, der Wasserver-
sorgung und der Oberflächen- 
entwässerung beseitigen. Fahr-
bahnen sollen erneuert, Geh-
wege hergestellt und angepasst 
und neue Bäume gepflanzt 
werden. Der Verkehrsbereich 
wird insgesamt übersichtlich 
organisiert, auch durch neu 
markierte Parkflächen und 
neue Fahrradbügel. Schon 
jetzt arbeiten Leipzigs Wass-
erwerke an einer neuen Trink-
wasserleitung. Mit Beginn 
der Straßenbaumaßnahmen 
muss die Abtnaundorfer Stra-
ße  etwa für zehn Wochen 
gesperrt werden, die Gorki- 
straße zwischen Theklaer- und 
Lazarusstraße eine Woche. 
Über die genauen Sperrungen 
informieren in Kürze Postwurf-
sendungen und Aushänge. ■

Für Fußgänger und Radfahre-
rinnen soll es am Schleußiger 
Weg bequemer und sicherer 
werden. Hier erneuert die Stadt 
aktuell Ampeln  am Nonnen-
weg und an der Beipertbrücke. 
Sie werden auf energiesparende 
LED-Lampen umgerüstet und 
erhalten Taster und Signal für 
behinderte Menschen. Auch die 
Steuerung der Ampel lässt die 
Stadt anpassen, denn für den 
stark frequentierten Nonnen-
weg ist die Grünphase häufig 
zu kurz. Hier kann die Ampel 
künftig abhängig von der An-
zahl der Wartenden reagieren. 
Damit mehr Leute die Straße 
gleichzeitig passieren können, 
wird der Überweg auf vier 
Meter verdoppelt. An der Bau-
stelle reduzieren sich derzeit die 
Fahrspuren, am 10. April sollen 
die Arbeiten aber fertig sein. ■

Schleußiger Weg: 
Ampeln erneuert 

Schülerinnen und Schüler der 
Franz-Mehring-Grundschule 
sollen künftig sicherer über die 
Kreuzung Gletschersteinstraße 
/Naunhofer Straße kommen. 
Dafür lässt das Verkehrs- und 
Tiefbauamt bis Mitte April 
die Kreuzung am Stötteritzer 
Gregoryplatz umgestalten. 
Auf beiden Seiten werden 
unter anderem die Gehwege 
breiter und mit sogenannten 
Bodenindikatoren ausgestattet 
– der Übergang zwischen den 
Straßenseiten verkürzt sich und 
wird barrierearm. Fahrbahn-
belag und Straßenbeleuchtung 
werden erneuert, Bäume und 
Fahrradbügel kommen dazu, 
und der Bereich soll als Tem-
po-30-Zone verkehrsberuhigt 
werden. Während der Arbeiten 
ist die Kreuzung gesperrt, Um-
leitungen sind ausgeschildert. ■

Gregoryplatz:  
Kreuzung wird neu

http://www.leipzig.de/fussverkehr
http://www.leipzig.de/fussverkehr
http://www.L.de
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Christian
Schulze

Stadtrat

In Leipzig ist die Zahl von Familien gestiegen, 
die mit psychischen oder Suchterkrankungen 
konfrontiert sind. Diese Menschen stehen vor 
enormen Herausforderungen: Sie müssen 
sich nicht nur mit den eigenen Bedürfnissen 
auseinandersetzen, sondern auch durch ein 
verworrenes Netz aus Unterstützungssyste-
men navigieren.
In Leipzig fehlen Strukturen, durch die ent-

sprechende Hilfen effektiv 
koordiniert werden. Die 
betroffenen Familien finden 
nur mühsam die dringend 
benötigte Unterstützung. 
Eine Folge davon ist, dass vermehrt Kinder aus 
diesen Familien zu ihrem Schutz in staatliche 
Obhut genommen werden müssen. Darunter 
leidet das oft schon belastete Familiengefüge 

noch zusätzlich. Es ist also 
an der Zeit, eine Schneise 
in das Dickicht aus Hil-
fesystemen zu schlagen. 
Betroffene Familien sollen 

zügig eine individuelle und bedarfsgerechte 
Unterstützung bekommen. Dazu müssen 
wir die gesamten Hilfesysteme betrachten 
und miteinander vernetzen. Präventive und 

komplexe Hilfen sind unerlässlich, um diesen 
Familien langfristig zu helfen.
In der letzten Ratsversammlung wurde ein 
Antrag beschlossen, den wir zusammen 
mit zwei anderen Fraktionen auf den Weg 
gebracht haben, der genau dieses Ziel ver-
folgt: Hilfen zügig möglich machen. Für 
mich ist das ein wichtiger Beitrag für eine 
funktionierende Stadtgesellschaft. ■

Unterstützung 
für Familien

Sven
Morlok

Fraktionsvorsitzender

In Leipzig herrscht Wohnungsmangel und die 
Mieten steigen. Da muss man doch froh sein, 
wenn private Investoren in Leipzig bauen. 
Wir sollten uns über jeden Bauantrag freuen.

Was machen aber Linke, Grüne und SPD? 
Wenn ein Investor Baubereitschaft signali-
siert, wird im Stadtrat schnell der Aufstellung 
eines Bebauungsplans zugestimmt. So in der 
letzten Stadtratssitzung bei der Westvorstadt 

oder im letzten Jahr am 
Täubchenweg. Dann liegt 
das Vorhaben auf Eis. Drin-
gend benötigte Wohnun-
gen entstehen nicht oder 
erst Jahre später. Die Baupreise steigen und die 
Mieten werden teurer. Zu dichte Bebauung, 
zu wenig Grün wird als Begründung ange-
führt. Zugegeben, Klimaschutz ist wichtig, 

aber sind Wohnungen nicht 
wichtiger?
Und was macht der Ober-
bürgermeister? Er bereitet 
die Vorlagen vor und wird 

so zum willigen Handlanger der rot-rot-
grünen Wohnraumverteuerungspolitik. Will 
er das so oder kann er nicht anders, weil er 
diese verfehlte Politik den Linken und Grünen 

zusichern musste, um seine Wiederwahl zu 
sichern?  
Wer wie Linke, Grüne und SPD öffentlich 
bezahlbaren Wohnraum fordert und ihn 
durch Stadtratsbeschlüsse verhindert, be-
treibt eine verlogene Politik. Der Stadtrat 
wird bald neu gewählt – gut so!
Kontaktieren Sie uns gerne: info@freibeu-
terfraktion.de. ■

Rot-rot-grün 
verteuert Wohnen

Klare Kante gegen 
extreme Rechte

Katharina
Krefft

Fraktionsvorsitzende

In der AfD gibt es keine Scham. Kurz nach 
Veröffentlichung der Correctiv-Recher-
chen reichte die Leipziger AfD-Fraktion 
einen Antrag zu „freiwilliger Rückkehr“ 
ein. Nahtlos folgten Anträge zur Exklu-
sion von Geflüchteten bei der kulturellen 
Teilhabe. Ihr Stadtrat Ulbrich ist sogar 
der Landtagsfraktion zu rechtsextrem, 
sie schloss ihn aus. Die Leipziger Fraktion 

der AfD tut das nicht. Wir 
müssen damit umgehen, 
dass demokratisch ge-
wählte, gesichert Rechts-
extreme im Stadtrat sitzen. 
Dem Migrantenbeirat jedoch ist das nicht 
zuzumuten. Darum setzen wir uns für 
die Abberufung der AfD-Mitglieder aus 
dem Migrantenbeirat ein. Denn hier muss 

ein sicherer Ort für die 
Themen der Migranten 
und Migrantinnen sein, 
sollen die Integration 
und das demokratische 

Miteinander gestärkt werden. Wir wollen 
auch wissen, warum Rechtspopulisten zu 
Gedenkveranstaltungen der Stadt eingela-
den werden. Es sind öffentliche Veranstal-

tungen, keine Sitzungen des Stadtrates. 
Viele Teilnehmende fühlen sich gestört, 
mit der AfD als gesichert rechtsextreme 
Partei der Opfer des NS-Terrors zu ge-
denken. Die vielen Menschen, die jetzt 
im ganzen Land aufstehen und NEIN 
zur AfD sagen, machen uns Mut! Die 
Demokratie ist wehrhaft. 
Alle zusammen gegen den Faschismus!  ■

Dr. Volker
Külow

Stadtrat

Künftig werden – wie von 
der Linksfraktion schon 
seit Langem gefordert – 
auch Empfängerinnen und 
Empfänger von Wohngeld 
in die Leistungsberechtigung mit aufge-
nommen. 
Ursprünglich hatte die Verwaltung allerdings 
andere Personenkreise herausgenommen. 

Künftig sollten Personen, 
die Bafög oder Bundesaus-
bildungsbeihilfe erhalten, 
keinen Anspruch mehr auf 
einen Leipzig-Pass haben. 

Bei geringem Verdienst der Eltern haben sie 
einen Nachteil gegenüber denjenigen, deren 
Eltern das Studium oder eine Ausbildung 
ohne Probleme finanzieren können. Der 

Leipzig-Pass kann aber auch hier zu mehr 
Chancengerechtigkeit beitragen. Deshalb 
beantragten wir gemeinsam mit der SPD 
zu prüfen, ob auch diesen Personen und 
ebenso Menschen, die den Kinderzuschlag 
erhalten, der Leipzig-Pass gewährt wird. 
Fällt die Prüfung im Mai positiv aus – was 
wir sehr hoffen – erhalten auch diese Grup-
pen ab dem 1. August den Leipzig-Pass. ■

Leipzig-Pass 
deutlich ausgebaut 

Der Leipzig-Pass bietet Menschen im 
Sozialleistungsbezug oder mit geringem 
Einkommen verschiedene Angebote zu 
ermäßigten Preisen; 36 967 Leipzigerinnen 
und Leipziger nutzten ihn im Jahr 2023. 
Im Februar beschloss der Stadtrat die 
Erweiterung des anspruchsberechtigten 
Personenkreises und die Neugestaltung des 
Beantragungs- und Bearbeitungsprozesses. 

Einrichtung, vergleichbar 
mit dem Deutschen Roten 
Kreuz, haben wir Repa-
raturen an medizinischen 
Geräten vorgenommen. 
Die Gespräche mit Überlebenden des Ho-
locaust waren beeindruckend. 
Am Donnerstag nun hat der Stadtrat ein 
Antisemitismuskonzept für Leipzig beschlos-

Ein Konzept, 
das wirken muss

Karsten
Albrecht

Stadtrat

Jeder Deutsche hat eine Pflicht und eine 
Verantwortung in unserer Geschichte. 
Jeder von uns hat die Pflicht, sich gegen 
Antisemitismus auszusprechen und dagegen 
aufzutreten.
Zur Wende 1990 war meine erste Aus-
landsreise nach Israel. Als Vorsitzender 
eines Vereins haben wir dort einen Versöh-
nungsdienst in Jerusalem begonnen. In einer 

sen. Wir halten das Papier 
für sehr gut. Es ist jedoch 
kein richtiges Konzept. Ein 
Konzept wäre ein stich-
wortartiger Entwurf. Wir 

konnten jedoch erreichen, dass Übungsleiter, 
Lehrer, Erzieher oder Servicekräfte ein solches 
mit den W-Fragen bekommen: Worum geht 
es? Wer hilft mir? Wann, wo, wer, was, wie?

Ich erwarte mit dieser Handreichung eine 
Stärkung des jüdischen Lebens in Leipzig. 
Sodass ein solches wieder ganz natürlich zu 
unserer Stadt gehört. Ebenso muss sich das 
Konzept aber auch daran messen lassen, wie 
es mit denjenigen umgeht, die sich antisemi-
tisch äußern oder handeln. Und dabei darf 
es keine Ausnahmen geben. Auch nicht für 
Verantwortungsträger in unserer Stadt. ■

Udo
Bütow

Stadtrat

Der Stadtrat und die Verwaltung haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, Leipzig als Sport-
stadt mit internationalem Rang auf- und 
auszubauen. Das findet grundsätzlich unse-
re Zustimmung. Leider sind diese Gremien 
sich nicht durchgängig darüber im Klaren, 
dass dafür auch Maßnahmen im Bereich 
der Verkehrsinfrastruktur notwendig sind. 
Das ist zum Beispiel im Bereich des Sportfo-

rums erforderlich, weil die 
dortige Parkplatzsituation 
neben den bekannten Ver-
kehrsproblemen auch zu 
baurechtlichen Konflikten 
führt. Die Entscheidung für den Ausbau des 
Areals um das Stadion herum beinhaltet 
auch eine Fürsorgepflicht für die Bürger und 
nicht zuletzt für deren Kultur, wie beispiels-

weise die Kleinmesse und 
den Zirkus am Cottaweg. 
Wer das eine will, muss 
das andere leisten. Das 
blieb die Verwaltung bis 

zuletzt schuldig. Und einige Fraktionen im 
Stadtrat hoffen, das Problem würde sich 
von allein lösen, eventuell auch durch die 
opportunistische Anpassung der Gesetze. 

Die AfD-Fraktion beantragt nun zu prüfen, 
ob der Bau einer Tiefgarage unter dem 
Festplatz am Cottaweg möglich ist und ob 
damit die Situation gelöst werden kann. 
Wir wissen, daß das bei anderen Fraktio-
nen Widerspruch auslösen wird. Aber wir 
fordern alle Akteure auf, unseren Antrag 
ergebnisoffen und ohne Scheuklappen zu 
prüfen. ■

Tiefgarage 
am Cottaweg?

Im Haushaltsplan 2023/24 
konnten sich erstmals Leip-
zigerinnen und Leipziger 
beteiligen. Diese zehn Bür-
gervorschläge haben es beim 
ersten Verfahren vor zwei 
Jahren in den laufenden Dop-
pelhaushalt geschafft:

1. Sammelvorschlag
„Kostengünstiger ÖPNV“

2. Sammelvorschlag
„Öffentliche Toiletten“

3. Photovoltaik auf städ-
tischen Liegenschaften

4. Solarpanele für Stra-
ßenbeleuchtung und
Wohnhausdächer

5. Rollator und Rollstuhl-
gerechte Fuß- und Geh-
wege in Leipzig

6. Lasst Bäume wachsen – 
Wald mehren

7. Mehr öffentliche Müll-
eimer im Stadtgebiet

8. Bezahlbarer Wohn-
raum

9. Schaffung von mehr
Grünflächen mit Schat-
ten

10. Sammelvorschlag
„Reinigung Karl-Hei-

ne-Kanal“

Top 10 des 
Haushaltsplans 

2023/24

„Bestimmen, wie es in Ihrer Stadt zugeht“
Zweite Runde des Bürgerhaushalts: Vorschläge für Haushaltsplan 2025/26 gesucht – bis 23. April digital oder analog einreichen

Die Vorbereitungen zur Auf-
stellung des Doppelhaushal-
tes 2025/26 sind in vollem 
Gang und Finanzbürger-
meister Torsten Bonew setzt 
erneut auf die Beteiligung der 
Leipzigerinnen und Leipziger. 
Nachdem für den laufenden 
Haushalt 340 Vorschläge 
eingegangen waren und nach 
einer Online-Abstimmung die 
zehn meistgewählten tatsäch-
lich Eingang in den Haushalt 
gefunden hatten, sollen bis 
zum Stichtag am 23. April nun 
noch mehr Bürger ihre Ideen 
einbringen.

Herr Bonew, warum sollten 
sich Bürger mit Vorschlägen 
am Doppelhaushalt der Stadt 
beteiligen?
Torsten Bonew: Weil es ihre 
Stadt ist, weil sie sich ein-
mischen und mitbestimmen 
können, wie es in ihrer Stadt 
zugeht.

Welche Themen sind denn 
sinnvoll für einen Bürger-
vorschlag? 
Da gibt es kein Richtig und 
kein Falsch, die Bandbreite 
an möglichen Vorschlägen 
ist riesig. Bei der ersten Bür-
gerbeteiligung reichte sie 
von der Sanierung einer 
Straße im eigenen Wohnge-
biet bis zum Wunsch nach 
Photovoltaikanlagen auf allen 
öffentlichen Gebäuden, von 
einer öffentlichen Toilette im 
angrenzenden Park bis hin zu 
einem ganzen kommunalen 
Toilettenkonzept. Was die 
Bürgerinnen und Bürger be-
achten müssen, sind nur ein 
paar Grundregeln: Es muss 
ein Leipziger Thema sein, dass 
auf Leipziger Gemarkung liegt 

Bis zum 23. April können sich Leipzigerinnen und Leipziger mit Bürgervorschlägen am Stadthaushalt 2025/26 beteiligen. An drei ver-
bleibenden Terminen gibt es Bürgerforen mit einer Vorschlagsmöglichkeit vor Ort. Grafik: Stadt Leipzig

und von der Stadt beeinflussbar 
sein muss. Zum Beispiel wün-
schen sich viele Menschen neue 

n Der Weg zum Bürgervorschlag S-Bahn-Linien. Die können wir 
als Stadt leider nicht bauen.
Zudem darf ein Vorschlag
natürlich nicht gegen Gesetze
verstoßen und nicht gegen Re-
geln, die sich der Stadtrat selbst 
auferlegt hat, beispielsweise,
dass wir aus ökologischen
Gründen keine PVC-Fenster
mehr an öffentlichen Gebäuden 
verbauen, sondern nur noch
aus Holz oder Metall.

Nun starten Sie den zweiten 
Bürgerhaushalt – welche 
Erfahrungen haben Sie beim 
ersten Mal gemacht und was 
nehmen Sie in die zweite 
Runde mit?

Wir haben sehr, sehr gute Er-
fahrungen gemacht. Wir haben 
gut durchdachte, sachliche und 
fundierte Vorschläge erhalten, 
keine Hasstiraden. Das war 
für mich überraschend für ein 
Medium, das hauptsächlich im 
Internet spielt. Man hat gemerkt, 
dass sich die Bürger mit ihrer 
Stadt beschäftigt haben und 
etwas zum Positiven verändern 
wollten. Auch zeugten die Ideen 
immer von großer finanzieller 
Verantwortung.

Was wir diesmal ändern 
wollen, ist, dass wir uns mehr 
Zeit nehmen. Diesmal haben 
wir zwei Monate mehr zur 
Beteiligung und Auswertung. 
Außerdem müssen wir nicht 
mehr mit den Folgen von Corona 
kämpfen und können insgesamt 
vier Bürgerkonferenzen an vier 
verschiedenen Orten der Stadt 
anbieten – während der Vor-
schlagsphase und so konzipiert, 
dass die Bürger mir auch vor 
Ort ihren Vorschlag in die Hand 
drücken können.

Welche Ziele haben Sie sich 
zahlenmäßig für diesen Bür-
gerhaushalt gesetzt?
Wir möchten einfach gern 
noch mehr Bürger erreichen. 
Beim ersten Mal kamen 340 
Vorschläge, aber ich finde, bei 
fast 630 000 Einwohnern ist 
das nicht der Anspruch, und 
ich möchte betonen: Egal wie 
viele Vorschläge kommen, wir 
nehmen jeden auf, so wie es uns 
der Stadtrat vorgegeben hat. 
Schließlich ist jeder Vorschlag 
auch Arbeit für den Bürger. Es 
sollten am besten so viele wer-
den, dass wir im ersten Moment 
denken, wir schaffen es nicht, 
alle zu sichten. Dann wäre ein 
großes Ziel erreicht. ■

Bis zum 23. April können Bürger ihre Vorschläge zum Doppelhaus-
halt 2025/26 einreichen. Vier einfache Wege sind dabei möglich:

Online: Über die Beteiligungsplattform – registrieren und 
teilnehmen unter www.leipzig.de/buergerhaushalt

Persönlich: Vor Ort bei einer der drei verbleibenden Bürger- 
 konferenzen am 14., 21. und 22. März 

Schriftlich: Per Post an Torsten Bonew, Dez. Finanzen,  
Stichwort: Bürgervorschläge, 04092 Leipzig

Telefonisch: Den Vorschlag durchgeben unter 123-2626 (Mo-Do,  
15–16 Uhr). Oder einen Termin vereinbaren, um den  
Bürgervorschlag persönlich einzureichen.

Und dann? Werden alle Vorschläge danach geprüft, ob sie die 
grundlegenden Kriterien erfüllen (gesetzeskonform, Leipzig-The-
ma auf Leipziger Gemarkung). Danach werden zufällig und reprä-
sentativ 15 000 Leipzigerinnen und Leipziger vom Einwohnermelde-
amt ausgewählt, die über die Vorschläge online abstimmen können. 

n Kontakt

Dezernat Finanzen
Adresse: 
Dezernat Finanzen, Neues 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4 - 6, 04109 Leipzig
Internet: www.leipzig.de/
buergerhaushalt
E-Mail: buergerhaushalt@
leipzig.de

Finanzbürgermeister Torsten 
Bonew. Foto: Stadt Leipzig 
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Mehr als ein Quadratmeter Stoff
„Menschenrechte für alle“: Am 11. März starten die Internationalen Wochen gegen Rassismus

Mit vielen Formaten und Ange-
boten gestalten Initiativen 
und Vereine in Leipzig vom 
11. bis 24. März wieder die 
Internationalen Wochen gegen 
Rassismus. Ihr Motto 2024: 
„Menschenrechte für alle“. 
Die Stadt hat das 52 Veranstal-
tungen umfassende Programm 
bereits ausgelegt und steuert 
selbst einen besonderen Nach-
mittag für Musliminnen bei.

Gehören Frauen mit Kopftuch 
zum Leipziger Stadtbild? Ja! 
Denn sie zeigen, was Realität 
ist: Ein Leipzig mit wachsen-
der Internationalität, das auf 
religiöse Vielfalt und Weltof-
fenheit setzt. Dennoch wirkt 
das Bild der Frau mit Kopftuch 
für manche noch „fremd“ und 
„anders“ und diese Frauen 
werden häufig auf dieses äu-
ßere Merkmal reduziert. Oft 
sind sie sogar Anfeindungen 
und Beleidigungen ausgesetzt 
und erleben Diskriminierung, 
beispielsweise auf dem Arbeits- 
und Wohnungsmarkt. Dabei 
leisten auch sie ihren Beitrag 
für die Gesellschaft und bringen 
sich vielfältig ein. 

„Ich trage mein Kopftuch 
aus Überzeugung, und es ist 
ein wichtiges Symbol für mich“, 
berichtet S., eine junge Frau, 
die an der Universität studiert. 
„Trotzdem fällt es mir manch-
mal schwer, den komischen Bli-
cken standzuhalten. Ich bin doch 
mehr als dieses Stück Stoff auf 
meinem Kopf, und ich versuche, 
immer mein Bestes zu geben. Ich 
wünsche mir, dass es normal ist, 
als Frau mit Kopftuch durch die 
Fußgängerzone zu laufen, so wie 
es normal scheint, bunte Haare 
zu sehen oder Tattoos.“ 

Für Frauen wie S. und auch 
für Frauen, die mehr über das 
selbstbestimmte Leben von 
Musliminnen erfahren wollen, 
veranstaltet das Willkom-
menszentrum am 15. März 
einen offenen Nachmittag im 
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Ehre für das städtische Amt für 
Jugend und Familie: Der 18. In-
klusionspreis „Brückenschlag“ 
des Berufsbildungswerkes 
Leipzig (BBW) geht 2024 an 
Kolleginnen und Kollegen des 
Sachgebietes „Qualitätsma-
nagement Hilfen zur Erzie-
hung“. Sie verdienten den Preis 
für ihr besonderes Engagement 
und ihren vorbildlichen Einsatz 
für Kinder, Jugendliche und 
Familien sowie die Zusammen-
arbeit mit den freien Trägern, 
erklärt die BBW Leipzig. Dem 
Team ist es wichtig, sich aktiv 

Stefan Rochol übernimmt nach 
Ratsbeschluss vom 28. Februar 
die Leitung des Referates SAP. 
Bisher war der studierte Ver-
waltungs-Betriebswirt komis-
sarisch als Leiter eingesetzt, hat 
sich aber in der Ausschreibung 
gegen 16 Mitbewerberinnen 
und -bewerber durchsetzen 
können. Rochol bekleidete bis-
lang verschiedene Positionen in 
der Verwaltung u. a. im Projekt 
Neues Kommunales Finanzma-
nagement (NKF) sowie als Sach-
gebiets-, Projekt- und Teamlei-
ter in der Stadtkasse. Das Referat 
SAP betreut Anwendungen des 
Unternehmenssoftwareent-
wicklers SAP, beschäftigt sich 
konzeptionell mit Strategien 
und Schnittstellen und schult 
Nutzerinnen und Nutzer. ■

Dritte Amtszeit für Finanzbürgermeister Bonew

Referat SAP: 
Stefan Rochol als 
Leiter bestimmt

Torsten Bonew wird für wei-
tere sieben Jahre Leipzigs 
Finanzressort vorstehen. Am 
28. Februar hat der Stadtrat 
den diplomierten Betriebswirt 
als Bürgermeister und Beige-
ordneten für Finanzen wieder-
gewählt. Im ersten Wahlgang 
und mit einem Abstimmungs-
ergebnis von 32 Ja-Stimmen, 23 
Ablehnungen und 8 Enthaltun-
gen ist Bonew als Amtsinhaber 
bestätigt worden. Damit startet 
der 52-Jährige ab Mai 2024 in 
seine dritte Amtsperiode als 
Kämmerer.

Das Dezernat Finanzen 

Stefan Rochol. Foto:Stadt Leipzig

Seit März: Leipzig-Pass auch 
für Wohngeldempfängersichert mit rund 220 Beschäf-

tigten in Stadtkämmerei, Stadt-
kasse sowie dem Referat SAP 
die kommunale Haushalts- 
und Finanzlage. Zu deren 
zentralen Aufgaben gehört 
es, den städtischen Haushalt 
zu erarbeiten und die Zah-
lungsfähigkeit der Kommune 
sicherzustellen. Zudem erstellt 
und kontrolliert das Dezernat 
die Jahresabschlüsse der städ-
tischen Eigenbetriebe, etwa 
des Städtischen Klinikums St. 
Georg, der Stadtreinigung oder 
der kulturellen Eigenbetriebe 
wie Gewandhaus und Oper. ■

Hofmeister neue 
Geschäftsführerin 

Bach-Archiv

Friederike Hofmeister ist ein-
stimmig zur neuen Geschäfts-
führerin des Bach-Archivs 
Leipzig bestimmt worden. 
Zum1. März hat die Kulturma-
nagerin bereits die Geschäfte 
der Stiftung übernommen und 
damit Ulrich Wingerte abgelöst, 
der seit 2021 kommissarisch 
eingesetzt war. Der Stiftungs-
rat habe eine Persönlichkeit 
gefunden, die das Bach-Archiv 
mit strategischem Weitblick auf 
künftige Herausforderungen 
vorbereiten kann, erklärt Kul-
turbürgermeisterin Dr. Skadi 
Jennicke. Hofmeister wechselt 
von Berlin nach Leipzig. Bis-
her war die Kommunikati-
onswissenschaftlerin u. a. bei 
der Berliner Philharmonie, im 
Konzerthaus Berlin und der 
Staatsoper tätig. Neben Hof-
meister gehören dem Vorstand 
Präsident Prof. Dr. Ton Koop-
man und Direktor Prof. Dr. Dr.  
Peter Wollny an. ■

Inklusionspreis „Brückenschlag“ 
für Team „Hilfen zur Erziehung“

Vorbehalte gegen Frauen mit Kopftuch? Wer wissen will, wie sie 
leben und was sie umtreibt, den lädt das Willkommenszentrum 
der Stadt am 15. März zu einem offenen Nachmittag mit lebendi-
gem Austausch ins Stadtbüro herzlich ein. Anmeldung unter will-
kommenszentrum@leipzig.de.  Foto: unsplash/Artur Aldyrkhanov

mit den Alltagserfahrungen der 
Einrichtungen und deren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
auseinanderzusetzen. Durch 
fachliche Gespräche und ein 
offenes Ohr für deren Anliegen 
schaffen die Bediensteten eine 
wertschätzende Zusammenar-
beit auf einer professionellen 
fachlichen Ebene. Verliehen 
worden ist der Preis am 28. 
Februar zum Jahresempfang 
der BBW-Leipzig-Gruppe, der 
jeweils Gäste aus Politik, Kul-
tur, Sozialwesen und Kirche 
zusammenbringt. ■

Leipzig will wachsendem An-
tisemitismus in der Stadt klar 
begegnen und jüdisches Leben 
stärken. Ein entsprechendes 
Konzept hat der Stadtrat am  
29. Februar mit großer Mehrheit 
beschlossen. OBM Burkhard 
Jung stellte das Papier am  
5. März im Neuen Rathaus 
auch öffentlich vor. Jüdisches 
Leben im Herzen der Stadt zu 
fördern und Antisemitismus 
mit Prävention und Aufklä-
rung zu begegnen – unter diese 
Kernpunkte des Konzepts sor-
tieren sich eine ganze Reihe von 
Maßnahmen und Aktivitäten. 
Bildung ist dabei ein wichtiger 
Faktor: „Wir brauchen den Auf-
bau von Kompetenzen und die 
Ertüchtigung der Zivilgesell-
schaft“, betont Jung. Darunter 
zählen unter anderem Unter-
richtsangebote in Schulen, auch 
für Lehrerinnen und Lehrer, 
aber auch Schulungsangebote 
für die Verwaltung. Die jüdische 
Woche und das Kultur- und 
Begegnungszentrum Ario-
witsch-Haus e. V. sollen stärker 
gefördert werden und Leipzig 
will eine bessere Opferberatung 
und besseren Opferschutz beim 
Freistaat anregen. 

Leipzig: Eine sichere Heimat  
für jüdische Bürger

Das Konzept ist das Ergeb-
nis einer Arbeitsgruppe unter 
Regie des Referats Politische 
Planung, der alle relevanten 
Bereiche der Stadtverwaltung 
sowie Vertreter des Ariowitsch- 
Haus e.V. angehörten. Auf der 
Grundlage einer Ist-Analyse 
wurde, unterstützt durch eine 
Antisemitismus-Expertin, ein 
konzeptioneller Rahmen inklu-
sive Handlungsempfehlungen 
erarbeitet, um Jüdische Kultur 
weiter zu stärken und die Prä-
ventionsarbeit gegen Antisemi-
tismus auszubauen.

„Deine Anne. Ein Mädchen 
schreibt Geschichte“ – mit 
dieser Ausstellung im Neuen 
Rathaus bietet Leipzig aktuell 
viel historischen Stoff, der vor 
allem junge Leute aufklären und 
ermutigen soll. Die Schau, bis 
15. März zu sehen, erzählt vom 
Leben des jüdischen Mädchens 
und ihrer Zeit – von der glück-
lichen Kindheit bis hin zu den 
schrecklichen letzten Monaten 
in den Lagern Westerbork,  
Auschwitz und Bergen-Bel-
sen. Die Schau vom An-
ne-Frank-Zentrum Berlin läuft 
in Leipzig in Kooperation u. a. 
mit dem Ariowitsch-Haus. ■

Preis gibt Schwung für weiteres Engagement: Franz Müller und 
Christina Hohnstein (2./3. v. l.) haben ihn fürs Team entegegenge-
nommen. Glückwünsche gab es von Laudatorin Hannah Lilly Leh-
mann (Jugendparlament, 2. v. r.), Karin Leonhardt (Jugend- und 
Erziehungshilfeverbund, l.), und Tobias Schmidt (Hauptgeschäfts-
führer der BBW-Leipzig-Gruppe, r.).  Foto: BBW

Seit März 2024 haben alle Leip-
zigerinnen und Leipziger, die 
Wohngeld erhalten, Anspruch 
auf den Leipzig-Pass. Dafür hat 
der Stadtrat in seiner Sitzung 
am 28. Februar grünes Licht 
gegeben. Beantragt werden 
kann das Wohngeld derzeit 
in allen Bürgerbüros, im  Lau-
fe des Jahres will die Stadt das 
Antragsverfahren dann zu-
sätzlich online anbieten.
Um Wohngeld zu beantragen, 
muss in den Bürgerbüros ein 
gültiges Personaldokument 
mit Foto und der Wohngeld-
bescheid vorgelegt werden. 
Weitere Nachweise sind nicht 
mehr erforderlich.
Bisher erhielten auch Personen 
den Leipzig-Pass, die ein gerin-
ges Einkommen haben, das das 
Anderthalbfache des maßgeb-
lichen Regelsatzes zuzüglich 
des jeweiligen Anteils an den 
tatsächlichen Unterkunfts-
kosten nicht übersteigt. Die-
se Regelung gilt übergangs-
weise bis zum 30. September 
2024 weiter. Danach gilt die 
Regelung nur noch für Woh-
nungslose.
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner der Stadt haben künf-
tig Anspruch auf einen Leip-
zig-Pass, wenn sie

• Wohngeld nach dem Wohn-
geldgesetz (WoGG) erhal-
ten (neu ab 1. März 2024),

• Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende 
durch das Jobcenter Leip-
zig erhalten (Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch 
Zweites Buch - SGB II) (wie 
bisher),

• laufende Leistungen der 
Sozialhilfe, also Hilfe zum 
Lebensunterhalt oder die 
Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung, 
erhalten – entweder durch 
das Sozialamt der Stadt-
Leipzig oder den Kommu-
nalen Sozialverband Sach-
sen (Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch Zwölftes 
Buch - SGB XII; wie bisher),

• Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) erhalten (wie 
bisher),

• wohnungslos sind und nur 
über ein geringes Einkom-
men verfügen (wie bisher).

Mit dem kostenlosen Leip-
zig-Pass können Einwohner-
innen und Einwohner Kultur-, 
Bildungs- und Sportangebo-
te sowie den Nahverkehr ver-
günstigt nutzen. ■

■ Programmtipps

Weiter an der Seite von OBM Burkhard Jung: Torsten Bonew bleibt Fi-
nanzbürgermeister sowie Erster Bürgermeister der Stadt. Foto: abl/sf

Stadtbüro. „Wir freuen uns, 
wenn sich die Frauen vernetzen, 
kennenlernen und in echten 
Austausch kommen“, sagt Ca-
roline Schilling vom Willkom-
menszentrum und kündigt für 
diesen Nachmittag außerdem 
einen Workshop zu kreativen 
Kopftuchstyles an.

Seit vielen Jahren pflegt die 
Stadt den interreligiösen Aus-
tausch und schafft Begegnungen 
über Grenzen der Religionen 
hinweg. So treffen sich die Spit-
zen der in der Stadt vertretenen 
Gemeinden regelmäßig zum 
Interreligiösen Runden Tisch 
oder organisieren gemeinsam 
Veranstaltungen. „Das hat eine 
gute Tradition, und wir wollen 
als Stadt deutlich machen, dass 
wir nicht wegsehen, wenn 
Leipzigerinnen und Leipziger 
aufgrund ihrer sichtbaren re-
ligiösen Zugehörigkeit diskri-
miniert werden“, sagt Antje 
Biedermann, verantwortliche 
Mitarbeiterin im Referat für 
Migration und Integration.  

34 Akteure, Vereine und Ini-
tiativen, denen das Thema Ras-
sismusbekämpfung am Herzen 
liegt, gestalten die diesjährigen 
Internationalen Wochen gegen 
Rassismus, in diesem Jahr unter 
dem Motto: „Menschenrechte 
für alle“. Stadtweit starten die 
Wochen am 11. und laufen bis 
zum 24. März. Das Programm-
heft liegt schon jetzt an vielen 
Stellen der Stadt aus, wie dem 
Willkommenszentrum, dem 
Stadtbüro, den städtischen 
Bibliotheken oder der Volks-
hochschule. Es lädt ein zu 
Workshops, Vorträgen, Dis-
kussionsrunden, aber auch zu 
Lesungen, Filmvorführungen 
und Begegnungsabenden – eine 
gute Gelegenheit, die eigene 
Perspektive einmal zu wechseln 
und sich neuen Eindrücken zu 
öffnen.Weitere Infos und alle 
Veranstaltungen sind unter: 
www.leipzig.de/antirassismus 
zu finden. ■

n Stadtbüro aktuell

Das Stadtbüro ist Anlaufpunkt 
für Leipziger, die sich einbrin-
gen oder informieren wollen.

14. März bis 5. April: 
Ausstellung: Ergebnisse des 
Freiflächenwettbewerbes 
„Wilhelm-Leuschner-Platz“ 

14. März, 13-15 Uhr: 
Peer-Beratung für Men-
schen mit Behinderung: 
Betroffene und deren Be-
zugspersonen können 
eine Beratung zu Leistun-
gen, Hilfs- und Unterstüt-
zungsangeboten sowie ein 
ganzheitliches psychosozi-
ales Gesprächsangebot in 
Anspruch nehmen. Veran-
stalter: Referat Beauftrag-
te für Menschen mit Behin-
derungen

Ort: Burgplatz 1/ Stadthaus,  
Zugang Markgrafenstraße 3

Öffnungszeiten: 
Di. bis Do.  13–18 Uhr
Fr.  13–15 Uhr
Telefon: 123 20 10
E-Mail: stadtbuero@leipzig.de

www.leipzig.de/
stadtbuero

Friederike Hofmeister. 
 Foto: Bach-Archiv/privat

11.3.-24.3. Muslimisch in Ostdeutschland. Ausstellung, in der 
muslimische Perspektiven in Ostdeutschland vorgestellt wer-
den und sich Jugendliche und interessierte Erwachsene damit 
auseinandersetzen können. Veranstalter: ZEOK e. V., Kultur-
haus Völkerfreundschaft

13./14./20.3. (Ausstellungseröffnung: 21.3.): Unsere Rechte sti-
cken – dreiteiliger Workshop mit Ausstellung, in der die ent-
standenen Stickereien zu Frauenrechten gezeigt werden. Ver-
anstalter: Internationale Frauen e. V., Vereinsräume Schönefeld

21.03., 10-13 Uhr: Das WIR beginnt bei MIR – Workshop mit An-
satz und Methoden zum Erkennen von Projektionen und zum 
Abbau von Vorurteilen gegenüber anderen. Veranstalter: Ar-
beit und Leben Sachsen e. V., Torgauer Platz 3

21.03., 19-20.30 Uhr: Samuel Meffire: Ich, ein Sachse – Lesung 
und Gespräch mit dem Afrodeutschen aus der DDR, der als ers-
ter schwarzer Polizist Einblicke in sein deutsch-deutsches Leben 
gibt. Veranstalter: BBW-Gruppe, Philippuskirche

Antisemitismuskonzept verabschiedet

„Jugend des Jahres 2024“

Vergangen, aber nicht verges-
sen: Wie Schülerinnen und 
Schüler heute die Bilder und 
Botschaften der Friedlichen 
Revolution 1989 lesen, zeigt  
eine Ausstellung unter dem 
Titel „Die Jugend des Jahres 
2024“ vom 15. bis 17. März 
im Kunstraum D21 in der 

Demmeringstraße. Ausgestellt 
werden künstlerische Arbeiten 
der 10. Klassen der Oberschule 
Ratzelstraße. Anlässlich des 
Jubiläums 35 Jahre Friedliche 
Revolution haben sich Jugend-
liche in einem Projekt des Fach-
bereichs Kunst und Geschichte 
mit der Zeit Ende des Jahres 

1989 befasst. In Erinnerung 
an die Friedliche Revolution 
visualisieren beispielsweise 
Banner den wichtigsten Leit-
gedanken von damals „Wir 
sind das Volk“ in verschie-
denen Sprachen. Sie spiegeln 
damit die verschiedenen Na-
tionalitäten und Perspektiven 

an der Schule und auch die 
gemeinsame Botschaft wider, 
die die insgesamt 72 beteiligten 
jungen Leute in der Gegenwart 
verbindet. Ebenso zu sehen 
ist eine Videoinstallation mit 
historischen Aufnahmen der 
Montagsdemos, und ein Inter-
view mit Pfarrer und Zeitzeuge 
Christoph Wonneberger zeigt, 
wie sich die Jugendlichen heute 
mit den Ideen, Perspektiven 
und Erfahrungen von damals 
auseinandersetzen. Auch die 
Themen Jugend, Familie, Mu-
sik, Kultur und die Schwarze 
Szene als junge Subkultur, die 
zur Zeit der Friedlichen Revo-
lution sehr präsent war, haben 
die Jugendlichen für ihre Schau 
bearbeitet. Wie die junge Gene-
ration die Friedliche Revoluti-
on reflektiert, will auch OBM 
Burkhard Jung wissen und hat 
sich für den 18. März bei den 
jungen Leuten zum Austausch 
angemeldet. Die Jugend des 
Jahres 2024“ ist eine von mehr 
als 20 zivilgesellschaftlichen 
Initiativen, die die Stadt im 
Jubiläumsjahr fördert. ■

„Wir sind das Volk“: Jugendliche der Oberschule Ratzelstraße haben für ihre Ausstellung u. a. diese Bot-
schaft in Bausteine zerlegt. Das Objekt ist immer wieder neu lesbar und zeigt Vielfalt. Foto: abl/vc

Auf den Spuren der Friedlichen Revolution: Schüler gestalten Ausstellung im Kunstraum D21

mailto:willkommenszentrum%40leipzig.de?subject=
mailto:willkommenszentrum%40leipzig.de?subject=
http://www.leipzig.de/antirassismus 
http://www.leipzig.de/antirassismus 


Stadt versetzt Bäume
Spitzahorn und Rosskastanie sind für Modernisierung der Gorkistraße „umgezogen“

Fachmännisch aufgeladen: Der Spitzahorn, der ebenso wie die 
Rosskastanie der Sanierung im Weg gestanden hat. Foto:  abl/quo

Mit einer spektakulären 
Aktion punktet Leipzig 
jüngst beim Baustart Gor-
kistraße. Eine sogenannte 
Rundspatenmaschine hat im 
Auftrag des Verkehrs- und 
Tiefbauamtes Ende Februar 
zwei ältere Bäume aus dem 
Erdreich geschält und sie 
samt Wurzelballen in neue 
Pflanzlöcher umgesetzt.

Sie stören beim Bau, sind 
aber wichtig fürs Klima:  ein 
27 Jahre alter Spitzahorn und 
eine 28-jährige Rosskastanie 
haben am 27. Februar ein 
neues Zuhause gefunden und 
wachsen hier hoffentlich gut 
an. Stadt und Wasserwerke 
modernisieren gerade die 
Gorkistraße für einen sicheren 
und attraktiven Öffentlichen 
Personennahverkehr – beide 
Bäume waren im Weg, hät-
ten gefällt werden müssen.
„Als etablierte Gehölze ent-
falten sie aber eine wesent-
lich bessere Klimawirkung 
als neugepflanzte“, erklärt 
Baubürgermeister Thomas 
Dienberg die Umpflanzung.
Die Landschaftsbaufirma  
Krahnstöver & Wolf rollte also 
mit der Rundspatenmaschine 
auf einem Lkw schweres Ge-
rät an und schälte die beiden 
Bäume quasi mit der gesamten 
Wurzel aus ihrem urspüngli-
chen Standort. Der im Stamm 
49 Zentimeter umfassende 
Spitzahorn hat seit 2004 in der 
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Zunehmende Trockenheit, 
Totholz oder verdorrte Wiesen: 
Leipzigerinnen und Leipziger 
machen sich Sorgen um ihren 
Auwald. Das ergibt  eine Son-
derauswertung der Bürger- 
umfrage  2022 zu Natur und 
Erholung. Die Daten dazu hatte 
das Amt für Statistik und Wah-
len gemeinsam mit dem Institut 
für Soziologie der Universität 
Leipzig erhoben und 1424 von 
den Leipzigern beantwortete 
Fragebogen analysiert. Beson-
ders ältere Einwohnerinnen und 
Einwohner verfolgen die Wald- 
entwicklung besorgt, sehen 
den Wassermangel als größtes 
Problem. Gefragt worden sind 
die Leipziger, wie sich die 
Corona-Pandemie auf ihr Erho-
lungsverhalten ausgewirkt hat, 
ob der Auwald als Erholungsort 
anders genutzt wird als früher 
und ob sie Veränderungen in 
der Aue wahrnehmen. Dem-
nach nutzen zwei Drittel der 
Leipziger den Auwald häufig 
als Erholungsort, beliebteste 
Ziele sind dabei die Parks im 
Zentrum und der südliche 
Auwald. Welche Maßnahmen 
die Stadt zum Schutz der Aue 
trifft, ist weniger bekannt. Vom 
Sächsischen Auenprogramm 
über das Totholzkonzept bis 
hin zum Projekt „Lebendige 
Luppe“ wusste nur ein Viertel 
der Befragten. Mehr Infos dazu 
und der Download: leipzig.de/
statistik im Bereich „Kommuna-
le Bürgerumfrage“. ■ 

Auswertung 
Bürgerumfrage 
Natur-Erholung

Keine Abgase, kein Feinstaub, 
weniger Lärm: Leipzigs Stadt-
reinigung startet in eine 
neue Ära, denn seit der 
vergangenen Woche sind im 
Stadtgebiet zwölf mit grünem 
Wasserstoff betriebene Müll-
fahrzeug unterwegs. Weitere 
vier kommen in den nächsten 
Monaten dazu. Die Umrüs-
tung des Fuhrparks – 33 Pro-
zent der Sammelfahrzeuge 
sind dann mit alternativem 
Antrieb unterwegs – sei ein 
wichtiges Zeichen für die 
angestrebte Klimaneutralität, 
betonte OBM Burkhard Jung. 
Am 4. März haben Jung und 
Thomas Kretschmar, Erster 
Betriebsleiter der Stadtrei-
nigung Leipzig, die neuen 
Fahrzeuge der Flotte präsen-
tiert und die dazugehörige 
Tankstelle auf dem Betriebs-
gelände Geithainer Straße 60 
eingeweiht. 

Jährlich werden 
544 Tonnen CO2 gespart

Auf den Abfallsammeltou-
ren transportieren derzeit 
zwölf Wasserstofffahrzeu-
ge Restabfall, Biomüll und 
Sperrmüll nach Cröbern auf 
die Deponie. In den nächsten 
Wochen und Monaten sollen 
vier weitere Fahrzeuge hin-
zukommen. „Die insgesamt 
16 Lkw sparen dann jährlich 
544 Tonnen CO2 ein und redu-
zieren zudem die Feinstaub-
belastung in der Stadt sowie 
die Lärmbelästigung für die 
Beschäftigten und vor allem 
für die Anwohnerinnen und 
Anwohner“, erklärt Tho-
mas Kretzschmar. In seiner 
Größenordnung und Art sei 
dieses Projekt nahezu einzig-
artig in Deutschland, ergänzt 
Elke Franz, kaufmännische 
Betriebsleiterin. Vor allem 
auch wegen der Kombination 
eines Fuhrparkes mit einer 
Wasserstofftankstelle.

Auf Zero-Waste-Kurs: Bahn liefert Botschaft und Beratung
„Abfall reduzieren“,„Ge-
braucht kaufen“, „Ressourcen 
schützen“ und „Gegenstände 
reparieren“ lauten die Auf-
schriften auf einer Straßenbahn 
der LVB, die die Botschaften 
jetzt durch ganz Leipzig trägt. 
Dahinter steckt der Eigen-
betrieb Stadtreinigung, der 
Leipzigerinnen und Leiziger 
besser mit seinem Zero-Waste-
Kurs vertraut machen möchte. 
„Mein Leipzig schon‘ ich 
mir“ – dieser Slogan im schon 
bekannten Design wirbt gleich-
zeitig fürs umweltschonende 
Straßenbahnfahren. Damit die 
Strategie des Eigenbetriebs, 

so wenig wie möglich Abfall 
zu produzieren (Zero-Was-
te-Strategie), bei Leipzigern 
noch besser ankommt, fahren 
in der Bahn auch Beratungs-
teams mit, die mit Fahrgästen 
ins Gespräch kommen wollen 
über Abfallreduzierung und 
-vermeidung. Handlungsemp-
fehlungen und Beratungstipps 
gibt es obendrauf. Die Strategie 
sieht unter anderem vor, den 
Restabfall bis 2030 um mindes-
tens zehn Prozent zu reduzie-
ren und die Siedlungsabfälle 
ebenfalls, dafür brauche man 
die Unterstützung aller, so die 
Stadtreinigung. ■

Grünfläche östlich des Kohl-
wegs gestanden, rückte jetzt  
in dieser Anlage einige Meter 

weiter. Die77 Zentimeter dicke 
Rosskastanie dagegen hatte 
seit 2005 ihr Zuhause südlich 

der Schreiberstraße und lebt 
jetzt in dem umgestalteten 
kleinen öffentlichen Park öst-
lich der Volksgartenstraße und 
südlich der Löbauer Straße. 

Insgesamt 43 000 Euro 
hat die Stadt für diese um-
weltschützende Aktion aus-
gegeben, vom Stadtrat per 
Beschluss bereits 2022 ge-
nehmigt. Der Ratsbeschluss 
bezieht sich aber nicht speziell 
auf diese beiden Bäume. Er 
besagt, dass bei kommunalen 
Baumfällungen generell ge-
prüft werden soll, ob bedrohte 
Großbäume nicht auch an ge-
eignete Standorte umgesetzt 
werden können.

Die Teamarbeit zwischen 
Verkehrs- und Tiefbauamt  
sowie dem Amt für Stadtgrün 
und Gewässer sei in diesem 
Fall mustergültig verlaufen, 
erklärten die Ämter. Vorab 
mussten umfangreiche Ana-
lysen vorgenommen werden 
– sowohl was die Vitalität 
der Bäume als auch geeignete 
Standorte betraf. Prämisse war 
dabei, dass Boden, Nährstoff-
gehalt und Umgebung des 
bestehenden Standortes mit 
dem neuen übereinstimmen 
müssen, sodass der Anwuchs 
möglichst gesichert ist. Beide 
Großbäume werden in den 
kommenden drei Jahren von 
der Fachfirma gepflegt und 
gewässert. So erhält jedes 
Gehölz mindestens 15-mal im 
Jahr 200 Liter Wasser. ■

Wird ein Jahr lang auf Leipzigs Schienen unterwegs ein: Die  Straßenbahn „Mein Leipzig schon‘ ich 
mir“, in der auch Beratungsteams über die Abfallstrategie der Stadtreinigung aufklären. Foto: SRL

Wasserstoffflotte und 
Tankstelle in Betrieb
Leipzigs Stadtreinigung sammelt Abfall  

jetzt mit Wasserstofffahrzeugen ein

Ausschlaggebend für die 
Entscheidung, wasserstoffbe-
triebene Fahrzeuge zu kaufen, 
waren die Touren. Durch 
die Kombination von Was-
serstoff- und Elektroantrieb 
können die Lkw rund 150 Ki-
lometer fahren. Das reicht aus, 
um die Abfallsammeltouren 
sowie die anschließende Stre-
cke zur Deponie abzudecken. 

Reichweite, Ladezeit und 
Förderung ausschlaggebend

„Lkw mit reinem Elektroan-
trieb sind deutlich schwerer 
als unsere neuen Wasserstoff-
fahrzeuge. Hätten wir uns für 
reine E-Fahrzeuge entschie-
den, hätten wir weniger Abfall 
transportieren können und 
wären gezwungen gewesen, 
alle unsere Routen umzupla-
nen“, erläutert Kretzschmar.
Neben der Reichweite, die 
der Betrieb an einem Proto-
typ getestet hat, überzeugt 
die schnelle Ladezeit: In 20 
bis 25 Minuten ist der Wagen 
betrankt – deutlich schneller 
als ein elektrischer Lkw. 

Wirtschaftliche Erwägun-
gen haben auch bei der Finan-
zierung eine Rolle gespielt:  
Das Bundesverkehrsministe-
rium hat die Anschaffung der 
Flotte mit 11,7 Millionen Euro 
aus dem Nationalen Innova-
tionsprogramm Wasserstoff 
gefördert – das sind etwa 90 
Prozent der Anschaffungs-
kosten. Damit wirkt sich diese 
Investition auch nicht auf die 
Höhe der Müllgebühren aus.

Umgesetzt hat der Eigenbe-
trieb das Projekt gemeinsam 
mit den Leipziger Stadtwer-
ken. Das Unternehmen über-
nahm die Realisierung und 
den Betrieb der Tankstelle. 
Die beiden Zapfsäulen sind so 
ausgelegt, dass täglich alle 16 
Fahrzeuge mit Wasserstoff aus 
erneuerbarer Energie nachbe-
tankt werden können. ■

Meilenstein für den Eigenbetrieb: Leiter Thomas Kretzschmar, kauf-
männische Leiterin Elke Franz und OBM Burkhard Jung nehmen den 
symbolischen Schlüssel für die neuen Fahrzeuge von Julian Neuhaus, 
FAUN-Vertriebsleiter Abfallsammelfahrzeuge Deutschland, und Burk-
hard Oppmann, CSO Faun Germany, entgegen (v. l. n. r.) Foto: abl/has

Damit die EM in Erinnerung bleibt: 100 Tage vor dem Anpfiff  gab es 
900 Bälle für Vereine, Schulen und Sportgruppen. Foto: SFV/A. Rabe

100 Tage vor dem Start: 900 Mal „Fußballliebe“ für Leipzig 
Der Countdown läuft: Am 
vergangenen Mittwoch zählte 
Leipzig nur noch 100 Tage bis 
zum Anpfiff der UEFA EURO 
2024 am 14. Juni. Der Sächsi-
sche Fußballverband nahm die 
magische Zahl zum Anlass, um 
in Leipzig ordentlich „Fußball-
liebe“zu verteilen. So nennt 
sich der offizielle Spielball der 
UEFA EURO 2024, den Partner 
adidas in einer Auflage von 900 
für Leipzig gespendet hat.

„Wir spüren alle, dass es jetzt 
bald los geht. Der Wunsch ist 
groß, dass Stadt, Region und 
die Vereine von der Heim-EM 

profitieren und wir uns lange 
an diese Europameisterschaft 
erinnern“, so Hermann Wink-
ler, Präsident des Sächsischen 
Fußball-Verbandes, vor der 
Übergabe der Bälle in der 
Sportschule „Egidius Braun“.  
Rund 15 Fußballvereine holten 
sich ein Netz à zehn Bälle ab, 
darunter der Leipziger FC 07 
Frauen, SV Naunhof 1920 und 
die SG Taucha. Insgesamt 100 
Bälle gingen an zehn Schulen, 
z. B. die Albert-Schweitzer- 
Schule, die 78. Grundschule 
und die Clara-Wieck-Schule. 
Mitarbeiter vier inklusiver Ein-

richtungen – z. B. der Inklusive 
Kinder- und Jugendsport der 
BBWLeipzig- Gruppe – freuten 
sich über 50 mal „Fußballliebe“. 
Laut Hersteller adidas ist der 
Ball eine Hommage an das 
größte europäische Fußballtur-
nier. Gesamtprojektleiter Stefan 
Schedler kommt angesichts der 
100 Tage nicht aus der Ruhe: 
„Mittlerweile sind in der Stadt 
Leipzig so viele Ämter, Referate 
etc. in das Projekt involviert, 
dass über 100 Personen dafür 
Sorge tragen, dass sich Leip-
zig als sehr guter, weltoffener 
Gastgeber präsentieren wird. ■

Anzeigen

Verkauf ehemaliger Straßenbahnhof  
Leipzig-Leutzsch

Gewerbegrundstück
Exposé:  vorhanden, Versendung über E-Mail
Lage:  Rathenaustraße 23a
Gemarkung:  Leutzsch
Größe:  ca. 10.000 qm
Eigentümer:  Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Kontakt:  Herr Bergk (0341-4921045 /
 E-Mail: Andreas.Bergk@L.de)
Konzeptvergabe:  ja
Mindestgebot:  1.100.000 Euro

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH verkauft aus  
ihrem Eigentum o. g. Liegenschaft. Gebote sind bitte mit den 
Bewerbungsunterlagen inkl. Nutzungskonzept in einem ver-
schlossenen Umschlag bis zum 12.04.2024 bei der Leipziger 
Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH, Bereich Dinstleistungsmanage-
ment und Services / BMK-k, Kennwort „Leutzsch“, Georgi- 
ring 3 in 04103 Leipzig einzureichen.
Der Verkauf erfordert die Zustimmung der zuständigen Gremien.

+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht! 
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. Nun auch 
Postkarten, CDs, DVDs, alte Fotos, Gra昀椀ken 
+++ Antiquariat Central W33 Georg Schwarz 
Str. 12 / Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

Bücher

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

Ankauf PKW Wohnmobile & -wagen
Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Urlaub Insel Rügen

Urlaub Ostsee

BEKANNTMACHUNG

Sie haben das
Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 0341 / 2181-5425

Spannender und entspannender 
Familiensommer am Meer

Die Ostseeinsel Rügen bietet Ferienglück für große und kleine Gäste
(djd). Urlaub an der See - gibt 
es etwas Schöneres? Die war-
me Sonne auf der Haut, der 
salzige Geruch des Meeres 
in der Nase und der Sand 
zwischen den Zehen: Gerade 
auf Rügen können Familien 
traumhafte Tage erleben, die 
lange in Erinnerung bleiben. 
Kinder und Enkel können 
stundenlang im flachen Was-
ser planschen, Kleckerbur-
gen bauen und Muscheln 
sammeln, während sich die 
Erwachsenen beim Schmö-
kern eines Buches und beim 
Sonnenbaden entspannen. So 
ist etwa der Seepark Sellin 
mit seinen gemütlichen Feri-
enwohnungen auf Familien 

zugeschnitten. In der zentral, 
aber ruhig gelegenen Anlage 
nur wenige Gehminuten vom 
Strand und der berühmten 
Seebrücke entfernt, gibt es 
ein reiches Angebot an Akti-
vitäten und Veranstaltungen 
für die Kleinen. Zudem kann 
man sein Geschick beim 
Minigolf üben, mit dem 
„Rasenden Roland“ über die 
Ostseeinsel düsen oder vom 
Seepark aus Ausflüge nach 
Binz, zum Baumwipfelpfad, 
in den Dinosaurierpark oder 
zu den Kreidefelsen unter-
nehmen. Infos, Kontakt- und 
Buchungsmöglichkeiten hier-
zu finden sich unter www.
seepark-sellin.de.

Im Strandkorb relaxen, wäh-
rend die Kids Sandburgen 
bauen - so sieht Sommerglück 
für die ganze Familie aus.

Foto: Stefan Pocha

http://leipzig.de/statistik
http://leipzig.de/statistik


■ Termine

Die Stadt Leipzig gibt seit 06.04.2021  
ein ELEKTRONISCHES AMTSBLATT unter  

www.leipzig.de/amtsblatt heraus. 

Dieses Amtsblatt ist rechtlich bindend.

Nachfolgende Bekanntmachungen  
(ausgenommen Ausschreibungen  

und Informationen)  
stellen einen Auszug aus dem  

Elektronischen Amtsblatt  
Ausgabe 05/2024 vom 02.03.2024 dar.

Baugenehmigungen werden nur im  
Elektronischen Amtsblatt veröffentlicht.

Inhalt des Elektronischen Amtsblattes 
05/2024 vom 02.03.2024 (veröffentlicht auf 
www.leipzig.de/amtsblatt)
• Tagesordnung der Ratsversammlung am 

13.03.2024 
• Sitzung des Verwaltungsausschusses am 

06.03.2024
• Sitzung des Grundstücksverkehrsausschusses 

am 04.03.2024 
• Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 

11.03.2024
• Sitzung des Seniorinnen- und Seniorenbei-

rats am 07.03.2024
• Sitzungen der Ortschaftsräte
• Allgemeinverfügung über Schutzmaßnah-

men für die Vogelarten Rohrweihe (Circus 
aeruginosus) und Kiebitz (Vanellus vanellus) 
am Kleewinkel

• Grundstücksmarktbericht und Bodenricht-
werte zum Stichtag 01.01.2024 für das 
Stadtgebiet Leipzig

• Neubestellung des Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte in der Stadt Leipzig zum 
01.07.2024 – Informationen zur ehrenamt-
lichen Mitgliedschaft 

• Neufestsetzung der Eintrittspreise für die 
Museumsnacht 

• Versteigerung von Fundsachen am 27.04.2024 
• Öffentlicher Hinweis zur Fälligkeit der 

Hundesteuer 
• Bebauungsplan Nr. 483 „Innere Westvor-

stadt“, Leipzig-Mitte Aufstellungsbeschluss
• Baugenehmigungen 

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung  
11.03.2024, 16.30 Uhr, Neues Rathaus, 
Festsaal
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 26.02.2024
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
- Beratungsangebote zur Kinderbetreuung in 

Schwerpunkträumen; Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen, VII-A-09721

- Sinkende Kinderzahlen nutzen: Personal in 
den Kindertagesstätten entlasten, Betreu-
ungsqualität verbessern, Inklusive Kinderta-
gesbetreuung fortentwickeln!; Fraktion DIE 
LINKE, SPD-Fraktion, VIIA-09869

Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
- Weiterführung des Unterstützungs- und Be-

ratungsangebots „Stark für Dich“; Fraktion 
DIE LINKE, VII-A-09649

- Weiterführung des Unterstützungs- und Be-
ratungsangebots „Stark für Dich“; Dezernat 
Jugend, Schule und Demokratie, VII-A-09649-
VSP-01

Vorlagen – 1. Lesung
- Planungsbeschluss „Bildungs- und Bürgerzen-

trum Grünau“ – Neubau eines Multifunktions-
gebäudes, Stuttgarter Allee 13 - 15; Dezernat 
Jugend, Schule und Demokratie, Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau, VII-DS-08973

Vorlagen – 2. Lesung
- Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der 

Stadt Leipzig für den Planungszeitraum Ja-
nuar bis Dezember 2024; Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie, VII-DS-09247

Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfe-
ausschuss

- Entscheidungsvorschlag Interessenbekun-
dungsverfahren gem. § 11 SGB VIII Thekla

Bericht Maßnahmeerreichung Integrierte Kinder- 
und Jugendhilfeplanung
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung ■

Der Vorsitzende 
des Verwaltungsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Eröffnung und Begrüßung; 
Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
Feststellung der Tagesordnung; 
 - Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit 

für die Ratsversammlung am 13.03.2024; 
Oberbürgermeister

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffent-
licher Sitzung; 
Niederschrift; 
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 13.12.2023;   
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 14.12.2023 

(Fortsetzung vom 13.12.2023)
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters; 
Mandatsveränderungen;  
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwoh-
nern; Der Tagesordnungspunkt wird gegen 
17:00 Uhr aufgerufen.
 - Einsatz von Agrosolar Systemen u. a. am  

„Energiestandort Lausen“; Matthias Malok  
 - Verschönerung Waldplatz; Rafael Materia
 - „Springbrunnen“ Petersstraße und „Leucht-

streifen“ Burgplatz Nachfrage zur schriftli-
chen Antwort zur Anfrage VI-F-03850-AW-01 
vom März 2017; Ansbert Maciejewski  

 - Geplantes Rettungszentrum West; Roland 
Hahn  

 - Straßenbenennung; Oskar Teufert  
 - Bau des neuen Naturkundemuseums der Stadt 

Leipzig; Dieter Krause  
Petitionen  (werden nach TOP Einwohneran-
fragen aufgerufen); 
 - Rettung aller (noch) vorhandener Bäume 

auf Leipzigs zentralem Wilhelm-Leuschner-
Platz!; Petitionsausschuss / Petentin: Initiative 
Stadtnatur  

 - Velosolutions Asphalt Pump Tracks – Ritter-
gutsstrasse/ TSV Wahren; Petitionsausschuss 
/ Petent: Ronny Gugsch  

 - Verhinderung der Änderung des Straßenna-
men „Goerdeler Ring“; Petitionsausschuss / 
Petent: Claus Buchheim  

 - Petition zur Beendigung der Planungen zu 
einem Forum für Freiheit und Bürgerrechte 
auf dem Matthäikirchhof; Petitionsausschuss 
/ Petent: Dieter Krause

Besetzung von Gremien; 
 - Stadtbezirksbeirat Ost (11. Änderung);  
 - Stadtbezirksbeirat Alt-West (10. Änderung)

Personalangelegenheiten; 
 - Personalangelegenheit nach § 8 Abs. 3 der 

Hauptsatzung – Beauftragte für Menschen 
mit Behinderungen;  

 - Personalangelegenheit nach § 6 i. v. m. § 21 
Abs. 2 Nr. 20 a) der Hauptsatzung – Verwal-
tungsdirektor und Zweiter Betriebsleiter des 
Theaters der Jungen Welt;

Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt 
Leipzig in Aufsichtsräte, Zweckverbände und 
Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist; 
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung; 
Anträge zur Beschlussfassung; 
 - Freie Gehwege für Leipzig, Recht auf Fußweg 

sichern; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Gründung einer Lärmschutzgemeinschaft; 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen    
 - Leipziger Friedhöfe erhalten und aufwerten; 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

 - Vielfältige Männerbilder ermöglichen – für ein 
gewaltfreies Leben für Alle!; Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen  

 - Neue Kraft für eine starke Leipziger Wirt-
schaft – Nachhaltigkeit als Wirtschaftstreiber; 
CDU-Fraktion  

 - Ermäßigungen bei Erbbaurechtsbestellungen 
an Grundstücken der Stadt Leipzig zu Zwecken 
außerhalb von Wohnungsnutzungen; Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen  

 - Räumlichkeiten im Stadtteil Paunsdorf für 
Vereine und Volkshochschule; SPD-Fraktion  

 - Keine Antisemiten in den Klimabeirat!; CDU-
Fraktion  

 - Beschluss zur Vorlage VII-DS-00357-DS-04-
NF-01 vom 19.05.2021 – Abwahl eines Mitglieds 
aus dem Migrantenbeirat; CDU-Fraktion  Sven 
Morlok, Sascha Matzke, Klaus-Peter Reinhold  

 - Baustellenbelastung in Leipzig; Fraktion 
Freibeuter  

 - Schnelle Einführung einer Bezahlkarte für 
Asylsuchende; CDU-Fraktion  

 - Kein Verkauf der kommunalen Unternehmen 
der Daseinsvorsorge; Fraktion Die Linke   

 - Bürgerentscheid zur Mitausrichtung von 
Olympischen Spielen 2036/2040 in Leipzig; 
AfD-Fraktion  

 - Weiterführung des Unterstützungs- und 
Beratungsangebots „Stark für Dich“; Fraktion 
Die Linke  

 - Queere Jugendliche nicht im Stich lassen – die 
wichtige Arbeit des RosaLinde Leipzig e.V. 
absichern; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

Anfragen an den Oberbürgermeister; 
 - Der zweite soziale Kahlschlag in zwei Jahren? 

Drohende Kürzungen im Sozialen Arbeits-
markt in Leipzig 2024 – Nachfrage zu der 
Anfrage VII-F-09615 und Antwort VII-F-09615-
AW-01; Fraktion Die Linke  

 - Spielplätze im Leipziger Osten; Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen  

 - Gewalt an Schulen; CDU-Fraktion  
 - Hissung der Flaggen fremder Staaten am 

Neuen Rathaus; AfD-Fraktion  
 - Falschparkende mit Behinderung des ÖPNV; 

SPD-Fraktion  
 - Sachstand zum Prüfschema für das bezahlbare 

Wohnen; Fraktion Freibeuter  
 - Spielzeugkisten auf Leipziger Spielplätzen; 

SPD-Fraktion  
 - Öffentlich geförderte Beschäftigungsmaß-

nahmen in der Stadtverwaltung und ihren 
Eigenbetrieben 2024 – Nachfrage zu Informati-
onsvorlage VII-Ifo-07911 und Beschlussvorlage 
VII-DS-09067; Fraktion Die Linke

 - Ordnungswidriges Parken in der Samuel-
Lampel-Straße 4?; CDU-Fraktion  

 - Wohin mit Fund- und Wildtieren in unserer 
Stadt?; SPD-Fraktion  

 - Zeltunterbringung für Asylbewerber*innen 
– Wie geht es weiter?; Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen  

 - Bilanz und Zukunft des Projektes „Neustart“ 
als Rückführungsmanagement im ASD; Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen  

 - Alte Wasserleitungen und Wasserrohrbrüche; 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

 - Wie barrierefrei ist unsere S-Bahn?; CDU-
Fraktion  

 - Installation des barrierefrei erreichbaren 
Briefkastens am Sozialamt; Fraktion Freibeuter  

 - Kinderbetreuung zur Ratsversammlung; 
Fraktion Freibeuter  

 - Prävention statt Repression – Kinder- und 
Jugendgewalt in Leipzig; Fraktion Die Linke  

 - Nachfrage zu Superblocks; CDU-Fraktion  
 - Nachfrage zur Anfrage VII-F-09817-AW-01 

„Öffentliche Nutzung des Spielplatzes des 
Mehrfamilienhauskomplexes in Schönefeld 
der Leipzig Stiftung unerwünscht?“; SR Steffen 
Wehmann  

 - Aktueller Stand des angekündigten Verzichts 
der GP Günter Papenburg AG auf Kiesabbau 
in Rückmarsdorf – Nachfrage zur Anfrage 
VII-F-09821; SR Dr. Volker Külow  

 - Geplanter Neubau Kita Poetenweg 24 sowie 
„Grundstückstausch“ für die ehemalige Kita 
Poetenweg 22 – Aktueller Stand – Nachfragen 
zur Anfrage und Antworten VII-F-08458-
AW-01 sowie zur Anfrage Nr. VII-F-08624-
AW-01 und VII-F-09431; SRin Franziska 
Riekewald; SR Steffen Wehmann

Bericht des Oberbürgermeisters;   
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwen-
dungen;   
Vorlagen I;   
 - Bestätigung außerplanmäßiger Aufwendun-

gen zur Bewältigung von Aufgaben infolge 
des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie 
weiterer Krisen gem. § 79 Abs. 1 SächsGemO 
- eilbedürftig;  

 - Stadtplatzprogramm 2030+: Transformation 
von Stadt- und Quartiersplätzen zu nachhal-
tigen Aufenthaltsräumen;  

 - Zweite Änderung Sammelvorlage Kita-
Investitionen und Folgekosten 2021/2022ff;  

 - 1. Änderung zum Teilbaubeschluss für eine 
Grundschule mit 3-Feld-Sporthalle, Arthur-
Nagel-Straße 2; 

 - „Entwicklungskonzeption Naturbad Nord-
ost“ – Ergebnis;  

 - Erhöhung des Umlagebetrages für den Grünen 
Ring Leipzig;  

 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der 
Stadt Leipzig für den Planungszeitraum Januar 
bis Dezember 2024;  

 - Einmalige städtische Zuwendung an den Ver-
ein Ecken wecken zum „Gestaltungswettbe-
werb Handschwengelpumpen“;  

 - Feststellung des Jahresabschlusses für das 
Wirtschaftsjahr 01.01.2022 bis 31.12.2022 für 
den städtischen Eigenbetrieb Schauspiel 
Leipzig;  

 - Stellungnahme der Stadt Leipzig im berg-
rechtlichen Planfeststellungsverfahren zur 
Änderung des Rahmenbetriebsplanes „Kies-
sandtagebau Zitzschen“ 

Informationen I;   
 - Prüfergebnis:  Entbehrlichkeitsprüfung zum 

Verkauf Bochumer Straße 26;  
 - Arbeitsbericht der Verkehrsunfallkommission 

für das Jahr 2022; 
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister

Mittwoch, den 13.03.2024, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, den 14.03.2024,  
ab 16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung

Dienstausweis/  
Dienstmarke ungültig

Der Dienstausweis der Stadt Leipzig, ausgestellt 
mit der Nummer 18249 , wird hiermit ab sofort 
ungültig erklärt. ■

Die Stadt Leipzig bestellt zum 1. Juli 2024 den 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte neu. 
Die Amtszeit der ehrenamtlichen Mitglieder 
beträgt fünf Jahre; die Bestellung erfolgt für eine 
Dauer von fünf Jahren bis zum 30. Juni 2029. 
Eine wiederholte Bestellung als Gutachter/-in ist 
zulässig. Die Aufgaben des Gutachterausschusses 
sind im § 193 Baugesetzbuch (BauGB) sowie in 
der Sächsischen Gutachterausschussverordnung 
(SächsGAVO) geregelt.
Gemäß § 192 Abs. 3 des BauGB sollen die 
Gutachter/-innen in der Ermittlung von Grund-
stückswerten oder sonstigen Wertermittlungen 
sachkundig und erfahren sein. Für die neue Bestel-
lungsperiode werden Personen gesucht, die diese 
Anforderungen erfüllen und darüber hinaus über 
vertiefte Kenntnisse der verschiedenen Immobilien-
klassen und der spezifischen Marktgegebenheiten 
des Leipziger Immobilienmarktes verfügen. 
Folgende Berufsgruppen kommen insbesondere 
für eine Bestellung in Frage:
• Sachverständige für die Immobilienbewertung 

(öffentliche Bestellung, Qualifizierung CIS Hyp-
Zert F / M / MLV, DIA Zert, RICS oder ähnliche 
Zertifizierungen nach DIN EN ISO/IEC 17024),

• Architektinnen/Architekten und Bausachver-
ständige,

Neubestellung des Gutachterausschusses für  
Grundstückswerte in der Stadt Leipzig zum 01.07.2024 – 

Informationen zur ehrenamtlichen Mitgliedschaft
• Vermessungsingenieurinnen/-ingenieure mit 

Erfahrung in der Verkehrswertermittlung von 
Grundstücken,

• Immobilienmakler/-innen (Wohn- und/oder 
Wirtschaftsimmobilien),

• Bankfachleute, die mit der Finanzierung von 
Immobilien oder der Immobilienbewertung 
und Vermittlung befasst sind,

• Land- und forstwirtschaftliche Sachverständige,
• Professorinnen/Professoren und Mitarbeiter/-

innen an Hochschulen und Universitäten mit 
immobilienwirtschaftlicher Ausrichtung.

Es wird eine aktive Mitarbeit und ein hohes Enga-
gement bei der Erfüllung der Aufgaben des Gut-
achterausschusses erwartet. Für die Durchführung 
von Ortsbesichtigungen ist eine entsprechende 
körperliche Verfassung notwendig.
Zum Mitglied des Gutachterausschusses darf nicht 
bestellt werden, wer nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 sowie Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom Amt eines ehrenamtlichen Verwaltungs-
richters ausgeschlossen ist. Die Mitglieder dürfen 
auch nicht hauptamtlich mit der Verwaltung der 
Grundstücke der Stadt Leipzig befasst sein.
Mindestens zwei Gutachter/-innen müssen Be-
dienstete der örtlich zuständigen Finanzbehörde 
mit Erfahrung in der steuerlichen Bewertung von 

Grundstücken sein; die Bestellung erfolgt auf Vor-
schlag des Landesamtes für Steuern und Finanzen 
und ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung. 
Die Anzahl der zu bestellenden Mitglieder orientiert 
sich an dem noch amtierenden Gutachterausschuss 
(weitere 16 ehrenamtliche Mitglieder). Bewerbun-
gen der bisherigen Mitglieder des Gutachteraus-
schusses sind erwünscht.
Interessenten für die ehrenamtliche Mitarbeit im 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der 
Stadt Leipzig können ihre Bewerbungen bis zum 
29.03.2024 an folgende Adresse bzw. E-Mail senden:

Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der 
Stadt Leipzig
Stichwort: Bewerbung ehrenamtliche Mitglied-
schaft im Gutachterausschuss
Postfach 04092 Leipzig
Email: gutachterausschuss@leipzig.de

Inhalt der Bewerbung:
- Bewerbungsschreiben
- tabellarischer Lebenslauf
- Nachweis der Sachkunde und Erfahrung in 

der Ermittlung von Grundstückswerten oder 
sonstigen Wertermittlungen 

- gegebenenfalls Referenzen ■

Die Stadt Leipzig bestellt zum 1. Juli 2024 den 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte neu. Die 
Amtszeit der e Der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte in der Stadt Leipzig hat am 29.02.2024 
die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 
beschlossen und den Grundstücksmarktbericht 
zum Stichtag 01.01.2024 bestätigt.
Die Bodenrichtwerte können zu den Sprechzeiten in 
der Geschäftsstelle des Gutachteraus-schusses (s. u.) 
eingesehen werden. Auf schriftlichen Antrag erteilt 
die Geschäftsstelle schriftliche, gebührenpflichtige 
Bodenrichtwertauskünfte.
Im Internet werden die Bodenrichtwerte unter 
der Adresse 

https://bodenrichtwert.leipzig.de

Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwerte zum  
Stichtag 01.01.2024 für das Stadtgebiet Leipzig

ohne Zugangsbeschränkung und kostenfrei 
zeitnah zur Verfügung gestellt. 
Der Grundstücksmarktbericht wird zeitnah 
auf der Webseite des Gutachterausschusses 
kostenfrei als PDF zum Download bereitgestellt.
Weitere Informationen zum Aufgabenbereich 
und zu den Leistungen des Gutachterausschus-
ses für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig 
finden Sie ebenfalls auf der Webseite:

www.gutachterausschuss.leipzig.de

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte 
in der Stadt Leipzig
Geschäftsstelle: Amt f. Geoinformation u. 
Bodenordnung 

Abteilung Bodenordnung/Flurbereinigung und 
Wertermittlung
Burgplatz 1 (Stadthaus) 
Zimmer 450 
04092 Leipzig
Fax: +49 341 123-5015 
E-Mail: gutachterausschuss@leipzig.de
postalisch: Stadt Leipzig
Geschäftsstelle Gutachterausschuss
Postfach 04092 Leipzig
Öffnungszeiten: 
Dienstag: 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
Termin außerhalb der Sprechzeiten nach Ver-
einbarung ■

Neufestsetzung der  
Eintrittspreise  

für die Museumsnacht
§ 1 Allgemeine Bestimmungen 
(1) Die Stadt Leipzig setzt die Eintrittspreise für 

den Besuch von Museumsnächten in Leipzig 
auf der Grundlage des § 73 Abs. 2 der Sächsi-
schen Gemeindeordnung (SächsGemO) fest.

(2) Der Besuch von Museumsnächten in Leipzig 
ist entgeltpflichtig. 

(3) Schuldner des Entgeltes sind alle Personen, 
die diese Veranstaltung besuchen wollen. 

§ 2 Höhe der Eintrittspreise 
(1) 14,00 Euro für eine Einzelkarte Vollzahler
(2) 7,00 Euro für eine Einzelkarte ermäßigt nach 

§ 3 (1) 1.
(3) 10,00 Euro für eine Einzelkarte ermäßigt nach 

§ 3 (1) 2.
§ 3 Ermäßigungen und Befreiungen 
(1) Ermäßigungen des Eintrittspreises können 

gegen Vorlage eines Nachweises in Anspruch 
genommen werden:
1. auf der Grundlage gesamtstädtischer Re-

gelungen für Inhaberinnen und Inhaber 
des Leipzig-Passes sowie Halle-Passes und 
Familien-Passes Sachsen-Anhalt in Höhe 
von 50 % des Preises für Vollzahler. 

2. von Schülerinnen und Schülern sowie 
Auszubildenden ab dem 20. Lebensjahr, 
Studierenden, Personen im Bundesfreiwil-
ligendienst, Wehr- und Zivildienstleistende 
und Schwerbehinderten mit Ausweis nach 
§ 4 Abs. 5 Schwerbehindertengesetz mit 
einem Behinderungsgrad ab 50 % gegen 
Vorlage des entsprechenden Ausweises in 
Höhe von ca. 30 % des Preises für Vollzahler. 

(2) Kein Entgelt ist zu entrichten: 
1. von Begleitpersonen für Schwerbehinderte, 

wenn der Ausweis den Nachweis über die 
Notwendigkeit einer Begleitperson enthält. 

2. von Kindern und Jugendlichen bis zum 
vollendeten 19. Lebensjahr. 

§ 4 In-Kraft-Treten 
 Die Festsetzung der Eintrittspreise tritt zum 
01.03.24 in Kraft. ■

Burkhard Jung
Oberbürgermeister 

Leipzig, den 29.02.2024

Hinweis zur Fälligkeit 
der Hundesteuer

Alle Hundehalter werden auf die Fälligkeit der 
Hundesteuer am 15. März 2024 hingewiesen. 
Die Steuer ist rechtzeitig unter Angabe des 
entsprechenden Buchungszeichens im Verwen-
dungszweck der Zahlung zu überweisen. Die 
Hundesteuerbescheide haben Dauerwirkung. Ist 
der letzte Bescheid in Vorjahren erteilt, finden Sie 
die aktuelle Zahlungshöhe und Fälligkeit unter 
Punkt III. Steuerfestsetzung für Folgejahre. ■

Versteigerung  
von Fundsachen

Das Ordnungsamt der Stadt Leipzig beab-
sichtigt,
am Samstag, dem 27.04.2024, von 12:00 bis ca. 

14:00 Uhr, in der
Kongresshalle am Zoo Leipzig,

Pfaffendorfer Straße 31, 04105 Leipzig,
eine öffentliche Versteigerung durchzuführen. 
Versteigert werden insgesamt ca. 110 Gegenstän-
de (Fahrräder, Überraschungstüten und einzelne 
Fundsachen), deren Aufbewahrungsfrist von 6 
Monaten gemäß§ 973 BGB abgelaufen ist.
Ansprüche hinsichtlich der zur Versteigerung 
freigegebenen Fundsachen können bis zum 
26.04.2024, 12:00 Uhr, im Fundbüro, Prager Straße 
130 in 04317 Leipzig, Telefonnummer (0341) 123-
8400, geltend gemacht werden. 
Die Besichtigung der zu versteigernden Fundsa-
chen erfolgt am Tag der Versteigerung ab 11:30 
Uhr (halbe Stunde vor Versteigerungsbeginn) am 
Veranstaltungsort. Es ist nur Barzahlung möglich.
Wir bitten um Verständnis, dass im Rahmen der 
Veranstaltung das Rauchen sowie der Konsum 
alkoholischer Getränke nicht gestattet und ein 
Einlass mit Hunden, außer Assistenzhunden, 
nicht möglich ist.
Die Veranstaltung ist über den Haupteingang 
(Eingang Süd) barrierefrei zu erreichen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.
leipzig.de/fundbuero. ■

Ordnungsamt
Verwaltungsabteilung

Städtischer Service 
digital! Die Leip-
zig App steht zum 
Download im App-
Store und Play-Store 
parat. Infos und den 
Zugang gibt es auch 
über den CR-Code:

Leipzig-App

Für uns noch immer unfassbar erhielten wir 
die traurige Nachricht,  

dass unser langjähriger Mitarbeiter 
 

André Dottermusch
im Alter von 52 Jahren verstorben ist.

Mit ihm verlieren wir einen einsatzbereiten 
und geschätzten Kollegen, 

dessen Andenken wir in Ehren halten werden.

Betriebsleitung                                Personalrat                                
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Eigenbetriebes Stadtreinigung

Traueranzeige der 
Stadtverwaltung

Leipziger Amtsblatt
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Durchführung des Sächsischen Naturschutzgesetzes (SächsNatSchG);
Allgemeinverfügung der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig über 
Schutzmaßnahmen für die Vogelarten Rohrweihe (Circus aeruginosus) und 

Kiebitz (Vanellus vanellus) am Kleewinkel
Aufgrund von § 46 Abs. 1 Nr. 3, § 47 Abs. 3 Satz 
1 und § 24 Abs. 2 und § 28 Abs. 4 des Gesetzes 
über Naturschutz und Landschaftspflege im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz 
- SächsNatSchG) in der Fassung vom 6. Juni 2013 
(SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 
705) geändert worden ist, erlässt die Stadt Leipzig 
als untere Naturschutzbehörde folgende

Allgemeinverfügung

§ 1 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung 
umfasst den im beigefügten Lageplan abgegrenzten 
Bereich der Gemarkung Gundorf in 04178 Leipzig. 
Der beigefügte Lageplan des rund 63,5 ha großen 
Geltungsbereichs ist Bestandteil dieser Allgemein-
verfügung. Das Gebiet wird im Norden begrenzt 
durch den südlichen sowie westlichen Rand des 
befestigten Feldweges südlich der Lützschenaer 
Straße und westlich der Dölziger Straße, im Osten 
durch den Westrand des befestigten Feldweges, 
der von der Dölziger Straße abzweigt, im Süden 
durch den nördlichen Waldrand des Bienitz bzw. 
durch die Umzäunung der Privatgrundstücke des 
ehemaligen Wasserwerks und im Westen durch die 
östliche Uferseite des Zschampert-Bachs.

§ 2 Verbote
Zur Sicherung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
der bodenbrütenden Vogelarten Rohrweihe (Circus 
aeruginosus) und Kiebitz (Vanellus vanellus) ist 
im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung im 
Zeitraum 2. März bis 30. Juni 2024

1. das Betreten; 
2. das Befahren; 
3. das Überfliegen mit Drohnen, Modellflug-

zeugen oder sonstigen Flugobjekten;
4. das Freilaufenlassen von Hunden und an-

deren Haustieren;
5. das Reiten;
6. die Nutzung von akustischen Signalen wie 

Lautsprecher oder Signalhörner.
verboten.

§ 3 Zulässige Handlungen
Der § 2 der Allgemeinverfügung gilt nicht für
1. die rechtmäßige Grundstücksnutzung in der 

bisherigen Art und im bisherigen Umfang durch 
Grundstückseigentümer und deren Berechtigte;

2. behördliche Kontrollen, Kartierungen und an-
dere Termine vor Ort, die von Behörden oder 
im Auftrag von Behörden einvernehmlich mit 
der Naturschutzbehörde durchgeführt werden.

§ 4 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 1 

SächsNatSchG handelt, soweit § 3 nichts Anderes 
bestimmt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 2 Nr. 1 den Geltungsbereich 

betritt; 
2. entgegen § 2 Nr. 2 den Geltungsbereich 

befährt;
3. entgegen § 2 Nr.  3 den Geltungsbereich mit 

Drohnen, Modellflugzeugen oder sonstigen 
Flugobjekten überfliegt;

4. entgegen § 2 Nr.  4 im Geltungsbereich Hunde 
oder andere Haustiere auf der Fläche sowie 
entlang der Flächenabgrenzung freilaufen 
lässt;

5. entgegen § 2 Nr.  5 im Geltungsbereich reitet;
6. entgegen § 2 Nr.  6 im Geltungsbereich 

akustische Signale nutzt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 

1 SächsNatSchG handelt auch, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig einer vollziehbaren Auflage 
zuwiderhandelt, mit der eine nach § 5 erteilte 
Befreiung versehen worden ist.

(3) Gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 1 SächsNatSchG können 
diese Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000 EUR bzw. 15.000 EUR geahndet 
werden.

§ 5 Befreiungen
Von den Verboten des § 2 kann die untere Natur-
schutzbehörde nach § 67 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden 
ist, auf Antrag eine Befreiung gewähren.

§ 6 Sofortige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung des § 2 dieser Allgemein-
verfügung wird angeordnet.

§ 7 Inkrafttreten
Die Allgemeinverfügung wird am Tage nach orts-
üblicher Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Leipzig wirksam.

G r ü n d e
I. Sachverhalt
Die abgegrenzte Fläche des Kleewinkels liegt 
im Europäischen Vogelschutzgebiet „Leipziger 
Auwald“ (Verordnung des Regierungspräsidi-
ums Leipzig zur Bestimmung des Europäischen 
Vogelschutzgebietes „Leipziger Auwald“ vom 27. 
Oktober 2006 (SächsABl. SDr. S. S 258), nachfol-
gend: VSG-VO). Ebenfalls ist der Bereich Teil des 
Landschaftsschutzgebietes „Leipziger Auwald“ 
(Verordnung des Regierungspräsidiums Leipzig 
vom 8. Juni 1998, SächsGVBl. S. 302, nachfolgend: 
LSG-VO). Der südliche Bereich der abgegrenzten 
Fläche liegt im FFH- Gebiet „Leipziger Auensys-
tem“ (DE 4639-301). Weiterhin befinden sich im 
Gebiet gesetzlich geschützte Biotope.   
Erhaltungszielarten des Vogelschutzgebietes sind u. 
a. der Kiebitz und die Rohrweihe (§ 3 Abs. 1 VSG-
VO). Ziel ist es, einen günstigen Erhaltungszustand 
der genannten Vogelarten und damit eine ausrei-
chende Vielfalt, Ausstattung und Flächengröße 
ihrer Lebensräume und Lebensstätten innerhalb 
des Vogelschutzgebietes zu erhalten oder diesen 
wiederherzustellen, wobei bestehende funktionale 
Zusammenhänge zu berücksichtigen sind (§ 3 
Abs. 5 VSG-VO). Naturnahe Stillgewässer bzw. 
Gewässer größerer Ausdehnung einschließlich 

ihrer Ufer- und Verlandungszonen sind hierbei von 
Bedeutung. Speziell für den Kiebitz soll das Gebiet 
einen repräsentativen Mindestbestand im Freistaat 
Sachsen sichern (§ 3 Abs. 3 VSG-VO).
Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist 
der Erhalt und die Sicherung der Auenlandschaft 
als Landschaftstyp von hoher ökologischer Wer-
tigkeit sowie als Naherholungsraum (§ 3 Abs. 1 
LSG-VO). Insbesondere sollen Feuchtwiesen oder 
Röhrichte außerhalb der Aue erhalten und entwi-
ckelt werden (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 LSG-VO) und die 
Lebensgemeinschaften und Biotope wildlebender 
Tier- und Pflanzenarten erhalten werden (§ 3 Abs. 2 
Nr. 6 LSG-VO). Verstöße gegen § 3 LSG-VO können 
als Ordnungswidrigkeit gem. § 9 Abs. 1 LSG-VO 
geahndet werden. Eine einmalige Beunruhigung 
kann die Vogelarten bereits erheblich stören und 
dem Erhalt avifaunistischer Lebensgemeinschaften 
zuwiderlaufen. Ein entsprechender Nachweis und 
eine hierauf gestützte Sanktionierung sind in der 
Praxis allerdings kaum möglich. Häufig führen erst 
kumulative Beeinträchtigungen durch regelmäßig 
verschiedene Störer zu einer tatsächlichen Aufgabe 
des Brut- und Aufzuchtgeschäftes. Ein ausreichen-
der Schutz der Brutvögel durch die LSG-VO ist 
daher nicht gegeben.
Die Fläche ist überwiegend landwirtschaftlich als 
Acker und Grünland genutzt. Teilflächen stellen 
nutzungsfreie Feuchtbiotope dar. Öffentliche Wege 
sind nicht vorhanden. Bislang ist ein Betreten der 
freien Landschaft im Rahmen des Betretungsrechts 
gem. § 27 SächsNatSchG möglich. Verstöße gegen 
die Verbote aus § 27 SächsNatSchG können nicht 
als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 
Rohrweihe und Kiebitz besiedeln während der 
Brutzeit feuchte Bereiche, u. a. Verlandungszonen, 
Feuchtwiesen und Graslandschaften der Marschen 
sowie Wiedervernässungsgebiete, wie sie am Klee-
winkel vorzufinden sind.
Die feuchten Bereiche im Geltungsbereich der 
Allgemeinverfügung stellen ein sehr bedeutsames 
Reproduktionsgewässer für Kiebitz (Vanellus va-
nellus) und Rohrweihe (Circus aeruginosus) dar. 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um den ein-
zig verbleibenden Brutstandort des Kiebitzes im 
Stadtgebiet Leipzig. In den vergangenen Jahren 
konnte der Brutstandort – trotz seiner offensichtli-
chen Eignung (vgl. siehe oben) – aufgrund starker 
Beunruhigung durch Spaziergänger, freilaufende 
Hunde, Drohnen, Reiter und ähnlicher Freizeitnut-
zung nicht mehr nachweislich erfolgreich genutzt 
werden.
Als spezifische Erhaltungsmaßnahme für den 
Kiebitz ist nach Managementplan (MaP SCI 50E/ 
SPA V05) eine Besucherlenkung (Beschilderung/ 
Absperrung von Flächen) vorgesehen.
Der von der Allgemeinverfügung abgegrenzte 
Flächenabschnitt enthält eigens für den Vogelschutz 
ca. 35 ha festgesetzte Kompensationsflächen.

II. Rechtliche Würdigung
1. Zuständigkeit
Für den Erlass der Allgemeinverfügung ist die 
Kreisfreie Stadt Leipzig als untere Naturschutzbe-
hörde örtlich und sachlich zuständig (§ 46 Abs. 1 
Nr. 3 SächsNatSchG i. V. m. § 47 Abs. 3 Satz 1, § 24 
Abs. 2 SächsNatSchG).
2. Rechtsgrundlagen
Die Allgemeinverfügung hat ihre rechtliche 
Grundlage in § 24 Abs. 2 SächsNatSchG i. V. m. 
§ 45 Abs. 7 Satz 4 und § 54 Abs. 7 BNatSchG. Da-
nach kann die untere Naturschutzbehörde durch 
Einzelanordnung für die Lebensstätten bestimmter 
Arten, insbesondere zum Schutz ihrer Standorte, 
Brut- und Wohnstätten, zeitlich befristet besondere 
Schutzmaßnahmen festlegen. Der Geltungsbe-
reich, die Geltungsdauer, der Schutzgegenstand, 
der Schutzzweck und die erforderlichen Ge- und 
Verbote sind anzuführen.
Rechtsgrundlage für das Verbot des Betretens sind 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG, § 24 Abs. 2 SächsNatSchG 
i. V. m. § 45 Abs. 7 Satz 4, § 54 Abs. 7 BNatSchG 
sowie § 28 Abs. 4 SächsNatSchG i. V. m. § 59 Abs. 
2 BNatSchG. 
Rechtsgrundlage für das Verbot des Befahrens sind 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG, § 28 Abs. 1 SächsNatSchG i. 
V. m § 59 Abs. 2 BNatSchG.
Rechtsgrundlage für das Verbot des Überfliegens 
mit Drohnen, Modellflugzeugen oder sonstigen 
Flugobjekten sind § 44 Abs. 1 BNatSchG, § 24 Abs. 
2 SächsNatSchG i. V. m. § 3 Abs. 2 BNatSchG sowie 
§ 21h Abs. 3 Nr. 6 LuftVO.
Rechtsgrundlage für das Verbot, Hunde und 
andere Haustiere freilaufen zu lassen sowie für 
das Verbot zu Reiten im Geltungsbereich der All-
gemeinverfügung sind § 44 Abs. 1 BNatSchG, § 28 
Abs. 4 SächsNatSchG i.V.m. § 59 Abs. 2 BNatSchG 
sowie § 24 Abs. 2 SächsNatSchG i. V. m. § 3 Abs. 
2 BNatSchG.
3. Schutzstatus Rohrweihe und Kiebitz
Die Rohrweihe (Circus aeruginosus) und der Kiebitz 
(Vanellus vanellus) sind Tiere der besonders und 
streng geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 b) bb) 
BNatSchG und § 7 Abs. 2 Nr. 14 c) BNatSchG i. V. 
m. § 54 Abs. 2 Nr. 1 b) BNatSchG, § 1 Satz 2 und 
Anlage 1 Spalte 3 BArtSchV).
4. Artenschutzrecht
Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng 
geschützten Arten unter anderem während der 
Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert (§ 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).
Weiterhin ist es verboten, Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). Eine Schädigung liegt auch dann vor, 
wenn eine Fortpflanzungsstätte durch Störungen 
ihre Funktion verliert, d. h. eine erfolgreiche Re-
produktion durch die Störungen verhindert oder 
erheblich eingeschränkt wird.

Der Wegfall des letzten Brutstandortes des Kiebit-
zes im Stadtgebiet Leipzig würde eine erhebliche 
Beeinträchtigung in der Form eines vollständigen 
Verlustes der lokalen Population darstellen, was 
sowohl eine Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes bewirken würde als auch einen Funktions-
verlust der bisherigen, letzten Fortpflanzungsstätte. 
Insbesondere während der Reviergründung und 
der Brut- und Aufzuchtzeit können Störungen zur 
Aufgabe des Reviers oder der Gelege führen. Je 
stärker, gehäufter oder länger andauernd Störungen 
ausfallen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit 
einer Verwirklichung der Verbotstatbestände aus § 
44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG. Grundsätzlich kann 
jedes Betreten oder Befahren Vögel beunruhigen, 
aufscheuchen und dadurch erheblich stören. In den 
vergangenen Jahren konnte der gegenständliche 
Brutstandort trotz seiner offensichtlichen Eignung 
(vgl. siehe oben) mit hoher Wahrscheinlichkeit 
aufgrund Beunruhigung durch Spaziergänger, 
freilaufende Hunde, Drohnen, Reiter und ähnliche 
Freizeitnutzung nicht mehr nachweislich erfolg-
reich genutzt werden. Ein temporäres Betretungs- 
und Befahrungsverbot stellt ein effektives Mittel 
zur Durchsetzung der Verbotstatbestände aus § 
44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG dar. 
Das Freilaufenlassen von Hunden, der Überflug mit 
Drohnen und Modellflugzeugen, das Reiten sowie 
die Nutzung von akustischen Signalen wie etwa 
Signalhörnern bzw. die hiermit jeweils sowie ggf. 
kumulativ einhergehenden Störungen (Lautstärke, 
Schreckwirkungen, etc.) führen regelmäßig zu einer 
besonders hohen Gefahr der Aufgabe des Reviers 
oder der Gelege und damit der Verwirklichung 
der Verbotstatbestände aus § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 
3 BNatSchG. 
Die Wahrscheinlichkeit einer Verwirklichung der 
Verbote aus § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG zu-
lasten von Rohrweihe und Kiebitz wird durch das 
Verbot der o. g. Handlungen und die Möglichkeit 
der Sanktionierung von Verstößen deutlich redu-
ziert. Mit einer Befristung von Anfang März bis 
Ende Juni werden die Hauptreproduktionsphasen 
von Rohrweihe und Kiebitz abgedeckt.
5. Verhältnismäßigkeit
Die Naturschutzbehörde kann aufgrund der ge-
nannten Rechtsgrundlagen nach pflichtgemäßem 
Ermessen die im Einzelfall erforderlichen Maßnah-
men treffen, um die Einhaltung der Vorschriften 
des Bundesnaturschutzgesetzes sicherzustellen. 
Das Betretungsverbot zur Hauptbrutzeit Anfang 
März bis Ende Juni hat den Zweck, Störungen auf 
den in Rede stehenden Flächen zulasten der gerade 
in dieser Zeit besonders störanfälligen Vogelarten 
Kiebitz und Rohrweihe zu minimieren und den 
Bruterfolg von Kiebitz und Rohrweihe wieder zu 
steigern. Wird die Fläche zur Fortpflanzungs- und 
Aufzuchtzeit nicht betreten, wird die Wahrschein-
lichkeit einer Störung des Brutgeschehens erheblich 
reduziert. Durch einen – möglichst wiederholten – 
Bruterfolg soll der Erhaltungszustand der lokalen 
Population verbessert werden. 
Das Betreten der Fläche ist geeignet, die Vögel 
während der Reviergründung sowie zur Brut- 
und Aufzuchtzeit erheblich zu stören. Somit ist 
ein Betretungsverbot geeignet, diese Störungen 
zu unterbinden. Bei der Festlegung des Geltungs-
bereichs wurde berücksichtigt, dass insbesondere 
die Nutzung öffentlicher Wege nicht eingeschränkt 
wird. Ein Betreten des Feldweges nördlich des von 
der Allgemeinverfügung umfassten Bereichs ist 
weiterhin möglich. 
Der Managementplan (MaP SCI 50E/ SPA V05) 
definiert für den Kiebitz das Erhaltungsziel, zur 
„Sicherung / Erhaltung / Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustands“. Zu diesem Zweck 
definiert der MaP unter anderem folge Maßnahme: 
Besucherlenkung (Beschilderung/ Absperrung 
von Flächen) (MaP SCI 50E/ SPA V05, S. 503). 
Die in Rede stehenden Vogelarten erfahren eine 
Bedrohung aufgrund ihres starken Rückgangs. So 
ist der Kiebitz in der Rote Liste Deutschland in der 
Kategorie 2 – stark gefährdet und in Sachsen in der 
Kategorie 1- vom Aussterben bedroht. Weiterhin 
ergibt ein akutes Handlungserfordernis aufgrund 
der im Geltungsbereich stattfindenden Störungen. 
Daher bedarf es hier besonderer Schutzmaßnahmen. 
Ein milderes Mittel, das dieselbe Wirkung hätte 
bzw. gleichermaßen gut durchsetzbar wäre, ist 
nicht erkennbar. 
Die Einschränkung der allgemeinen Handlungs-
freiheit, hier des Rechts, die freie Landschaft zu 
betreten, ist räumlich und zeitlich begrenzt. Der 
Einschränkung steht der Schutz des letzten Brut-

standorts des Kiebitz auf den in Rede stehenden 
Flächen gegenüber. Ein Verlust des Brutstandortes 
würde sich signifikant auf die lokale Population 
auswirken. Das naturschutzrechtliche Interesse am 
Schutz und Erhalt der Rohrweihe und des Kiebitzes 
überwiegt das Interesse an der Freizeitnutzung im 
Geltungsbereich der Allgemeinverfügung, zumal 
sich der Geltungsbereich auf einen nicht durch 
öffentliche Wege erschlossenen sowie im Vergleich 
zur umliegenden freien Landschaft (nur beispiel-
haft: nördlich befindet sich das Waldgebiet „der 
Kanitzsch“, südlich „der Bienitz“, in unmittelbarer 
Nähe verläuft der ausgebaute Weg entlang des 
Saale-Leipzig-Kanals) sehr kleinen Bereich erstreckt. 
Das allgemeine Betretungsrecht ist in der weiteren 
Umgebung gewährleistet.
Zu berücksichtigen war ferner, dass ein Betreten 
während der Nutzzeit (als Nutzzeit gilt die Zeit zwi-
schen Aussaat oder Bestellung und Ernte, bei Grün-
land die Zeit des Aufwuchses und der Beweidung) 
bereits untersagt ist (vgl. § 59 BNatSchG i.V.m. § 
27 Abs. 1 SächsNatSchG). Die Fortpflanzungs- und 
Aufzuchtzeit, für die die Einschränkungen dieser 
Allgemeinverfügung gelten, überschneidet sich mit 
der Nutzzeit und geht zeitlich über diese hinaus. 
Sollte der Acker nicht bewirtschaftet werden, wäre 
§ 59 BNatSchG i.V.m. § 27 Abs. 1 SächsNatSchG 
allerdings nicht einschlägig. Für einen effektiven 
Schutz des letzten Brutstandortes von Rohrweihe 
und Kiebitz auf dem Gebiet der Stadt Leipzig und 
einer damit einhergehenden Verhinderung einer 
Verwirklichung der Verbote aus § 44 Abs. 1 Nr. 2 
und 3 BNatSchG ist ein die gesamte Brut- und Auf-
zuchtzeit abdeckendes sowie unabhängig von der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung bestehendes 
Betretungsverbot mithin erforderlich wie angemes-
sen. Im Ergebnis ist die zusätzliche Einschränkung 
des Betretungsrechtes verhältnismäßig.
Das Verbot des Befahrens zur Hauptbrutzeit An-
fang März bis Ende Juni hat den Zweck, Störungen 
auf den in Rede stehenden Flächen zulasten der 
gerade in dieser Zeit besonders störanfälligen 
Vogelarten Kiebitz und Rohrweihe zu minimieren 
und den Bruterfolg von Kiebitz und Rohrweihe 
wieder zu steigern. Wird die Fläche zur Fortpflan-
zungs- und Aufzuchtzeit nicht befahren, wird die 
Wahrscheinlichkeit einer Störung des Brutgesche-
hens erheblich reduziert. Durch einen – möglichst 
wiederholten – Bruterfolg soll der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population verbessert werden. 
Das allgemeine Betretungsrecht umfasst nicht das 
Befahren von Flächen (§ 59 BNatSchG i.V.m. § 28 
Abs. 1 SächsNatSchG). Das Befahren der in Rede 
stehenden Flächen ist geeignet, die Vogelarten 
zur Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit zu beun-
ruhigen, aufzuscheuchen und erheblich zu stören, 
was zu einer Aufgabe des Brutgeschäfts führen 
kann. Eine Untersagung des Befahrens in diesem 
Zeitraum würde die Störung effektiv verhindern. 
Ein milderes Mittel, das denselben Effekt hätte, ist 
nicht erkennbar. 
Die allgemeine Handlungsfreiheit wird ein-
geschränkt. Die Einschränkung des Befahrens 
ist räumlich und zeitlich beschränkt und den 
Grundstückseigentümern sowie deren Berechtig-
ten weiterhin möglich. Die Einschränkung, eine 
Befahrung durch Dritte räumlich und zeitlich 
begrenzt zu untersagen, ist gegenüber dem mit 
dieser Allgemeinverfügung verfolgten Zweck – die 
Wahrscheinlichkeit des Bruterfolges erheblich zu 
steigern – verhältnismäßig.
Das Verbot des Freilaufenlassens von Hunden, des 
Überfliegens mit u.a. Drohnen, des Reitens sowie 
der Nutzung akustischer Signale zur Hauptbrutzeit 
Anfang März bis Ende Juni hat den Zweck, Störun-
gen auf den in Rede stehenden Flächen zulasten 
der gerade in dieser Zeit besonders störanfälligen 
Vogelarten Kiebitz und Rohrweihe zu minimieren 
und den Bruterfolg von Kiebitz und Rohrweihe 
wieder zu steigern. Wird die Fläche zur Fortpflan-
zungs- und Aufzuchtzeit nicht wie beschrieben 
genutzt, wird die Wahrscheinlichkeit einer Störung 
des Brutgeschehens erheblich reduziert. Durch 
einen – möglichst wiederholten – Bruterfolg soll 
der Erhaltungszustand der lokalen Population 
verbessert werden. 
Durch das Freilaufen lassen von Hunden, das 
Überfliegen mit Drohnen, Reiten sowie durch die 
Nutzung akustischer Signale besteht die Gefahr, 
dass die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän-
de, wild lebende Tiere bzw. Entwicklungsformen 
der besonders geschützten Arten zu schädigen 
sowie wild lebende Tiere der europäischen Vo-
gelarten während der Brut- und Aufzuchtzeit zu 

stören – hier Rohrweihe und Kiebitz – verwirklicht 
werden. Die Tätigkeiten beunruhigen die Vogelar-
ten, können sie aufscheuchen und zu einer Aufgabe 
des Brutgeschäftes führen. Die Nutzungsverbote 
sind geeignet, die Verwirklichung des Störungs-
verbots effektiv zu verhindern. 
Bei Nichtregulierung der Gefährdungslage ist im 
Geltungsbereich und -zeitraum der Allgemein-
verfügung mit hoher Wahrscheinlichkeit mit 
Verstößen gegen die o. g. Tatbestände zu rechnen. 
Die aufgeführten Nutzungsverbote sind deshalb 
erforderlich, um einen Schadenseintritt zu ver-
meiden. Ein milderes Mittel, das denselben Effekt 
hätte, ist nicht erkennbar.
Die Nutzungsverbote beschränken die Allge-
meinheit in ihrem Recht, die freie Landschaft 
zum Zwecke der Erholung oder Freizeitgestal-
tung zu nutzen. Aktuell werden die Flächen von 
Spaziergängern mit und ohne Hunden, Reitern 
und anderen Freizeitnutzern begangen. Zur Mini-
mierung der Einschränkungen wird die zeitliche 
Geltungsdauer der Nutzungsverbote auf den 
aus naturschutzfachlicher Sicht erforderlichen 
Mindestzeitraum beschränkt. Eine zeitliche Be-
schränkung der Betretungs- und Nutzungsverbote 
auf den Zeitraum der Hauptbrutzeit vom 1. März 
bis zum 30. Juni ist daher unter Berücksichtigung, 
dass das Brutgeschäft erfolgreich abgeschlossen 
werden soll und gleichzeitig die Allgemeinheit 
nicht länger als erforderlich eingeschränkt werden 
soll, angemessen. Während des Geltungszeitraums 
der Nutzungsverbote bestehen in unmittelbarer 
und mittelbarer Umgebung des Geltungsbereichs 
der Allgemeinverfügung ausreichend alternative 
Flächen und Wege mit vergleichbarem Potenzial 
zur Erholung und Freizeitgestaltung. Die Verbote 
erstrecken sich nur auf die Tätigkeiten, die eine 
unmittelbare Störung verursachen. Eindeutige Ver-
bote sind erforderlich, um die Schutzbestimmun-
gen effektiv durchzusetzen und Rechtssicherheit 
zu gewährleisten. Alternative Maßnahmen oder 
mildere Mittel sind gegenwärtig nicht erkennbar, 
um Bruterfolg zu sichern und einen Verstoß gegen 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG zu verhindern.
Die im Geltungsbereich zur Ausübung der Jagd Be-
rechtigten sind von den Betretungs- und Nutzungs-
verboten ausgenommen, sodass die Interessen 
dieser Nutzergruppe nicht beeinträchtigt werden. 
Weiter sind die Energieversorger zur Gefahrenab-
wehr von den Betretungs- und Nutzungsverboten 
ausgenommen. 
Es wird davon ausgegangen, dass diese von den 
Verboten teilweise ausgenommenen Nutzergrup-
pen mit den Belangen des besonderen Artenschut-
zes vertraut sind und bei Ausübung ihrer Tätigkeit 
eine dahingehend ausgerichtete Sorgfalt walten 
lassen. So sind bei der Jagd grundsätzlich die 
Belange von Naturschutz und Landschaftspflege 
zu berücksichtigen (§ 21 Abs. 1 BJagdG). Eine Jagd 
kann vorliegend zum Artenschutz beitragen, indem 
die Ansitzjagd auf freigegebenes Schalenwild und 
Wildkaninchen zur Hauptbrutzeit vom 1. März 
bis 30. Juni ruht, während Raubwild auf den 
Flächen selbst sowie in der Umgebung intensiver 
bejagt wird.
Von den Betretungs- und Befahrungsverboten 
ausgenommen sind außerdem behördliche Kon-
trollen, Kartierungen und andere Termine, die 
von Behörden oder im Auftrag von Behörden 
durchgeführt werden. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass gesetzlich vorgeschriebene Kontrollen, 
Kartierungen oder andere zwingend erforderliche 
behördliche Termine nicht behindert werden.
Es kann davon ausgegangen werden, dass ledig-
lich eine sehr geringe Anzahl derartiger Termine 
stattfindet und bei deren Durchführung auf die 
Belange des besonderen Artenschutzes besondere 
Rücksicht genommen wird.
Weiterhin werden regelmäßig Überwachungen 
durchgeführt, um den Erfolg der festgesetzten Maß-
nahmen und den Bruterfolg der in Rede stehenden 
Vogelarten zu überwachen. Die Angemessenheit 
und Effektivität der Allgemeinverfügung wird 
damit fortlaufend geprüft und bei Bedarf werden 
Anpassungen vorgenommen.
6. Sofortige Vollziehung
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt 
im öffentlichen Interesse nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 
VwGO. Durch die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung entfällt die aufschiebende Wirkung 
eines Rechtsmittels. Der Sofortvollzug ist notwen-
dig, um das Betretungsverbot als Maßnahme zum 
Schutz der Rohrweihe und des Kiebitzes nicht 
vom Zuwarten einer Klärung in der Hauptsache 
abhängig zu machen. In Anbetracht der kritischen 
Erhaltungszustände der beiden Arten würde be-
reits der Verlust einzelner Individuen die lokale 
Population beider Arten gefährden, wodurch 
schon einzelne Störungen zur Verwirklichung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände mit 
schwerwiegenden Folgen für die Populationen 
führen können.
Dem öffentlichen Interesse gegenüber steht das 
Interesse der vom Betretungsverbot betroffenen 
Nutzergruppen, das Gebiet bei Einlegung eines 
Rechtsmittels bis zu einer Klärung in der Haupt-
sache weiterhin nutzen zu können. Dies betrifft 
insbesondere die Freizeitnutzung des Gebiets. 
Die Folgen einer sofortigen Vollziehung des 
Betretungsverbots sind für diese Nutzergruppe 
als geringfügig zu bewerten, da sie nur temporär 
und lokal begrenzt wirksam sind und Ausnahmen 
definiert wurden. Die Nutzung der freien Natur zu 
Erholungszwecken ist im näheren Umfeld auch bei 
einer sofortigen Vollziehung weiterhin möglich.
Weiterhin fehlt es an durchführbaren und effekti-
ven Alternativen, die das Ziel ebenfalls erreichen 
würden. 
Die in Rede stehenden Flächen bieten geeignete 
Lebensraumbedingungen für den Kiebitz und 
die Rohrweihe. Die Brutversuche blieben laut 
Beobachtungen von Naturschutzhelfern und Mit-
arbeitenden der Naturschutzbehörde in den letzten 
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Jahren häufig erfolglos, da während der Brutzeit 
Störungen (Spaziergänger, freilaufende Hunde etc.) 
auftraten und das Brutgeschäft dadurch abgebro-
chen wurde. Es ist notwendig, diese Störungen ohne 
zeitlichen Verzug zu verbieten, um einen Bruterfolg 
zu ermöglichen. Ein dauerhaftes Ausbleiben des 
Bruterfolges und somit ein Schaden an der lokalen 
Population der Rohrweihe und des Kiebitzes wäre 
aufgrund des kritischen Erhaltungszustandes nicht 
ohne Weiteres umkehrbar. Eine Erholung der loka-
len Population der beiden Arten nach dem Verlust 
von Individuen würde gegebenenfalls Jahre dauern 
oder wäre im schlimmsten Fall unmöglich. Einen 
Schadenseintritt gilt es aus naturschutzfachlicher 
Sicht daher zwingend zu vermeiden. Vor diesem 
Hintergrund überwiegen die öffentlichen Interes-
sen des Natur- und Artenschutzes die Interessen 
an einer aufschiebenden Wirkung eines möglichen 
Rechtsbehelfs.
Von einer Anhörung kann nach § 28 Abs. 2 Nr. 
4 VwVfG abgesehen werden, wenn sie nach 
den Umständen des Enzelfalls nicht geboten ist, 
insbesondere wenn die Behörde eine Allgemein-
verfügung erlassen will. Hiervon wurde Gebrauch 
gemacht, da der betroffene Personenkreis der 
Allgemeinverfügung nicht absehbar ist.

Hinweis
Zuwiderhandlungen gegen das Tötungs- und/ 
oder Störungsverbot von streng geschützten Arten 
können auch als Straftat verfolgt werden (§§ 71, 
71a BNatSchG).
Zu § 2 der Allgemeinverfügung wurde die sofor-
tige Vollziehung gemäß § 80 Abs.2 Nr. 4 VwGO 
angeordnet. Der Widerspruch hat somit keine 
aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, dass Sie sich 
an die Anordnungen halten müssen, auch wenn Sie 
einen Rechtsbehelf gegen die Allgemeinverfügung 
erhoben haben. Zur Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung wird auf die Bestimmungen 
des § 80 Abs. 4 und 5 der VwGO verwiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 

Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift in 
04109 Leipzig, Martin-Luther- Ring 4-6, (Besuche-
ranschrift: Amt für Umweltschutz, Prager Straße 
118-136) Widerspruch eingelegt werden. Der Wi-
derspruch kann auch in elektronischer Form gemäß 
§ 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt 
werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter umweltschutz@

leipzig.de durch E-Mail mit qualifizierter elek-
tronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 
VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere 
Behördenpostfach (beBPo) Stadt Leipzig – All-
gemeiner Posteingang mit elektronischer Sig-
natur aus folgenden besonderen elektronischen 
Postfächern erhoben werden:
a) Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus 

einem besonderen elektronischen Anwalts-
postfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechtsan-
waltsordnung oder aus einem entsprechen-
den, auf gesetzlichen Grundlagen errichteten 
elektronischen Postfach.

b) Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus 
einem elektronischen Postfach einer Behörde 
oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifi-
zierungsverfahrens auf Grundlage einer 
nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c) Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus 
einem elektronischen Postfach einer natürli-
chen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Iden-
tifizierungsverfahrens auf Grundlage einer 
nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.
de-mail.de durch De-Mail in der Sendevariante 
mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß § 5 
Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. ■

Im Auftrag
Wasem

Amtsleiter

Bebauungsplan Nr. 483 „Innere Westvorstadt“, 
Leipzig-Mitte – Aufstellungsbeschluss

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
28.02.2024 die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 483 „Innere Westvorstadt“ nach  § 2 Absatz 
1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Dieser 
Beschluss wird hiermit bekannt gemacht (§ 2 
Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadtplanungs-
amt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 - 6, 
04109 Leipzig, Zimmer 498, niedergelegt und 
kann während der Dienststunden

Mo./Mi.   8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

für die Dauer von zwei Wochen kostenlos ein-
gesehen werden, er ist auch im Internet über das 
Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig ab-
rufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de  
(Vorlage Nr. VII-DS-09660). 
Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 483 
befindet sich in Leipzig Mitte, im Ortsteil 
Zentrum-West, zwischen Dittrichring, Zen-
tralstraße, Apels Garten, Martin-Luther-Ring, 
Karl-Tauchnitz-Straße, Max-Beckmann-Straße 
und Käthe-Kollwitz-Straße (entsprechend kar-
tenmäßiger Darstellung).
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird 
das Ziel verfolgt, die bauliche Nachverdich-
tung bauplanungsrechtlich zu steuern und 
gleichzeitig urbane Grünräume im Sinne der 
Doppelten Innenentwicklung zu sichern und 
zu qualifizieren. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 483 „Innere Westvorstadt“, (fett umrandet). 
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung.  Kartengrundlage:  
 Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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NUTZE DEINE CHANCE STELLENMARKT LEIPZIG BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

An einer nachhaltigen Zukunft mitwirken
Weiterbildungen aus den Bereichen Energie und Umwelt  

sind gefragter denn je
(DJD). Die Themen erneuerba-
re Energien und Umweltschutz 
spielen in modernen Unterneh-
men eine immer größere Rolle. 
Kenntnisse auf diesem Gebiet 

sind deshalb gefragter denn 
je. Im Rahmen einer Weiter-
bildung lassen sich offizielle 
Qualifikationen erwerben, 
um etwa als Beauftragter für 

Umweltmanagement oder als 
Energiebeauftragter Prozesse 
in Industrie und Wirtschaft 
nachhaltiger zu gestalten. 
Solche Weiterbildungsange-
bote richten sich sowohl an 
Arbeitssuchende als auch an 
Berufstätige, die mehr Ver-
antwortung in ihrem Unter-
nehmen übernehmen und an 
einer nachhaltigen Zukunft 
mitwirken wollen. Entschei-
derinnen und Entscheider in 
Firmen können ihre Mitar-
beiter bei solchen Schulungen 
unterstützen.
Das Institut für Berufliche 
Bildung (IBB) beispielsweise, 
einer der größten privaten Bil-
dungsanbieter in Deutschland, 
bietet eine Reihe von Weiter-
bildungen im Bereich Energie 
und Umwelt an. Sie finden an 
einem der bundesweit über 
1.000 Standorte oder online 
statt. Alle Infos zu Kursen, Ter-
minen, Zugangsvoraussetzun-
gen und Fördermöglichkeiten 
gibt es unter www.ibb.com/
weiterbildung/energie-und-
umwelt. Die Palette der Kurse 
reicht von Weiterbildungen 
zum Klimaschutzmanager, 
internen Auditor für Ener-
giemanagement, Energie-
effizienzexperten, externen 
Umweltauditor oder Umwelt-
managementbeauftragten bis 
hin zum Energieberater Pro-
fessional. Auch Fortbildungen 
zu verschiedenen Energie- 
und Umwelt-Themen wie 
Sonnenenergie, Wasserstoff, 
Windkraftanlagen, Abfall-
recht, Naturschutzrecht oder 
Umweltpädagogik sowie kauf-
männisches Wissen für den 
Energiebereich gehören zum 
Repertoire.
Arbeitssuchende können sich 
ihre berufliche Weiterbildung 
mit einem Bildungsgutschein 
finanzieren lassen. Träger wie 
die Agentur für Arbeit über-
nehmen dann die anfallenden 
Kosten. Berufstätige wiederum 
können durch das Qualifizie-
rungschancengesetz gefördert 
werden, um sich mit aktuellem 
Wissen zu versorgen und fit für 
die Arbeitswelt von morgen zu 
werden. Durch die Übernahme 
von Weiterbildungskosten und 
Zuschüsse zum Arbeitslohn 
unterstützt der Staat Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer dabei, 
den gesellschaftlichen Wan-
del in den Bereichen Energie 
und Umwelt mitzugehen und 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Weiterbildungsangebote aus dem Bereich Energie und 
Umwelt richten sich sowohl an Arbeitssuchende als auch an 
Berufstätige, die mehr Verantwortung in ihrem Unternehmen 
übernehmen und an einer nachhaltigen Zukunft mitwirken 
wollen.  Foto: DJD/www.ibb.com/Pixel-Shot - stock.adobe.com

PU-Schaum ist effektiv - 
wenn er richtig eingesetzt wird

Ratgeber Haus: Zehn Fehler im Umgang mit dem Schaum und wie man sie vermeidet
(djd). Fensterfugen dämmen, 
Türen montieren, Wärmedäm-
mung befestigen, Hohlräu-
me und Mauerdurchbrüche 
verfüllen und vieles mehr. 
All das kann Bauschaum. Er 
haftet auf fast allen Untergrün-
den, lässt sich leicht dosieren 
und erreicht auch schwer 
zugängliche Stellen. Doch der 
wichtigste Grund für seinen 
Erfolg sind die ausgezeich-
neten Dämmeigenschaften. 
Das spart Energie und schont 
wertvolle Ressourcen. Mehr 
Infos: www.pu-schaum.center. 
Bei der Arbeit mit PU-Schaum 
kann aber auch einiges schief-
gehen, hier sind die zehn 
besten Tipps, wie man Fehler 
vermeiden kann:
1. Aus der PU-Schaumdose 

kommt zu wenig oder gar 
kein Schaum

 Mögliche Ursachen: Schaum 
wurde nicht genug geschüt-
telt, Schaumpistole und 
Dose passen nicht zusam-
men, Dosenventil ist ver-
klebt, Dose ist zu kalt oder 
zu alt. Tipp: Vor der eigentli-
chen Arbeit auf einem Stück 
Karton oder Zeitung testen, 
ob der Schaum richtig ver-
mischt ist und gut aus der 
Dose austritt.

2.  PU-Schaum läuft die Fens-
terfuge hinunter und bleibt 
nicht am Platz?

 Um das zu verhindern, am 
besten immer von unten 
nach oben schäumen. 
Dann setzt sich der frische 
Schaum auf den bereits 
ausgeschäumten.

3. Schaum spritzt auf der 

anderen Seite aus der Fuge 
heraus?

 Eventuell war das Ventil zu 
weit geöffnet und es wurde 
zu schnell zu viel Schaum 
ausgebracht. Stattdessen 
langsam und stetig schäu-
men.

4.  Schaum quillt übermäßig 
aus der Fuge heraus

 Wahrscheinlich wurde zu 
viel Schaum ausgebracht. 
Faustregel: Die Fuge nur 
etwa zur Hälfte mit PU-
Schaum ausfüllen, damit der 
sich aushärtende Schaum 
noch gut ausdehnen kann.

5.  Schaum haftet nicht auf 
dem Untergrund

 Entweder ist die Oberfläche 
verschmutzt, oder aber der 
Untergrund ist nicht für 
PU-Schaum geeignet bezie-
hungsweise nicht tragend.

6.  Ausgebrachter PU-Schaum 
verliert seine Standfestig-
keit und verflüssigt sich

 Entweder ist die PU-
Schaumdose zu warm oder 
die Außentemperatur oder 
beides. In der Regel funk-
tioniert PU-Schaum bis zu 
Temperaturen um die 35 
Grad Celsius.

7.  Schaum härtet nicht richtig 
aus

 Der Schaum wurde zu früh 
angeschnitten oder Schaum 
hatte zu wenig Feuchtigkeit 
zum Ausreagieren.

8. Schaum schrumpft und 
haftet nicht richtig?

 Ein zu großes Feuchtigkeitsan-
gebot kann die Ursache sein.

9.  Schaum drückt noch nach 
Wochen nach

 Schaum hatte nicht genug 
Feuchtigkeit für den Aushär-
tungsprozess gefunden und 
der Kern konnte deswegen 
nicht richtig aushärten, Unter-
gründe leicht anfeuchten.

10. Nach einiger Zeit wird 
Schaumoberfläche spröde 
und verfärbt sich.

  PU-Schäume sind nicht 
lichtbeständig. Deshalb 
sollten sie möglichst bald 
nach der Aushärtung mit 
einem Schutzanstrich, 
Überputz oder anderen 
geeigneten Materialien 
abgedeckt und vor Sonne 
geschützt werden.

Bei der Arbeit mit PU-Schaum kann einiges schiefgehen, im 
Internet findet man Tipps, wie man Fehler vermeiden kann.

Foto: Jochen Schreiner

PU-Schaum verfügt über sehr gute Dämmeigenschaften, 
zudem ist er sicher und leicht in der Anwendung - nicht nur 
in der Hand von Profis. Foto: Thomas Koehler

https://ratsinformation.leipzig.de
 https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/VO020?VOLFDNR=2014982
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Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VgV, VOB/A und VgV, VOL/A
Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A

1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten Vergabe-
verfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der Download nicht 
erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen Anforde-
rungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte 
an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Aktuelle Ausschreibungen

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOB/A)
Straßenbau

Vergabenummer: L-66.3-2024-00038
Bezeichnung des Auftrags: Ausbau der Bushal-
testelle Leonhard-Frank-Straße in 04318 Leipzig ■

Landschaftsbauarbeiten
Vergabenummer: L-67.3-2024-00109
Bezeichnung des Auftrags: Straßenbaumpflan-
zung Großmannstraße, 04179 Leipzig ■

Vergabenummer: L-67.3-2024-00080
Bezeichnung des Auftrags: Spielplatz Hotherplatz, 
04349 Leipzig ■

Tischler-Teeküche
Vergabenummer: L-65.3-2024-00100
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Schwar-
zenbergweg 4, 04289 Leipzig, Los 66: Tischler-Tee-
küche ■

Elektro
Vergabenummer: L-65.3-2024-00101
Bezeichnung des Auftrags: Oper Leipzig, Musi-
kalische Komödie, Dreilindenstr. 30, 04177 Leip-
zig, Los 1: Elektro ■

Ausstattung FUR Werken
Vergabenummer: L-65.3-2024-00092
Bezeichnung des Auftrags: Förderschule Mahl-
mannstr. 1 - 3, 04107 Leipzig, Los 1: Ausstattung 
FUR Werken ■

EU-weite Offene Vergabeverfahren 
(nach VgV)

Zimmererarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2024-00086
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Glockenstr. 
6, 04103 Leipzig, Modernisierung + Erweiterungs-
bau, Los 106: Zimmererarbeiten Altbau ■

Außenanlage
Vergabenummer: L-65.3-2024-00062
Bezeichnung des Auftrags: Sechsfachsporthalle 
Dösner Weg, Neubau, 04103 Leipzig, Los 503: Au-
ßenanlagen ■

Tischlerarbeiten Innentüren
Vergabenummer: L-65.3-2024-00096
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Arthur-
Nagel-Str. 2, 04249 Leipzig, Neubau Schulgebäude 
und Dreifachsporthalle, Los 21: Tischlerarbeiten - 
Innentüren - Holz / Stahl ■

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOL/A
1.  Ausschreibungen nach VgV und VOL/A werden unter www.evergabe.de veröffentlicht.  Sollte 

der Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich elektronisch bis zum geforderten Termin 
einzureichen. Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall der späteste Eingangstermin.

3.  Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Zusätzlichen Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen 
ohne freiberufl iche Leistungen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

4.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas-vol@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-2386 bzw. -2376.

https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Corporate Design
Vergabe-Nr.: L-10.61-2024-00016
Art und Umfang der Leistung: Entwicklung eines 
Corporate Designs für die Stadt Leipzig und Re-
launch der Website ■

verkehrsregelnde Maßnahmen
Vergabe-Nr.: L-10.61-2024-00045
Art und Umfang der Leistung: Durchführung 
zeitlich begrenzter verkehrsregelnder Maßnah-
men einschließlich aller Nebenleistungen an den 
Spieltagen der UEFA EURO 2024 in Leipzig ■

Leicht-LKW
Vergabe-Nr.: L-EB01a-2024-00030
Art und Umfang der Leistung: Rahmenverein-
barung über die Lieferung von diversen Leicht-
LKW mit Kipp- bzw. Papierkorbpressaufbau 
nach Losen ■

Ausschreibungen der Stadt Leipzig 
im Internet:
https://www.evergabe.de/
auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Dach- und Bauservice Aurich · Dachdeckermeister Thomas Aurich
Brandiser Straße 67c · 04683 Naunhof · Tel. 034293-368530

SealUp GmbH · Dachdeckermeister und Geschäftsführer Berndt Büchner
Lilienthalstraße 10 · 04420 Markranstädt · Tel. 034205-404633

Abbundzentrum Leipzig GmbH · Dachdeckermeister Sven Breternitz 
Am Gläschen 19 · 04420 Markranstädt · Tel. 034205-7510

Dachdeckerhandwerksbetrieb Jürgen Dietrich · Dachdeckermeister J. Dietrich
Am Ring 31 · 04838 Eilenburg / OT Kospa · Tel. 03423-601797

Gerhardt Bedachung GmbH · Dachdeckermeister Mario Gerhardt
Thomas-Müntzer-Str. 19 · 04442 Zwenkau · Tel. 034203-32905

Leipziger Dachdeckerei Erbse und Hahndorf GmbH · Geschäftsführer Mario Hahndorf
Schladitzer Straße 78 · 04129 Leipzig · Tel. 0341-5861477

Grumbach-Bedachungen GmbH · Dachdeckermeister Sebastian Hartmann
Albrechtshainer Straße 1 · 04824 Beucha · Tel. 034292-72803

Dachdeckermeister André Hensel
Buttergasse 29 · 04249 Leipzig · Tel. 0341-4155080

Dachbau GmbH Hergt · Dachdeckermeister und Geschäftsführer Stephan Hergt
Bauernring 14 · 04435 Schkeuditz · Tel. 034204-484195

Wolfgang Herzog GmbH · Dachdeckermeister und Geschäftsführer Wolfgang Herzog
Am Wasserschloß 8 · 04179 Leipzig · Tel. 0341-4427466

Dachdeckerei Heß GmbH · Dachdeckermeister Steffen Heß 

Sommerfelder Straße 106 · 04425 Taucha · Tel. 034298-66667

Dachdeckermeister Hoffmann GmbH · Dachdeckermeister Roman Hoffmann 

Alte Straße 8 · 04229 Leipzig · Tel. 0341-4011480

Dachdecker Hoffmann GmbH · Dachdeckermeister Dirk Hoffmann 

Bahnhofstraße 12 · 04808 Thallwitz · Tel. 03425-926238

Holzhäuser und Partner GmbH · Dachdeckermeister Henrik Holzhäuser
Ungibauerstr. 24 · 04683 Naunhof · Tel. 034293-31692

Dachdeckermeisterbetrieb Jörg Huth · Dachdeckermeister Jörg Huth
Am Dorfplatz 5 · 04838 Zschepplin OT Krippehna · Tel. 03423-606477

Dachdeckermeister Michael John
Karl-Ferlemann-Str. 44 · 04177 Leipzig · Tel. 0341-4418388

K+M die dachdecker GmbH · Dachdeckermeister u. Geschäftsführer Andreas Kaseler
Haferkornstraße 12 · 04129 Leipzig · Tel. 0341-31958418

Dachdeckermeister Robert Klante
Feldseite 1 · 04668 Grimma · Tel. 0172-2733765

Dachdeckerei Schleußig GmbH & Co. KG · Dachdeckermeister Torsten Köditz
Dieskaustraße 201 · 04249 Leipzig · Tel. 0341-9469830

DLL GmbH Bedachung · Dachdeckermeister Andreas König
Hersvelder Straße 25-27 · 04319 Leipzig · Tel. 034291-323379

 Körbisbau Bauunternehmen GmbH · Dachdeckermeister Ingo Körbis
Schillerstraße 81 · 04425 Taucha · Tel. 034298-62880

Dachdeckermeister Thomas Kuhne
Karlstraße 3 · 04420 Markranstädt · Tel. 034205-88468

Dachdeckerhandwerksbetrieb Andreas Kunert · Dachdeckermeister A. Kunert
Mühlenstr. 11-12 · 04451 Zweenfurth · Tel. 034291-4380 

Dachdeckermeister Christian Laue
Oststraße 26 · 04509 Krostitz · Tel. 034295-70956

GHS Uwe Limpert - Gebäudehüllensanierung · Dachdeckermeister Uwe Limpert 
Obludastraße 41 · 04347 Leipzig · Tel. 0341-86720738

Alpin-works GmbH · Dachdeckermeister Robert Lingner 
Parkstraße 4 · 06188 Landsberg · Tel. 034602-403266

Bedachungen E. Mieth GmbH & Co. KG · Geschäftsführer Marten Mieth
Am Flügelrad 10 · 04129 Leipzig · Tel. 0341-309530

Holm Müller Bedachung · Dachdeckermeister Toni Müller
Engelsdorfer Straße 280 · 04310 Leipzig · Tel. 0341-6516455

1a-Dachdecker GmbH · Geschäftsführerin Janet Peplinski
Gartengrund 7 · 04178 Leipzig · Tel. 0341-4511290

Dachdeckermeister Martin Pilz
Grethener Straße 20 · 04668 Parthenstein · Tel. 034293-55243

PREBEDA GmbH · Geschäftsführer Andrei Preuss
Engelsdorfer Straße 49 · 04316 Leipzig · Tel. 034292-799902

Dachdeckermeister Jens Richter
Stötteritzer Landstraße 15 · 04288 Leipzig · Tel. 034297-77512

Dachdeckermeister Jürgen Rudolf GmbH & Co.KG · Geschäftsführer Jürgen Rudolf 
Dorfstraße 26 · 04860 Großwig · Tel. 03421-776277

Jens Schäffer · Dachdeckermeister Jens Schäffer
Karl-Friedrich-Straße 12 · 04316 Leipzig · Tel. 0172-7919060

Kozubek & Schatz Bedachungs und Installations GmbH · Geschäftsführer Domenik Schatz
Diezmannstraße 21 · 04207 Leipzig · Tel. 0341-2560985

Andreas Schmidt GmbH · Dachdeckermeister Andreas Schmidt
Zur Harth 3-5 · 04442 Zwenkau · Tel. 034203-32291

Dachdeckermeister René Schmidtke
Leipziger Str. 27 · 04509 Zwochau · Tel. 034207-72584

SV – Lutz Sommerlad · Sachverständiger Lutz Sommerlad
Gewerbepark Abtsdorfer Str. 30 · 04552 Borna · Tel. 0175-8018202

Dachklempnermeister Thomas Sprawka
Alte Bahnhofstr. 23 · 04808 Wurzen OT Kühren · Tel. 034261-40478

Dachbau Swendrowski GmbH · Dachdeckermeister Ivo Swendrowski
Ringstraße 13 A · 04420 Markranstädt · Tel. 0341-2465396

Dachdeckermeisterbetrieb Andre Theim
Klettenstraße 12 · 04329 Leipzig · Tel. 0341-2518095

Dachdeckerfachbetrieb Mike Wagler · Dachdeckermeister Mike Wagler
Joachim-Gottschalk-Weg 35 · 04289 Leipzig · Tel. 0177-2732174

Dauerhafter Schutz und vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten für Dächer, Balkone und Garagen 

durch Abdichtungen mit Flüssigkunststoff
Filigrane Anschlüsse, knifflige 
Details und schmale Fugen 
sind die klassischen Schwach-
stellen bei Dachkonstruktionen. 
Undichtigkeiten auf dem Flach-
dach fallen erst auf, wenn es in 
den darunter liegenden Räum-
lichkeiten feucht wird. Schadens-
fälle treten deshalb meist in der 
kälteren Jahreszeit auf.
Architekten und Verarbeiter 
kennen die Herausforderung: 
Kies, Plattenbeläge oder Grün-
flächen zur Dachgestaltung 
liegen im Trend. Gleichzeitig 
wird absolute Dichtheit vor-
ausgesetzt. Wo herkömmliche 
Materialien im Zusammen-
spiel versagen, zeigt Flüssig-
kunststoff seine Vorteile. Ob 
über oder unter Fremdbelä-
gen; die Abdichtungssysteme 
schützen Dächer dauerhaft 
und sicher. Das vollflächig 
armierte Abdichtungssystem 
ich hoch witterungsbeständig 
und gegenüber UV- und IR-
Strahlung stabil.
Eine Abdichtung verlängert 
nicht nur die Lebenszeit von 
Gebäuden. Sie ist sogar unver-
zichtbar, wenn es um den 
sicheren Schutz von bewohnten 
Räumen geht. Balkone, Lau-
bengänge und Dachterrassen 
zählen zu den exponiertesten 
Bauteilen des Hochbaus; vor 
allem die Tragkonstruktion 
wird thermisch, mechanisch 
und durch Lasteinwirkung 
beansprucht. Ohne eine funk-
tionsgerechte Abdichtung kann 
es zu Durchfeuchtungsschäden, 

Betonabplatzungen und Korro-
sion der Bewehrung kommen.
Speziell bei Balkonen, Lau-
bengängen und Dachterrassen 
mit höchsten mechanischen 
Punktbelastungen schützt die 
vollflächig vliesarmierte Bal-
kon- und Terrassenabdichtung 
die tragenden Bauteile sicher 

Dachterrassen. In vielen Fällen 
steigen mit der Zeit jedoch auch 
die Anforderungen des Unter-
grundes, die nur durch erprobte 
und sichere Systemlösungen 
erfüllt werden können. Oft wird 
erst saniert, wenn der Unter-
grund durchfeuchtet oder stark 
verunreinigt ist. Schlimmsten-
falls sind die Altbeläge schad-
haft oder der Untergrund ist 
gerissen. Ebenso problematisch 
können nicht bewegungsfreie 
Untergründe sein. Eine selbst-
tragende Entkopplungsbahn 
sorgt bei durchfeuchteten, 
verunreinigten und gerissenen 
Untergründen für eine siche-
re und saubere Lösung. Die 
Entkopplungsbahn entlüftet 
den feuchten Untergrund und 
schützt so die Bausubstanz.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Dicht bis ins Kleinste: Das aus- 

gehärtete Harz bildet eine naht- 
und fugenlose Oberfläche

- Hoch elastisch und dyna-
misch rissüberbrückend

- Kurze Reaktionszeiten
- Verarbeitungssicher: Prob-

lemloser Einsatz an senkrech-
ten Flächen

- Sanierungsfreundlich: Sys-
tem kann auf fast allen Unter-
gründen aufgebracht werden

- Flexible Einsatzmöglichkei-
ten: Verwendung auch als 
Abdichtung für WU-Beton-
fugen, unter Fremdbelägen, 
für Zierbrunnen oder andere 
Bereiche in Systemvariationen

- Wartungsfreundlich: Mecha-
nisch und chemisch belastbar

DACHDECKER-INNUNG LEIPZIG
www.dachdeckerinnungleipzig.de

c/o Kreishandwerkerschaft Leipzig · Bitterfelder Str. 7-9 · 04129 Leipzig · Tel.: (0341) 9 04 86 - 0

Dachdeckermeister André Hensel, Tel.:  0341-4155080 
E-Mail: dachdeckermeister-hensel@t-online.de

Dachdeckermeister Jens Schäffer, Tel.: 0341-6510195 
E-Mail: jens@teamschaeffer.de, www.dachgutachter-schaeffer.de

Sachverständiger Lutz Sommerlad, Tel.: 0175-8018202 
E-Mail: info@sv-sommerlad.de, www.sv-sommerlad.de

Sachverständige des Dachdeckerhandwerks

und dass über viele Jahre 
hinaus. Unterschiedliche Ober-
flächenvarianten und Farben 
sind möglich und machen 
den Balkon zum verlängerten 
Wohnzimmer. Verschiedene 
Einstreuungsoptionen sorgen 
für effektive Rutschhemmung 
und sicheres Auftreten bei guter 
Reinigungsfähigkeit.
Balkonbeschichtungen und 
-abdichtungen verlängern die 
Lebenszeit von Balkonen und 

Foto: anaterate, pixabay.com

Viel Grün auf wenig Raum – Kleinere Dachflächen nachträglich bepflanzen
(djd). In dicht bebauten Wohn-
siedlungen und Innenstädten 
ist oft zu wenig Platz für Grün. 
Die Folge der Flächenversie-
gelung: An heißen Tagen steht 
regelrecht die Hitze zwischen 
den Gebäuden, bei Starkregen 
wiederum staut sich das Wasser 
in der Kanalisation, da es nicht 
mehr versickern kann. Begrünte 
Dächer können diesem Trend 
entgegenwirken - selbst auf 

wenig Raum. Denn häufig eig-
nen sich die Dachflächen von 
Garagen, Carports oder Garten-
häusern für eine nachträgliche 
Bepflanzung, die gleichzeitig das 
Mikroklima vor Ort verbessert 
und bunte Farbkleckse in dicht 
bebaute Bereiche bringt.
Dachbegrünungen verbinden 
viele Vorteile miteinander, etwa 
bei der Förderung der Biodiver-
sität. Insekten und Vögel finden 

dort neue, dringend benötigte 
Ersatzlebensräume. Die Pflanzen 
verbrauchen zudem klimaschäd-
liches Kohlendioxid, regulieren 
die Luftfeuchtigkeit und binden 
Feinstaub - wichtige Effekte für 
bessere Luft in der Nachbarschaft. 
Die Gestaltung mit niedrig wach-
sendem Grün ist unkompliziert 
und kostengünstig möglich. 
Speziell für kleinere Dachflächen 
hat etwa Bauder drei Gründach-

pakete entwickelt, die alle Kom-
ponenten für einen langlebigen 
Aufbau durch Dachdecker oder 
Dachgärtner umfassen, bis hin 
zur extensiven Bepflanzung. Sie 
eignen sich bei Dachneigungen 
bis maximal zehn Grad und 
sind auf fast allen Kleinflächen 
einsetzbar. Die Fachhandwerker 
können außerdem überprüfen, 
ob das Garagendach oder das 
Gartenhäuschen für diesen Zweck 

geeignet ist, insbesondere unter 
statischen Aspekten. Wichtig: Den 
Vorgaben der Regelwerke folgend 
sollte der Dachrand mindestens 
10 cm höher sein als die fertige 
Begrünung, um dem Gründach 
ausreichend Platz zu bieten.
Die Entscheidung für eine Begrü-
nung von Kleinflächen lohnt sich 
nicht nur für die Umwelt. Viele 
Kommunen bezuschussen die 
Maßnahme oder erlassen einen 

Teil der Abwassergebühren, 
da Gründächer als natürli-
cher Regenwasserspeicher die 
Kanalisationsnetze entlasten. 
Hauseigentümer sollten sich 
dazu vor Ort in der Verwaltung 
erkundigen. Unter www.bauder.
de etwa gibt es ausführliche Infor-
mationen sowie die Möglichkeit, 
kompetente Dachhandwerker 
aus der eigenen Region zu finden. 
Die Fachleute begrünen natürlich 

nicht nur Kleinflächen. Für grö-
ßere Dachareale, insbesondere 
Flachdächer, bietet derselbe Her-
steller alle Komponenten für eine 
extensive, pflegeleichte oder eine 
intensive Begrünung. Bei ent-
sprechend Platz und ausreichend 
belastbarer Statik lassen sich 
auch Dachbiotope mit Blumen, 
Büschen oder einer Blühwiese 
für Bienen und Schmetterlinge 
realisieren.
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■ Notrufe:  
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.116117.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Am Klinikum St. Georg, Delitzscher Str. 141, Haus 16, 04129 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 21:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 – 21:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage 09:00 – 21:00 Uhr
Kindernotfallzentrum - Praxis Claudia Fiegert
Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage 08:00 – 13:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, 
✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 22:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 22:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 22:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch 14:00 – 22:00 Uhr 
Freitag 14:00 – 20:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 20:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch 14:00 – 22:00 Uhr  
Freitag 14:00 – 20:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 20:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer 
Eingang zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den 
Haupteingang in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im 
Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344

■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
09.03.2024
• Balthasar-Apotheke, Permoser Straße 2, 04347 Leipzig
• Rosen-Apotheke, Könneritzstraße 51, 04229 Leipzig
• Apotheke am Viadukt, Georg-Schumann-Straße 290, 04159 Leipzig
• Dorotheen-Apotheke, Pestalozzistraße 10, 04178 Leipzig
10.03.2024
• Herz-Apotheke im Eutritzscher Zentrum, 
 Wittenberger Straße 81, 04129 Leipzig
• Lipsia-Apotheke, Kochstraße 60, 04275 Leipzig
• Schlehen-Apotheke OHG, Schlehenweg 28 a, 04329 Leipzig
• Brücken-Apotheke, Dieskaustraße 220, 04249 Leipzig
16.03.2024
• Linden-Apotheke am Westplatz, Friedrich-Ebert-Str. 33, 04109 Leipzig
• Arkana-Apotheke OHG, Bautzmannstraße 6, 04315 Leipzig
• Phönix-Apotheke, Mockauer Str. 123, 04357 Leipzig
• Seume-Apotheke, Dieskaustraße 455, 04249 Leipzig
17.03.2024
• Elster-Apotheke, Grassistraße 9, 04107 Leipzig
• Arkaden-Apotheke, Holzhäuser Straße 112, 04299 Leipzig
• Saxonia-Apotheke, Karl-Liebknecht-Straße 167, 04277 Leipzig
• Mohren-Apotheke, Delitzscher Landstr. 55, 04158 Leipzig
• Richard-Wagner-Apotheke, Ratzelstraße 14, 04207 Leipzig
Apotheken-Notdienst im Internet unter: https://www.aponet.de/
apotheke/notdienstsuche
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig:
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Kindernotdienst 
Rund um die Uhr, Tel.: ✆  0341 42031410, E-Mail: knd@leipzig.de
Schönauer Straße 230, 04207 Leipzig
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): ✆ 08 00 11 10  550, 
Montag–Freitag 9–11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Jugendnotdienst 
Rund um die Uhr, Tel.: ✆  0341 4112130, E-Mail: jnd@leipzig.de
Ringstraße 4, 04209 Leipzig 
■ Frauen- und Kinderschutzhaus:
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Frauen*-Beratungsstelle LEBENSZEITEN
niedrigschwellige Beratung für Frauen, auch in Krisensituationen 
Melscher Str. 1, 04299 Leipzig, ✆ 0341/25659985, www.lebenszeiten.org 
Die. 14-16 Uhr, Mi. 14-18 Uhr, Do. 10-12 Uhr, Fr. 10-12 Uhr
■ Notruf  für Frauen:
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen: 
Scharnhorststraße 27, 04275 Leipzig, Montag bis Freitag: 16:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr geöffnet, Wochenende und feiertags: ganztägig geöffnet, 
✆ 0341 / 5 85 24 13
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Sonntag, 15:30 - 17:00 Uhr: 1. Sonntag im Monat offenes Meeting, 
auch für nicht Süchtige Kerzenscheinmeeting, Nachbarschaftszen-

trum, in der Odermann-Passage Lindenauer Markt 13, 04177 Leipzig
Montag, 18:00 - 19:30 Uhr: Alternative II, Heinrichstr. 18, 04317 Leip-
zig, An Feiertagen kein Meeting möglich
Mittwoch, 19:00 - 20:30 Uhr: LGBTQ + (Lesbian/Gay/Bisexuell/
Trans/Queer+) Meeting Leipzig, Rosalinde e. V., Demmeringstr. 32, 
04177 Leipzig, Sachsen Eingang im Durchgangsbereich zum Cafe 
Westen a. d. linken Seite Leipzig (Lindenau)
Mittwoch, 19:00 - 20:30 Uhr: 1. Mittwoch im Monat offenes Meeting, 
Unser Fundament, FeG im Ring-Cafe, Roßplatz 8-9 (Hintereingang 
unter der Durchfahrt), 04103 Leipzig
Donnerstag, 19:00 - 20:00 Uhr: 4. Donnerstag im Monat offenes 
Meeting, NA-Meeting, Stadtteilbüro, Karl-Heine-Straße 54, 04229 
Leipzig
Freitag, 19:30 - 21:00 Uhr: Persisches Meeting Farsi, Stadtteilbüro, 
Karl-Heine-Straße 54, 04229 Leipzig, Kontakt: farsi@na-ost.de
Freitag, 18.00 - 19.30 Uhr im „Ostbüro e.V.“ in der Riebeckstraße 1, 
04317 Leipzig
Samstag 18:15 - 19:45 Uhr:  NA Meeting, ACHTUNG! AB 22.10. SZL 
(Suchtzentrum Leipzig) Plautstr. 18, 04207 Leipzig
■ Wohnhaus für alkoholabhängige Männer: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, 04347 Leipzig, ✆ 234 19 19, 
E-Mail: zfdaltschoenefeld@sanktgeorg.de; Kontakt-Café mit Imbis-
sangebot täglich 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr, Mittwoch auch 15:00 Uhr 
bis 19:00 Uhr
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer
„Rücke“, Rückmarsdorfer Straße 5-7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 123 
4504, E-Mail: notunterbringung@leipzig.de
„Helene“, Helenenstraße 26, 04279 Leipzig, ✆ 0151 / 2713 6096 oder 
✆ 0151 / 2713 6394, E-Mail: helene.leipzig@herberge.org
■ Tagestreff für Wohnungslose „Insel“:
Plautstraße 18, 04179 Leipzig, Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 
Uhr, Sonntag u. feiertags von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr, ✆ 0341 / 24 67 66 55
■ Tagestreff Ökumenische Kontaktstube „Leipziger Oase“:
Nürnberger Straße 31, 04103 Leipzig, Montag bis Freitag von 8:00 
Uhr bis 16:00 Uhr, Sonntag und feiertags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 
✆ 0341 / 2 68 26 70
■ Alternative I: (Notunterbringung wohnungsloser drogenabhän-
giger Personen), Chopinstraße 13, 04103 Leipzig, täglich ab 18:00 Uhr 
geöffnet, Wochenende und feiertags: ganztägig geöffnet,✆ 0341 / 
91 35 60, E-Mail: zfdalternative1@sanktgeorg.de
■ Alternative II: (Suchtberatungs- und -behandlungsstelle), Hein-
richstraße 18, 04317 Leipzig, Montag bis Freitag ab 9:00 Uhr geöffnet, 
✆ 0341 / 6 87 06 93, E-Mail: zfdalternative2@sanktgeorg.de
■ Alternative III: (Notunterbringung wohnungsloser drogenabhängi-
ger Personen), täglich ab 18:00 Uhr geöffnet, Wochenende und feiertags: 
ganztägig geöffnet; Braunstraße 28A, 04347 Leipzig, ✆ 0341 / 30 87 97 40, 
E-Mail: zfdalternative3@sanktgeorg.de
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge / Psychosoziale Beratung
✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22 (kostenfrei & anonym)
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.
✆ 01 72 / 3 64 10 41, Montag–Freitag 18–8 Uhr und 
Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Beratung für Menschen mit Behinderungen (Peer-Beratung) 
✆ 0341/ 123-6744, Mo./ Di./ Mi. 08:00-10:00 Uhr telefonisch, Do. 
14:00-16:00 im Referat, Friedrich-Ebert-Str. 19a, Zi. 03 und nach Ver-
einbarung, E-Mail: peerberatung@leipzig.de
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 09:00-12:00 Uhr und mittwochs 14:00-16:00 Uhr, 
✆ 0341 566 866 00, www.buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffent-
lich-rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen. 

HIER BEKOMME ICH HILFE!

PESCHEL NATURSTEIN
Inh. Florian Peschel - Steinmetz- und Bildhauermeister

Hauptstraße 46 • 04420 Quesitz
Termine: Tel. 01 74 / 3 23 59 02 • 03 42 05 / 5 87 91

Grabmale • Treppenanlagen • Bodenbeläge
Fensterbänke • Arbeitsplatten aus Naturstein

Sanierung • Bildhauerarbeiten und vieles mehr
NL 04435 Dölzig NL 04179 Leipzig NL 04420 Markranstädt
Frankenheimer Str. 33 Georg-Schwarz-Str. 89 Lützner Str. 63
Tel. 03 42 05 / 41 81 75 Tel. 03 41 / 4 42 49 51 Tel. 03 42 05 / 8 77 10
Mi.+Fr. 10–18 Uhr Di. 12–18 Uhr Mo.+Do. 10–18 Uhr

E-Mail: Peschel-Naturstein@t-online.de

HILFE IM TRAUERFALL

04103 Leipzig, Johannisplatz 21   0341 / 91 88 48 63
04105 Leipzig, Pfaffendorfer Straße 20   0341 / 9 83 99 57
04178 Leipzig, Am Markt 10   0341 / 22 39 05 88
04229 Leipzig, Schnorrstraße 14   0341 / 4 22 25 23
04229 Leipzig, Zschochersche Straße 79b   0341 / 4 77 30 70
04279 Leipzig, Bornaische Straße 221   0341 / 22 30 50 37
04357 Leipzig, Mockauer Straße 12   0341 / 60 05 15 30

Unsere Beratungsstellen in Ihrer Nähe:

Wir suchen haupt- und nebenberufliche  
Beratungsstellenleiter
Bewerbungen bitte schriftlich an: 
Katharina Fünfstück
Regionalleiterin
Am Markt 10, 04178 Leipzig, 
Tel. 03 41 / 22 39 05 88
oder Holger Hoffmann
Regionalleiter
Pfaffendorfer Straße 20, 04105 Leipzig, 
Tel. 03 41 / 9 83 99 57

Steueränderungen 2024
Mit Beginn des Jahres sind Steu-
eränderungen in Kraft getreten, 
die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer kennen sollten.
Höherer Grund- und Kinder-
freibetrag, höhere Freigrenze für 
den Solidaritätszuschlag, neuer 
Höchstbetrag für absetzbare 
Altersvorsorgeaufwendungen: In 
Jahr 2024 gibt es steuerliche Ände-
rungen, die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer kennen sollten.

Existenzminimum:  
Grundfreibetrag steigt

Das Bundesparlament definiert 
regelmäßig ein Existenzmini-
mum, das für alle Arbeitneh-
menden steuerfrei sein muss: den 
Grundfreibetrag. Für 2024 liegt 
er bei 11.604 Euro. Das sind 696 
Euro mehr als 2023. Das heißt: 
Einkommen werden erst ab dem 
11.605ten Euro besteuert. Für 
Ehepaare gilt der doppelte Betrag.

Entlastung für Eltern:  
Höherer Kinderfreibetrag

Der Kinderfreibetrag steht allen 
Frauen und Männern mit leibli-
chen und adoptieren Kindern zu 
sowie, je nach Betreuungsumfang, 
auch für Pflegekinder. Zum 1. 
Januar 2024 ist dieser im Vergleich 
zum Vorjahr um 360 Euro auf 

6.384 Euro gestiegen (3.192 Euro 
pro Elternteil). Mit dem unverän-
derten Freibetrag für Betreuungs-, 
Erziehungs- und Ausbildungs-
bedarf ergibt sich damit 2024 für 
Eltern eine Steuerbegünstigung 
von 9.312 Euro pro Kind.

Solidaritätszuschlag: 
 Freigrenze steigt weiter

Seit 2021 sind laut Bundesregie-
rung rund 90 Prozent derjenigen 
Bürger/innen, die bis dahin 
den Solidaritätszuschlag zahlen 
mussten, von dieser finanziellen 
Abgabe befreit. Ab 2024 wird 
der Soli noch weniger Menschen 
vom Gehalt abgezogen, denn die 
Freigrenze wurde erhöht: Nur 
noch Besserverdienende ab einer 
tariflichen Einkommensteuer 
von mehr als 18.130 Euro im Jahr 
müssen den Solidaritätszuschlag 
bezahlen (im Vorjahr 17.534 
Euro). Für Paare mit Zusammen-
veranlagung gilt der doppelte 
Betrag, also 36.260 Euro.

Spitzensteuersatz:  
Wer muss ihn zahlen?

Wer im Jahr 2024 ein zu ver-
steuerndes Einkommen von 
mindestens 66.761 Euro hat, 
zahlt den Spitzensteuersatz 
von 42 Prozent. Im Vorjahr lag 

die Grenze bei 62.810 Euro. 
Unverändert bleibt die Grenze 
für den Höchststeuersatz, die 
sogenannte Reichensteuer: Zu 
versteuernde Einkommen von 
mindestens 277.826 Euro werden 
mit 45 Prozent besteuert.

Altersvorsorgeaufwendungen: 
Gestiegene Höchstbeträge

Beiträge zur Altersvorsorge in die 
gesetzliche Rente, die Rürup-Ren-
te sowie in landwirtschaftliche 
Alterskassen und berufsständi-
sche Versorgungseinrichtungen 
sind in voller Höhe als Sonderaus-
gaben steuerlich absetzbar, sofern 
sie den jährlichen Höchstbetrag 
nicht übersteigen. Dieser liegt 
2024 bei 27.565 Euro für Einzel- 
und 55.130 Euro für Zusammen-
veranlagungen. Im Vergleich 
zum Vorjahr bedeutet das eine 
Steigerung von etwas mehr als 
1.000 beziehungsweise 2.000 Euro. 

Übrigens: Ende 2023 hat der 
Bundestag das Wachstumschan-
cengesetz beschlossen. Darin 
sind weitere Steueränderungen 
für 2024 geplant. Allerdings hat 
der Bundesrat das Gesetz nicht 
verabschiedet, sondern den Ver-
mittlungsausschuss einberufen 
– Ergebnis offen.

STEUERN SPAREN

Hohe Zinsen sichern: Bei der Geldanlage neue Optionen nutzen
Anleihen-ETFs mit begrenzter Laufzeit gibt es erst seit Kurzem am Markt

(djd). Insbesondere in poli-
tisch und wirtschaftlich her-
ausfordernden Zeiten sollten 
Privatanleger ihre Geldanlage 
wegen der Einzelwertrisiken 
möglichst breit streuen - auch 
über Länder und Branchen 
hinweg. Am einfachsten gelingt 
dies mit börsengehandelten 
Indexfonds, kurz ETFs für 
Exchange Traded Funds. Der 
weltberühmte Investor Warren 
Buffett nannte sie die besten 
Instrumente für die langfristige 
Geldanlage. ETFs sind an die 
Wertentwicklung eines Index 

gekoppelt. Privatanlegerinnen 
und -anleger können über 
Anteile an diesen Fonds auf 
einen Schlag in einen ganzen 
Index investieren. Und das zu 
deutlich niedrigeren Kosten als 
bei aktiv verwalteten Fonds.

Hohe Zinsen sichern:  
So funktionieren Anleihen-

ETFs mit begrenzter Laufzeit
Seit der Zinswende setzen viele 
Anlegerinnen und Anleger auf 
Tages- oder Festgelder. Die Fra-
ge ist aber, wie lange die Zinsen 
auf dem derzeit hohen Niveau 

bleiben. Finanzanalysten ver-
schiedener Banken rechnen 
mit sinkenden Zinsen ab Mitte 
2024. Doch wie kann man sich 
die hohen Zinsen sichern? Hier 
kommen sogenannte Anleihen-
ETFs mit begrenzter Laufzeit ins 
Spiel, sie sind noch ganz neu auf 
dem Markt, informieren kann 
man sich beispielsweise unter 
boerse-frankfurt.de/laufzeit-
etfs. Diese Fonds kombinieren 
die Vorteile von Anleihen und 
Indexfonds - zu diesen Vorteilen 
gehören beispielsweise regel-
mäßige Zinszahlungen und 

niedrige Kosten. Die ETFs inves-
tieren in Anleihen mit einem 
bestimmten Fälligkeitsdatum 
und laufen selbst zu diesem 
Zeitpunkt aus. Wenn der ETF 
seine Laufzeit erreicht, wird er 
aufgelöst und an die Inhaber 
der Anteile ausgezahlt. Damit 
entfällt das Kursrisiko durch 
weitere Zinserhöhungen.

Um hohe Zinsen zu  
bekommen, muss man nicht 

die Bank wechseln
Oftmals bietet die eigene Bank 
keine hohen Zinsen auf Tages-

geld. Um Anleihen- ETFs zu 
kaufen, muss man aber nicht 
die Bank wechseln, denn meist 
kann man sie direkt über das 
eigene Geldinstitut kaufen. Wie 
alle ETFs, die auf Xetra gehan-
delt werden, sind sie während 
der Börsenöffnungszeiten ganz 
einfach über Ihre Bank zu kau-
fen und zu verkaufen. Die der-
zeit auf dem Markt befindlichen 
Anleihen-ETFs mit begrenzter 
Laufzeit unterscheiden sich 
vor allem in der Währung, der 
Risikoklasse und dem Fällig-
keitsdatum der Anleihen.

Standorte Schadstoffmobil 
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 11.3. Meusdorf, Dölitz-Dösen, Lößnig
08:30- 09:15 Romain-Rolland-Weg/ Bernadotteweg
09:30- 10:15 Markkleeberger Straße/ Eigenheim Straße
10:30- 11:15 Giebnerstraße/Johann-Adolf-Straße 
12:15- 13:00 Johannes-R.-Becher-Straße 13 (Wertstoffhof)
13:15- 14:00 Liechtensteinstraße/Lobstädter Straße 
Dienstag, 12.3. Knautkleeberg-Knauthain, 
 Hartmannsdorf-Knautnaundorf
08:30- 09:15 Am Klucksgraben/ Wendeschleife
09:30- 10:15 Rehbacher Anger (Feuerwehr)
10:30- 11:15 Rundkapellenweg/Eythraer Weg
12:15- 13:00 Erikenstraße (Nähe Nr. 20, Feuerwehr)
13:15- 14:00 Ritter-Pflugk-Straße/ Knuthstraße
Mittwoch, 13.3. Großzschocher, Knautkleeberg-Knauthain
08:30- 09:15 Kloßstraße/Barbussestraße
09:30- 10:15 Brauereistraße/Buttergasse
10:30- 11:15 Dieskaustraße 133/Wertstoffhof
12:15- 13:00 Göhrenzer Straße/Seumestraße
13:15- 14:00 Nimrodstraße/Fasanenpfad
Donnerstag, 14.3. Lausen-Grünau, Grünau-Siedlung, 
 Großzschocher, Kleinzschocher
08:30- 09:15 Lausener Dorfplatz
09:30- 10:15 Schweinfurter Straße/Würzburger Straße
10:30- 11:15 Krakauer Straße 2 (Wertstoffhof)
12:15- 13:00 Dieskaustraße 133/Wertstoffhof
13:15- 14:00 Schönauer Str./gegenüber Goldrutenweg 
 (Zufahrt Berufsakademie)
Montag, 18.3. Lausen-Grünau Grünau-Mitte, -Ost
11:30- 12:15 Straße am See/Zingster Straße
12:30- 13:15 Miltitzer Allee (Nähe Nr. 42)
14:15- 15:00 Breisgaustraße (hinter Seniorenwohnpark, 
 Höhe Garagenhof)
15:15- 16:00 Ringstraße (Nähe Nr. 123)
16:15- 17:00 Gärtnerstraße 36 (Wertstoffhof)
Dienstag, 19.3. Leutzsch, Böhlitz-Ehrenberg, Miltitz
 Burghausen-Rückmarsdorf 
11:30- 12:15 Ludwig-Hupfeld-Straße 9/ Wertstoffhof
12:30- 13:15 Sattelhofstraße/ Wohlgemuthstraße
14:15- 15:00 Südstraße/Waldmeisterweg
15:15- 16:00 Sandberg/Weinberg
16:15- 17:00 Auenweg (Nähe Nr. 28, Glascontainer)
Mittwoch, 20.3. Altlindenau, Burghausen-Rückmarsdorf,   
 Leutzsch, Böhlitz-Ehrenberg
11:30- 12:15 Rietschelstraße/Hempelstraße
12:30- 13:15 Zum Bahnhof/Vorplatz Bhf. Rückmarsdorf
14:15- 15:00 Pfingstweide/Heimteichstraße
15:15- 16:00 Philipp-Reis-Straße/Hellerstraße
16:15- 17:00 Feldlerchenweg/Obere Mühlenstraße
Donnerstag, 21.3. Altlindenau, Neulindenau, 
 Burghausen-Rückmarsdorf
11:30- 12:15 Hans-Driesch-Straße/Parkplatz gegenüber 
 Schützenhof
12:30- 13:15 Demmeringstraße/Röntgenstraße
14:15- 15:00 Radiusstraße/zwischen Demmeringstraße 
 und Gröpplerstraße
15:15- 16:00 Dr.-Hermann-Duncker-Straße/Beckerstraße
16:15- 17:00 Am Dorfplatz

Da sich kurzfristig Änderungen ergeben können, informieren 
Sie sich bitte im Internet unter www.stadtreinigung-leipzig.
de oder beim ServiceTeam unter Tel. 6 57 11 11, E-Mail: service-
team@srleipzig.de. ■ 

Änderungen in der Abfallentsorgung 
Aufgrund der Feiertage Karfreitag und Ostermontag ändern sich die 
Termine zur Abfallentsorgung. Alle Tonnen werden einen Tag früher 
geleert als gewohnt:
Montag, 25.3. vorgezogen auf  Samstag, 23.3.
Dienstag, 26.3. vorgezogen auf  Montag, 25.3.
Mittwoch, 27.3. vorgezogen auf  Dienstag, 26.3.
Donnerstag, 28.3. vorgezogen auf  Mittwoch, 27.3.
Freitag, 29.3. vorgezogen auf  Donnerstag, 28.3.
Diese Verschiebungsregelung übernimmt auch die Abfall-Logistik Leip-
zig GmbH als Entsorger der Blauen Tonnen und Gelben Tonnen/Säcke. 
Rückfragen rund um die Abfallentsorgung beantwortet das ServiceTeam 
der Stadtreinigung Leipzig unter 0341 6571-111.
Im Abfallkalender unter www.Stadtreinigung-Leipzig.de kann sich je-
der die Entsorgungstermine für seine Straße anzeigen lassen und auch 
direkt in seinen Kalender importieren. Die Verschiebungstermine wer-
den rot angezeigt.

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 
hat folgende Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-18.00 Uhr, Do. 10.00-
19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit können Schad-
stoffe abgegeben werden. ■

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung



Ihr Team bei 
Augenoptik Findeisen

Schnell, bequem, kompetent: Die Experten von Augenoptik Findeisen bieten digitales Augen-Screening und 
 Netzhautanalyse mit dem Rodenstock Fundus Scanner als zertifi ziertes Augenkompetenzzentrum.

EINFACH DEN 
DURCHBLICK BEHALTEN!

Um unser gutes Sehen – und damit ein 
großes Stück Lebensqualität – zu er-
halten, ist regelmäßige Augenvorsorge 
unverzichtbar. Denn frühzeitig ent-
deckte Auffälligkeiten können oft gut 
behandelt werden. Bei modern aus-
gestatteten Optikern wie Augenoptik 
Findeisen kann man innerhalb weniger 
Minuten aktiv vorsorgen: mit einem 
digitalen Augen-Screening.

Ab 40 wird zu einer jähr lichen 
Kontrolle geraten 

„Damit Sie auch in Zukunft perfekt mit 
Ihrer neuen Brille sehen können, ist die 
Gesundheit Ihrer Augen entscheidend. 
Bei uns profi tieren Sie vom schnellen 
und komfortablen Check Ihrer Augen-
gesundheit ohne lange Wartezeit“, so 
Optiker Tim Findeisen. 

Mit modernster 
Messtechnik 

Als Experte für biometrische Gleitsicht-
gläser verfügt Augenoptik Findeisen 
über modernste Messgeräte wie den 

Rodenstock Fundus Scanner und den 
Rodenstock DNEye® Scanner. Mit die-
sen ist es möglich, Augen umfassend 
zu vermessen und zu analysieren. So 
können Auffälligkeiten an der Netz-
haut und weitere Risikofaktoren 
frühzeitig erkannt und direkt für die 
weitere Abklärung, Diagnose und Be-
handlung an den Augenarzt weiterver-
wiesen werden.

Nur 3 Schritte zur aktiven 
Augenvorsorge

„Der Test funktioniert ohne medika-
mentöse Pupillenerweiterung“, er-
klärt Findeisen. „Wir analysieren Ihre 
Augen inklusive Augenhintergrund 
und kooperieren für die Auswertung 
mit einem Augenarztnetzwerk. An-
schließend erläutern wir Ihnen die 
Ergebnisse ausführlich und bespre-
chen das weitere Vorgehen. Auf 
Wunsch können wir Sie dann direkt zu 
einer neuen  Brille beraten, zum Bei-
spiel mit biometrisch exakten Gleit-
sichtgläsern. Machen Sie am besten 
gleich einen Termin.“ 

Anzeige

Bahnhofstr. 16 . 04683 Naunhof . Tel. 03 42 93 - 30 900

Delitzscher Landstr. 71 . 04158 Leipzig . Tel. 03 41 - 52 11 940

Pösna Park . 04463 Großpösna . Tel. 03 42 97 - 12 450

Schärfstes Sehen, einfach günstig: 

BIOMETRISCHE BRILLE
SCHON AB 19,99 € / MONAT*

Bei Augenoptik Findeisen können Sie Ihre Brille mit biometrisch exakten 
Brillengläsern vom Augenkompetenzzentrum jetzt ganz einfach fi nanzieren:

Bequeme Rate schon ab 19,99 €/Monat*

0 % Zinsen, fl exible Laufzeit

Komplettangebot inklusive Fassung, Augenglas-Bestimmung, jeglichem
 Service und jederzeit kostenlosem Sehcheck bei uns im Geschäft

*  Finanzierungs-Angebot inklusive Fassung, Augenglas-Bestimmung und Service. Flexible Laufzeit 6-36 Monate 
(bei genanntem Monatsbetrag 36 Monate Laufzeit), 0 % Zinsen, endet automatisch. Finanzierung über Gesundheitsabo24. 
Nähere Informationen im Geschäft. 

KOSTENLOSES AUGEN-
SCREENING MIT DEM 
FUNDUS SCANNER
Wir führen ein vollständiges digitales Augen-Screening*  inklusive 
Netzhautanalyse mit dem Fundus Scanner bei  Ihnen durch und 
klären Sie umfassend über die Ergebnisse auf. Auf Wunsch 
 beraten wir Sie im Anschluss zu neuen Brillengläsern, die Ihrem 
individuellen Augenprofi l exakt entsprechen.

* Ersetzt nicht den Besuch beim Augenarzt. Nähere Informationen unter www.augenoptik-fi ndeisen.de. 
Nicht mit anderen Rabatten und Gutscheinen kombinierbar. Gültig bis 30.04.2024.

JETZT GUTSCHEIN EINLÖSEN
BIS 30.04.2024

www.augenoptik-fi ndeisen.de

JETZT 
TERMIN 

VEREINBAREN!

Augenoptikerin Fiboo Brungs
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